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1774/2018 
Gesetz 

über die Feststellung eines Haushaltsplanes 
für das Haushaltsjahr 2019 

(Haushaltsgesetz 2019) 
 

Vom 12. Dezember 2018 
 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 

 
Inhaltsübersicht 

§   1 Feststellung des Haushaltsplanes 

§   2 Kreditermächtigungen, derivative Finanz-
geschäfte 

§   3 Kredit- und Zinsmanagement 

§   4 Haushaltswirtschaftliche Sperren 

§   5 Betragsgrenzen bei über- und außer-
planmäßigen Ausgaben und Verpflich-
tungen 

§   6 Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtun-
gen 

§   7 Bewirtschaftung des Einzelplans 12 

§   8 Allgemeine und Einzelplan übergreifende 
Bewirtschaftungsregeln 

§   9 Struktur- und Funktionalreform 

§ 10 Deckungsfähigkeit und Rücklagen 

§ 11 Stellenpläne und Stellenübersichten 

§ 12 Leerstellen 

§ 13 Ausbringung und Übertragung von Plan-
stellen und Stellen 

§ 14 Ermächtigungen für sonstige Personal 
bewirtschaftende Maßnahmen 

§ 15 Übernahme von geprüften Nachwuchs-
kräften 

§ 16 Grundstücksangelegenheiten 

§ 17 Sonstige Vermögensgegenstände 

§ 18 Bürgschaften und andere Sekundärver-
pflichtungen 

§ 19 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Inneres, ländli-
che Räume und Integration  

§ 20 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Finanzministeriums 

§ 21 Beteiligung an der HSH Nordbank AG 

§ 22 Hochschulen und Forschungsinstitute 

§ 23 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tou-
rismus 

§ 24 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur 

§ 25 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz und Gleichstellung 

§ 26 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Soziales, Ge-
sundheit, Jugend, Familie und Senioren 

§ 27 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung 

§ 28 Ermächtigungen für den Geschäfts-
bereich des Ministerpräsidenten - 
Staatskanzlei 

§ 29 Ermächtigungen für den Einzelplan 14 

§ 30 Investitionsbank 

§ 31 Ermächtigung zur Änderung der Ansätze 
für die Gemeinschaftsaufgaben 

§ 32 Solländerungen 

§ 33 Weitergeltung von Bestimmungen 

§ 34 Schulgirokonten 

§ 35 Ergänzende Bestimmung zum Gesetz 
über die Stiftungsuniversität zu Lübeck 

§ 36 Inkrafttreten 
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1774/2018 
Gesetz 

über die Feststellung eines Haushaltsplanes 
für das Haushaltsjahr 2019 

(Haushaltsgesetz 2019) 
 

Vom 12. Dezember 2018 
 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 

 
Inhaltsübersicht 

§   1 Feststellung des Haushaltsplanes 

§   2 Kreditermächtigungen, derivative Finanz-
geschäfte 

§   3 Kredit- und Zinsmanagement 

§   4 Haushaltswirtschaftliche Sperren 

§   5 Betragsgrenzen bei über- und außer-
planmäßigen Ausgaben und Verpflich-
tungen 

§   6 Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtun-
gen 

§   7 Bewirtschaftung des Einzelplans 12 

§   8 Allgemeine und Einzelplan übergreifende 
Bewirtschaftungsregeln 

§   9 Struktur- und Funktionalreform 

§ 10 Deckungsfähigkeit und Rücklagen 

§ 11 Stellenpläne und Stellenübersichten 

§ 12 Leerstellen 

§ 13 Ausbringung und Übertragung von Plan-
stellen und Stellen 

§ 14 Ermächtigungen für sonstige Personal 
bewirtschaftende Maßnahmen 

§ 15 Übernahme von geprüften Nachwuchs-
kräften 

§ 16 Grundstücksangelegenheiten 

§ 17 Sonstige Vermögensgegenstände 

§ 18 Bürgschaften und andere Sekundärver-
pflichtungen 

§ 19 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Inneres, ländli-
che Räume und Integration  

§ 20 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Finanzministeriums 

§ 21 Beteiligung an der HSH Nordbank AG 

§ 22 Hochschulen und Forschungsinstitute 

§ 23 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tou-
rismus 

§ 24 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur 

§ 25 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz und Gleichstellung 

§ 26 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Soziales, Ge-
sundheit, Jugend, Familie und Senioren 

§ 27 Ermächtigungen für den Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung 

§ 28 Ermächtigungen für den Geschäfts-
bereich des Ministerpräsidenten - 
Staatskanzlei 

§ 29 Ermächtigungen für den Einzelplan 14 

§ 30 Investitionsbank 

§ 31 Ermächtigung zur Änderung der Ansätze 
für die Gemeinschaftsaufgaben 

§ 32 Solländerungen 

§ 33 Weitergeltung von Bestimmungen 

§ 34 Schulgirokonten 

§ 35 Ergänzende Bestimmung zum Gesetz 
über die Stiftungsuniversität zu Lübeck 

§ 36 Inkrafttreten 

  
 

 
 
 

 

§ 1 
Feststellung des Haushaltsplanes 

 

  

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haus-
haltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das 
Haushaltsjahr 2019 wird in Einnahme und Ausgabe 
auf  

17 720 909 800 Euro 
 
sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigun-
gen auf 

1 422 061 000 Euro 
 
festgestellt. 
 

  

§ 2 
Kreditermächtigungen, 

derivative Finanzgeschäfte 
 

  

(1) Das Finanzministerium darf zur Deckung der 
Ausgaben Kredite bis zum Höchstbetrag von 
 

4 982 822 700 Euro 
 
für das Haushaltsjahr 2019 aufnehmen. Bei Diskont-
papieren ist nur der Nettobetrag auf die Krediter-
mächtigung des jeweiligen Haushaltsjahres anzu-
rechnen. 
 

  

(2) Das Finanzministerium darf ab Oktober des 
jeweiligen Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kre-
ditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres 
Kredite bis zur Höhe von 5 % des in § 1 für die 
Einnahmen und Ausgaben des betreffenden Haus-
haltsjahres festgestellten Betrages aufnehmen. Die 
hiernach aufgenommenen Kredite sind auf die 
Kreditermächtigung des folgenden Haushaltsjahres 
anzurechnen. 
 

  

(3) Kredite und derivative Finanzgeschäfte nach 
§ 18 Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
sind in inländischer Währung abzuschließen. Eine 
Aufnahme von Fremdwährungskrediten ist zulässig, 
wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko 
bezüglich Kapital und Zinsen in voller Höhe durch 
Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen 
wird. Auf die jeweilige Kreditermächtigung des 
Absatzes 1 ist der sich nach der Wechselkurssi-
cherung ergebende Kapitalbetrag in inländischer 
Währung anzurechnen. 
 

  

(4) Als Grundlage für die Steuerung der Zinsaus-
gaben in den Jahren bis 2024 werden im Haus-
haltsjahr 2019 folgende Plangrößen für die gesam-
ten Zinsausgaben zugrunde gelegt:  
- für 2020: 544 000 000 Euro, 
- für 2021: 617 000 000 Euro, 
- für 2022: 655 000 000 Euro, 
- für 2023: 692 000 000 Euro und 
- für 2024: 765 000 000 Euro. 

  

Im Haushaltsansatz und in den unter Satz 1 aus-
gewiesenen Plangrößen sind für die Zinsände-
rungsrisiken (§ 3 Absatz 3 Satz 3) enthalten:  
- für 2019: 17 000 000 Euro, 
- für 2020: 52 000 000 Euro, 
- für 2021: 81 000 000 Euro, 
- für 2022: 96 000 000 Euro, 
- für 2023: 113 000 000 Euro und 
- für 2024: 143 000 000 Euro. 
 
(5) Das Finanzministerium darf im Eigenbestand 
befindliche Wertpapiere des Landes vorüberge-
hend Kreditinstituten gegen Entgelt überlassen. 
 

 

(6) Das Finanzministerium darf Kassenverstär-
kungskredite bis zu 10 % des in § 1 für Einnahmen 
und Ausgaben des jeweiligen Haushaltsjahres 
festgestellten Betrages aufnehmen. Darüber hin-
aus darf das Finanzministerium zur Deckung eines 
nicht vorhergesehenen Liquiditätsbedarfs Vereinba-
rungen mit Kreditinstituten abschließen, die eine 
kurzfristige Liquiditätsbeschaffung durch Beleihung 
von im Eigenbestand des Landes befindlichen 
Wertpapieren bis zu einem Betrag von 
500 000 000 Euro ermöglichen. 
 

 

(7) Das Finanzministerium darf Darlehen, die der 
Bund den Ländern zweckgebunden gewährt, mit 
dem auf Schleswig-Holstein entfallenden Anteil 
aufnehmen. Ferner darf das Finanzministerium 
Darlehen aus dem sonstigen öffentlichen Bereich 
aufnehmen, die zweckgebunden für eine im Haus-
haltsplan veranschlagte Maßnahme gewährt wer-
den und die zinsgünstiger als Kapitalmarktdarlehen 
sind. 
 

 

(8) Zur wechselseitigen Besicherung von Kreditrisi-
ken aus derivativen Geschäften wird das Finanz-
ministerium ermächtigt, im Rahmen und für die 
Laufzeit dieser Geschäfte Sicherheiten in Form 
verzinster Barmittel entgegenzunehmen und zu 
stellen. Der damit verbundene Finanzierungsbedarf 
wird auf die Ermächtigung gemäß Absatz 6 Satz 1 
angerechnet. 
 

 

(9) Die Bestände der Sondervermögen können bis 
zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquidi-
tätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt 
werden. Soweit dadurch die bestehende Krediter-
mächtigung für die Anschlussfinanzierung auslau-
fender Altschulden noch nicht beansprucht werden 
muss, kann sie in die folgenden Haushaltsjahre 
übertragen werden. 
 

 

§ 3 
Kredit- und Zinsmanagement 

 

 

(1) Beim Finanzministerium ist ein Kredit- und 
Zinsmanagement einzurichten. 
 

 

Anl.
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(2) Das Kredit- und Zinsmanagement beschafft die 
im Haushalt veranschlagten Kreditmarktmittel, 
schließt derivative Finanzgeschäfte gemäß § 18 
Absatz 6 LHO ab und verwaltet den Schulden- und 
Derivatbestand des Landes. Es plant und steuert 
die Struktur der Kreditmarktschulden sowie die 
derivativen Finanzgeschäfte in Abhängigkeit von 
der erwarteten Entwicklung der Kreditmarktzinsen 
mit dem Ziel, die Zinsausgaben des Haushalts 
über einen längerfristigen Planungszeitraum unter 
Beachtung von Zinsänderungsrisiken zu optimie-
ren. Bei der Planung und Steuerung der Zinsaus-
gaben aus den Kreditmarktschulden sind insbe-
sondere der Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die 
Fälligkeits- und Zinsbindungsstruktur der Kredit-
marktschulden festzulegen und zinsgünstige Mög-
lichkeiten der Kreditbeschaffung zu nutzen. Durch 
den ergänzenden Einsatz derivativer Finanzge-
schäfte kann die Zinsbindungsstruktur der Kredit-
marktschulden zusätzlich gestaltet werden. 
 

  

(3) Das Kredit- und Zinsmanagement setzt zur 
Unterstützung der Steuerung der Zinsausgaben 
unter Kosten-Risiko-Aspekten ein Referenz-
Portfolio und alternative Zinsszenarien ein. Die 
Zinsbindungsstruktur des Referenz-Portfolios wird 
unter Berücksichtigung der langfristigen Risikoab-
sorptionsfähigkeit des Haushalts festgelegt. Zins-
änderungsrisiken stellen potenzielle Zinsmehraus-
gaben in den zukünftigen Jahren dar. Die Quantifi-
zierung der gesamten Zinsausgaben sowie der 
Zinsänderungsrisiken erfolgt unter Einsatz eines 
standardisierten Verfahrens zur Simulation von 
Zinsszenarien. Das Verfahren ist regelmäßig unter 
Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft 
zu überprüfen und fortzuentwickeln. 
 

  

(4) Die mit dem Abschluss derivativer Finanzge-
schäfte verbundenen Kreditrisiken sind durch ge-
eignete Verfahren, die die Sicherheitenstellung für 
Neugeschäfte umfassen, zu begrenzen. Betriebs- 
und Abwicklungsrisiken sind durch organisatori-
sche und personalwirtschaftliche Maßnahmen so-
wie durch eine funktionale Trennung des Ab-
schluss- und Abwicklungsbereichs zu begrenzen. 
 

  

(5) Einnahmen aus dem Verkauf von Zinsoptionen 
sind zur Risikovorsorge einer Zinsausgleichsrück-
lage zuzuführen und zweckgebunden zum Aus-
gleich von Zinsmehrausgaben zu verwenden. So-
weit Rücklagenmittel nicht mehr zur Abdeckung 
optionaler Zinsänderungsrisiken benötigt werden, 
sind sie zum Ausgleich von Zinsmehrausgaben 
während des Haushaltsvollzugs und zur Versteti-
gung der Zinsausgabenentwicklung im Finanzpla-
nungszeitraum einzusetzen. 
 
 
 

  

§ 4 
Haushaltswirtschaftliche Sperren 

 

 

(1) Über die Bestimmung des § 41 LHO hinaus 
darf das Finanzministerium Ausgaben sperren, 
wenn und soweit hierfür unvorhergesehen von 
anderer Seite nicht veranschlagte Mittel zweckge-
bunden bereitgestellt werden. Gleiches gilt, wenn 
Änderungen im Bundesrecht oder auf EU-Ebene 
zu Minderausgaben im Landeshaushalt führen. 
 

 

(2) Nach § 41 LHO und nach Absatz 1 gesperrte 
Beträge sind in der Landeshaushaltsrechnung als 
Minderausgabe nachzuweisen. 
 

 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Realisierung von globalen Minderausgaben und bei 
nicht genehmigten Haushaltsüberschreitungen des 
Vorjahres im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben 
zu sperren. 
 

 

§ 5 
Betragsgrenzen bei über- und außerplanmäßigen 

Ausgaben und Verpflichtungen 
 

 

(1) Der gemäß § 37 Absatz 2 Buchstabe a LHO zu 
bestimmende Betrag wird auf 500 000 Euro fest-
gesetzt. 
 

 

(2) Der gemäß § 37 Absatz 3 LHO zu bestimmen-
de Rahmen wird auf mehr als 500 000 Euro bis zu 
2 500 000 Euro festgesetzt. 
 

 

§ 6 
Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 

 

 

(1) Das Finanzministerium darf, auch wenn kein 
Fall des § 37 Absatz 1 oder des § 38 Absatz 1 LHO 
vorliegt, in Ausgaben oder in Verpflichtungen ein-
willigen, wenn und soweit hierfür nicht veranschlag-
te Mittel zweckgebunden von anderer Seite gezahlt 
oder rechtsverbindlich zugesagt sind. 
 

 

(2) Unvorhergesehene dringliche Ausgaben, in 
denen kein Fall des § 37 Absatz 1 LHO vorliegt, 
dürfen bis zu einem Betrag von 100 000 Euro im 
Einzelfall pro Haushaltsjahr geleistet werden, wenn 
der Finanzausschuss einwilligt und die Deckung 
gesichert ist. Der Gesamtbetrag der Ausgaben darf 
1 500 000 Euro pro Haushaltsjahr nicht überstei-
gen.  
 

 

§ 7 
Bewirtschaftung des Einzelplans 12 

 

 

(1) Im Einzelplan 12 dürfen bei den Hauptgruppen 
7 und 8 mit Ausnahme der Gruppe 711 Ausgaben  
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(2) Das Kredit- und Zinsmanagement beschafft die 
im Haushalt veranschlagten Kreditmarktmittel, 
schließt derivative Finanzgeschäfte gemäß § 18 
Absatz 6 LHO ab und verwaltet den Schulden- und 
Derivatbestand des Landes. Es plant und steuert 
die Struktur der Kreditmarktschulden sowie die 
derivativen Finanzgeschäfte in Abhängigkeit von 
der erwarteten Entwicklung der Kreditmarktzinsen 
mit dem Ziel, die Zinsausgaben des Haushalts 
über einen längerfristigen Planungszeitraum unter 
Beachtung von Zinsänderungsrisiken zu optimie-
ren. Bei der Planung und Steuerung der Zinsaus-
gaben aus den Kreditmarktschulden sind insbe-
sondere der Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die 
Fälligkeits- und Zinsbindungsstruktur der Kredit-
marktschulden festzulegen und zinsgünstige Mög-
lichkeiten der Kreditbeschaffung zu nutzen. Durch 
den ergänzenden Einsatz derivativer Finanzge-
schäfte kann die Zinsbindungsstruktur der Kredit-
marktschulden zusätzlich gestaltet werden. 
 

  

(3) Das Kredit- und Zinsmanagement setzt zur 
Unterstützung der Steuerung der Zinsausgaben 
unter Kosten-Risiko-Aspekten ein Referenz-
Portfolio und alternative Zinsszenarien ein. Die 
Zinsbindungsstruktur des Referenz-Portfolios wird 
unter Berücksichtigung der langfristigen Risikoab-
sorptionsfähigkeit des Haushalts festgelegt. Zins-
änderungsrisiken stellen potenzielle Zinsmehraus-
gaben in den zukünftigen Jahren dar. Die Quantifi-
zierung der gesamten Zinsausgaben sowie der 
Zinsänderungsrisiken erfolgt unter Einsatz eines 
standardisierten Verfahrens zur Simulation von 
Zinsszenarien. Das Verfahren ist regelmäßig unter 
Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft 
zu überprüfen und fortzuentwickeln. 
 

  

(4) Die mit dem Abschluss derivativer Finanzge-
schäfte verbundenen Kreditrisiken sind durch ge-
eignete Verfahren, die die Sicherheitenstellung für 
Neugeschäfte umfassen, zu begrenzen. Betriebs- 
und Abwicklungsrisiken sind durch organisatori-
sche und personalwirtschaftliche Maßnahmen so-
wie durch eine funktionale Trennung des Ab-
schluss- und Abwicklungsbereichs zu begrenzen. 
 

  

(5) Einnahmen aus dem Verkauf von Zinsoptionen 
sind zur Risikovorsorge einer Zinsausgleichsrück-
lage zuzuführen und zweckgebunden zum Aus-
gleich von Zinsmehrausgaben zu verwenden. So-
weit Rücklagenmittel nicht mehr zur Abdeckung 
optionaler Zinsänderungsrisiken benötigt werden, 
sind sie zum Ausgleich von Zinsmehrausgaben 
während des Haushaltsvollzugs und zur Versteti-
gung der Zinsausgabenentwicklung im Finanzpla-
nungszeitraum einzusetzen. 
 
 
 

  

§ 4 
Haushaltswirtschaftliche Sperren 

 

 

(1) Über die Bestimmung des § 41 LHO hinaus 
darf das Finanzministerium Ausgaben sperren, 
wenn und soweit hierfür unvorhergesehen von 
anderer Seite nicht veranschlagte Mittel zweckge-
bunden bereitgestellt werden. Gleiches gilt, wenn 
Änderungen im Bundesrecht oder auf EU-Ebene 
zu Minderausgaben im Landeshaushalt führen. 
 

 

(2) Nach § 41 LHO und nach Absatz 1 gesperrte 
Beträge sind in der Landeshaushaltsrechnung als 
Minderausgabe nachzuweisen. 
 

 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Realisierung von globalen Minderausgaben und bei 
nicht genehmigten Haushaltsüberschreitungen des 
Vorjahres im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben 
zu sperren. 
 

 

§ 5 
Betragsgrenzen bei über- und außerplanmäßigen 

Ausgaben und Verpflichtungen 
 

 

(1) Der gemäß § 37 Absatz 2 Buchstabe a LHO zu 
bestimmende Betrag wird auf 500 000 Euro fest-
gesetzt. 
 

 

(2) Der gemäß § 37 Absatz 3 LHO zu bestimmen-
de Rahmen wird auf mehr als 500 000 Euro bis zu 
2 500 000 Euro festgesetzt. 
 

 

§ 6 
Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 

 

 

(1) Das Finanzministerium darf, auch wenn kein 
Fall des § 37 Absatz 1 oder des § 38 Absatz 1 LHO 
vorliegt, in Ausgaben oder in Verpflichtungen ein-
willigen, wenn und soweit hierfür nicht veranschlag-
te Mittel zweckgebunden von anderer Seite gezahlt 
oder rechtsverbindlich zugesagt sind. 
 

 

(2) Unvorhergesehene dringliche Ausgaben, in 
denen kein Fall des § 37 Absatz 1 LHO vorliegt, 
dürfen bis zu einem Betrag von 100 000 Euro im 
Einzelfall pro Haushaltsjahr geleistet werden, wenn 
der Finanzausschuss einwilligt und die Deckung 
gesichert ist. Der Gesamtbetrag der Ausgaben darf 
1 500 000 Euro pro Haushaltsjahr nicht überstei-
gen.  
 

 

§ 7 
Bewirtschaftung des Einzelplans 12 

 

 

(1) Im Einzelplan 12 dürfen bei den Hauptgruppen 
7 und 8 mit Ausnahme der Gruppe 711 Ausgaben  
 
 
 

 

 
 
 

 

nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleis-
tet werden. 
 
(2) Im Einzelplan 12 sind die Ausgaben für die 
Bauunterhaltung (Gruppe 519) übertragbar. 
 

  

(3) Im Einzelplan 12 sind 
 
1. innerhalb der einzelnen Kapitel die Ausgaben 

der Gruppe 519 und der Gruppe 711 gegenseitig 
deckungsfähig, 

 
2. innerhalb des Einzelplans mit Zustimmung des 

Finanzministeriums gegenseitig deckungsfähig 
die Ausgaben der Gruppen 712 bis 749 und 894. 

 

  

§ 8 
Allgemeine und Einzelplan übergreifende 

Bewirtschaftungsregeln 
 

  

(1) Aus den Ausgaben der Titel 422 03 dürfen auch 
die Vergütungen der Auszubildenden im Sinne des 
§ 4 Absatz 2 oder 3 des Landesbeamtengesetzes 
gezahlt werden. 
 

  

(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die Ein-
nahmen aus 
 
1. der Anfertigung von Fotokopien und aus Verviel-

fältigungen für Dritte, 
 
2. Schadensersatzleistungen Dritter, die nicht im 

Zusammenhang mit Kfz-Unfällen stehen, inso-
weit, als sie zur Instandsetzung bestimmt sind, 
sowie aus der Abgabe von Betriebsstoffen und 
Ersatzteilen an Dritte und 

 
3. Erstattungen Dritter im Zusammenhang mit 

Ausgaben der Gruppe 517 
 
den Ausgaben der Obergruppe 51 zu. 
 

  

(3) Erstattungen von Personalausgaben (Haupt-
gruppe 4) und Eingliederungszuschüsse der Bun-
desagentur für Arbeit können durch Absetzen von 
der Ausgabe vereinnahmt werden. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für die 
Durchführung des „Sabbatjahres“ in den jeweiligen 
Kapiteln Titel für Zuführungen an die zweckgebun-
dene Rücklage zu Lasten der Personalkostentitel, 
für Entnahmen aus der Rücklage sowie andere 
damit im Zusammenhang stehende Titel ein-
schließlich der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einzurichten. 
 

  

(5) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern im Rahmen von Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen können zu Lasten von 

  

Titeln der Gruppe 427 für die Dauer der von der 
Bundesagentur für Arbeit zugesagten Förderung 
Arbeitsverträge auch über das Haushaltsjahr hin-
aus abgeschlossen werden. 
 
(6) Das Finanzministerium unterrichtet den Finanz-
ausschuss, wenn im Verlauf des Haushaltsjahres 
erkennbar wird, dass bestimmte Ausgabetitel vo-
raussichtlich in erheblichem Umfang nicht ausge-
schöpft werden. 
 

 

(7) Werden veranschlagte Investitionen im Haus-
haltsvollzug bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit 
durch alternative Beschaffungsformen (wie zum 
Beispiel Leasing- oder ähnliche Verträge) ersetzt, 
sind die hierfür erforderlichen Mittel auf einen ge-
gebenenfalls neu einzurichtenden Titel der Haupt-
gruppe 5 umzusetzen (Solländerung). Die Einspa-
rungen sind bei den jeweiligen Investitionen als 
Minderausgaben nachzuweisen. 
 

 

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des zuständigen Ressorts und nach Maß-
gabe der Entscheidung der Landesregierung 
Haushaltsmittel gegen Deckung bereit zu stellen, 
die zur Abwehr einer drohenden Schadenslage im 
Schleswig-Holsteinischen Küstenmeer erforderlich 
sind, und die entsprechenden Titel einzurichten. 
Der Finanzausschuss ist unverzüglich zu unterrich-
ten. 
 

 

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Ab-
stimmung mit dem Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume und Integration Abschlagszahlungen 
auf das erwartete Abrechnungsergebnis im Rah-
men des Kommunalen Finanzausgleichs an die 
Kommunen festzusetzen, wenn die aufgrund der 
Steuerschätzung zu erwartenden Steuereinnah-
men das veranschlagte Haushaltssoll wesentlich 
übersteigen. Die Mehrausgaben sind durch ent-
sprechende Steuermehreinnahmen zu decken. 
Darüber hinaus wird das Finanzministerium er-
mächtigt, in Abstimmung mit dem Ministerium für 
Inneres, ländliche Räume und Integration die Fi-
nanzausgleichsmasse auf der Grundlage der 
Steuereinnahmen entsprechend dem langfristigen 
Durchschnitt neu zu berechnen und festzusetzen. 
Die Feststellung der Steuereinnahmen entspre-
chend dem langfristigen Durchschnitt erfolgt durch 
das Finanzministerium. Die Mehrausgaben sind 
durch entsprechende Minderausgaben oder Mehr-
einnahmen zu decken. 
 

 

(10) Zur Durchführung von ÖPP-Projekten, deren 
Wirtschaftlichkeit nachgewiesen ist, wird das Fi-
nanzministerium im Einvernehmen mit dem jeweili-
gen Ressort ermächtigt, Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen zu einem von ihm einzurich-
tenden Titel der Hauptgruppen 5 oder 8 im selben 
Kapitel umzusetzen, wenn und soweit Ausgaben 
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oder Verpflichtungsermächtigungen für die Maß-
nahme vorgesehen waren. Minderausgaben bei 
den jeweiligen Investitionstiteln sind einzusparen. 
 
(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag eines Ressorts Titel der Hauptgruppen 6 bis 
8 einzurichten und Mittel der Obergruppe 42 auf 
diese oder vorhandene Titel der Hauptgruppen 6 
bis 8 umzusetzen, wenn dargelegt wird, dass durch 
zusätzliche, über die Vorgaben des Haushalts hin-
aus gehende Einsparmaßnahmen Planstellen oder 
Stellen dauerhaft nicht wieder besetzt werden. 
 

  

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, 
Versorgung, Gesundheitsversorgung, Verteilung- 
und Aufenthaltsbeendigung von Personen, die 
nach der Ausländer- und Aufnahmeverordnung 
zum Wohnen in Erstaufnahmeeinrichtungen oder 
Landesunterkünften verpflichtet sind, erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einzurichten, umzusetzen und zu än-
dern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen 
einzuwilligen sowie, insbesondere für die im Zu-
sammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung des 
Landesamtes für Ausländerangelegenheiten erfor-
derlichen Personalbedarfe, Planstellen und Stellen 
auszubringen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist.  
 

  

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
Einwilligung des Finanzausschusses dem Sonder-
vermögen „InfrastrukturModernisierungsProgramm 
für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ 
bei Titel 1611 - 634 03, dem Sondervermögen 
„Versorgungsfonds des Landes Schleswig-
Holstein“ bei Titel 1105 - 634 01 sowie dem Son-
dervermögen „Sondervermögen zur Förderung von 
Mobilität und Innovation des Schienenpersonen-
nahverkehrs im Land Schleswig-Holstein (Sonder-
vermögen MOIN.SH)“ bei Titel 1111 - 634 01 ins-
gesamt Mittel bis zur Höhe eines positiven struktu-
rellen Saldos (Überschuss) zuzuführen, wenn und 
soweit die mit dem Haushaltsgesetz festgelegte 
Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen 
wird. Zur Berechnung der Überschüsse werden die 
Vorgaben aus § 4 Absatz 2 des Gesetzes zur Aus-
führung von Artikel 61 der Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein vom 29. März 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 427), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 500), 
zugrunde gelegt. Der Deckungsnachweis erfolgt 
mit der Haushaltsrechnung. Der Finanzausschuss 
trifft seine Entscheidung zum Vorschlag des Fi-
nanzministeriums über die Zuführungen aus dem 
Überschuss entsprechend der Zwecke aus Satz 1 
unverzüglich nach dessen Feststellung. 
 

  

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des 
Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und 
Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung 
aus Entnahmen aus dem Sondervermögen      
IMPULS 2030 oder durch Minderausgaben im Ein-
zelplan 16 gedeckt ist. Für das Kapitel 1611 ist das 
Finanzministerium zugleich zuständiges Ressort. 
 
(15) Die obersten Landesbehörden werden er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium Vereinbarungen zum notwendigen Defizit-
ausgleich aus möglichen Steuernachzahlungen mit 
Landesunternehmen zu schließen. Hierfür darf das 
Finanzministerium erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und erforderlichen Haushalts-
vermerken einrichten und umsetzen, soweit die 
Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist. Der Fi-
nanzausschuss muss in die Maßnahme einwilligen, 
wenn der Wert der Maßnahme 500 000 Euro über-
steigt. 
 

 

§ 9 
Struktur- und Funktionalreform 

 

 

(1) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration und mit Einwilligung des Finanz-
ausschusses für die Übertragung von bisher vom 
Land wahrgenommenen Aufgaben auf die Ge-
meinden, Kreise und kreisfreien Städte im Rahmen 
der Struktur- und Funktionalreform Haushaltsmittel 
gegen Deckung bereitstellen und die erforderlichen 
Titel einrichten. Zur Finanzierung des Kostenaus-
gleichs wird das Finanzministerium ermächtigt, 
Ausgabeansätze zu sperren sowie Planstellen und 
Stellen mit kw-Vermerken zu versehen. 
 

 

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration und dem die Auf-
gabe abgebenden Ressort und mit Einwilligung des 
Finanzausschusses die zur Übertragung von Auf-
gaben des Landes auf den kommunalen Bereich 
oder zur Übertragung von Aufgaben auf Dritte im 
Rahmen der Struktur- und Funktionalreform erfor-
derlichen Änderungen im Landeshaushalt vorzu-
nehmen. In diesem Zusammenhang dürfen Titel 
mit Haushaltsvermerken eingerichtet und in zusätz-
liche Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
eingewilligt werden. In Höhe dieser zusätzlichen 
Ausgaben und Verpflichtungen sind in den betref-
fenden Einzelplänen Einsparungen, insbesondere 
bei den Personalausgaben und den sächlichen 
Verwaltungsausgaben, zu erbringen. 
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oder Verpflichtungsermächtigungen für die Maß-
nahme vorgesehen waren. Minderausgaben bei 
den jeweiligen Investitionstiteln sind einzusparen. 
 
(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag eines Ressorts Titel der Hauptgruppen 6 bis 
8 einzurichten und Mittel der Obergruppe 42 auf 
diese oder vorhandene Titel der Hauptgruppen 6 
bis 8 umzusetzen, wenn dargelegt wird, dass durch 
zusätzliche, über die Vorgaben des Haushalts hin-
aus gehende Einsparmaßnahmen Planstellen oder 
Stellen dauerhaft nicht wieder besetzt werden. 
 

  

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, 
Versorgung, Gesundheitsversorgung, Verteilung- 
und Aufenthaltsbeendigung von Personen, die 
nach der Ausländer- und Aufnahmeverordnung 
zum Wohnen in Erstaufnahmeeinrichtungen oder 
Landesunterkünften verpflichtet sind, erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einzurichten, umzusetzen und zu än-
dern, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen 
einzuwilligen sowie, insbesondere für die im Zu-
sammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung des 
Landesamtes für Ausländerangelegenheiten erfor-
derlichen Personalbedarfe, Planstellen und Stellen 
auszubringen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist.  
 

  

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
Einwilligung des Finanzausschusses dem Sonder-
vermögen „InfrastrukturModernisierungsProgramm 
für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ 
bei Titel 1611 - 634 03, dem Sondervermögen 
„Versorgungsfonds des Landes Schleswig-
Holstein“ bei Titel 1105 - 634 01 sowie dem Son-
dervermögen „Sondervermögen zur Förderung von 
Mobilität und Innovation des Schienenpersonen-
nahverkehrs im Land Schleswig-Holstein (Sonder-
vermögen MOIN.SH)“ bei Titel 1111 - 634 01 ins-
gesamt Mittel bis zur Höhe eines positiven struktu-
rellen Saldos (Überschuss) zuzuführen, wenn und 
soweit die mit dem Haushaltsgesetz festgelegte 
Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen 
wird. Zur Berechnung der Überschüsse werden die 
Vorgaben aus § 4 Absatz 2 des Gesetzes zur Aus-
führung von Artikel 61 der Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein vom 29. März 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 427), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 500), 
zugrunde gelegt. Der Deckungsnachweis erfolgt 
mit der Haushaltsrechnung. Der Finanzausschuss 
trifft seine Entscheidung zum Vorschlag des Fi-
nanzministeriums über die Zuführungen aus dem 
Überschuss entsprechend der Zwecke aus Satz 1 
unverzüglich nach dessen Feststellung. 
 

  

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des 
Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und 
Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung 
aus Entnahmen aus dem Sondervermögen      
IMPULS 2030 oder durch Minderausgaben im Ein-
zelplan 16 gedeckt ist. Für das Kapitel 1611 ist das 
Finanzministerium zugleich zuständiges Ressort. 
 
(15) Die obersten Landesbehörden werden er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium Vereinbarungen zum notwendigen Defizit-
ausgleich aus möglichen Steuernachzahlungen mit 
Landesunternehmen zu schließen. Hierfür darf das 
Finanzministerium erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und erforderlichen Haushalts-
vermerken einrichten und umsetzen, soweit die 
Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist. Der Fi-
nanzausschuss muss in die Maßnahme einwilligen, 
wenn der Wert der Maßnahme 500 000 Euro über-
steigt. 
 

 

§ 9 
Struktur- und Funktionalreform 

 

 

(1) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration und mit Einwilligung des Finanz-
ausschusses für die Übertragung von bisher vom 
Land wahrgenommenen Aufgaben auf die Ge-
meinden, Kreise und kreisfreien Städte im Rahmen 
der Struktur- und Funktionalreform Haushaltsmittel 
gegen Deckung bereitstellen und die erforderlichen 
Titel einrichten. Zur Finanzierung des Kostenaus-
gleichs wird das Finanzministerium ermächtigt, 
Ausgabeansätze zu sperren sowie Planstellen und 
Stellen mit kw-Vermerken zu versehen. 
 

 

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration und dem die Auf-
gabe abgebenden Ressort und mit Einwilligung des 
Finanzausschusses die zur Übertragung von Auf-
gaben des Landes auf den kommunalen Bereich 
oder zur Übertragung von Aufgaben auf Dritte im 
Rahmen der Struktur- und Funktionalreform erfor-
derlichen Änderungen im Landeshaushalt vorzu-
nehmen. In diesem Zusammenhang dürfen Titel 
mit Haushaltsvermerken eingerichtet und in zusätz-
liche Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
eingewilligt werden. In Höhe dieser zusätzlichen 
Ausgaben und Verpflichtungen sind in den betref-
fenden Einzelplänen Einsparungen, insbesondere 
bei den Personalausgaben und den sächlichen 
Verwaltungsausgaben, zu erbringen. 
 

 

 
 
 

 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
Einwilligung des Finanzausschusses eine Ver-
pflichtungserklärung gegenüber kommunalen Trä-
gern und Dritten, die Landesbedienstete im Rah-
men der Übertragung von Landesaufgaben im 
Rahmen der Struktur- und Funktionalreform über-
nehmen, für die Übernahme der zeitanteiligen Ver-
sorgungsbezüge dieser Beamtinnen und Beamten 
für die Zeit nach ihrer Versetzung an die kommu-
nalen Träger oder Dritte abzugeben. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts die 
zur Struktur- und Funktionalreform erforderlichen 
Änderungen im Landeshaushalt vorzunehmen. In 
diesem Zusammenhang dürfen Titel neu eingerich-
tet, Mittel und Verpflichtungsermächtigungen um-
geschichtet, und die aus stellenplansystematischen 
Gründen notwendigen Planstellen und Stellen für 
das vorhandene Personal mit den erforderlichen 
Vermerken im Stellenplan angepasst und ausge-
bracht werden. Die Maßnahmen dürfen nicht zu 
einer Erhöhung der Ausgaben führen. 
 

  

§ 10 
Deckungsfähigkeit und Rücklagen 

 

  

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 und 2 LHO gilt 
zur Deckungsfähigkeit Folgendes: 
 
1. Innerhalb desselben Einzelplans sind gegensei-

tig deckungsfähig die Ausgaben der Hauptgrup-
pe 4 und der Obergruppen 51 bis 54, 

 
2. innerhalb desselben Einzelplans sind gegensei-

tig deckungsfähig die Ausgaben der Hauptgrup-
pen 6 bis 8. 

 
Beide Regelungen gelten nur, soweit es sich nicht 
um Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 
handelt. 
 

  

(2) Dem Landespolizeiamt, dem Landeskriminal-
amt und den Polizeidirektionen sollen die für die 
jeweiligen Dienstbereiche vorgesehenen Haus-
haltsmittel aufgeschlüsselt so zugewiesen werden, 
dass das Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration über die Regelung in Absatz 1 hin-
aus eine einseitige Deckungsfähigkeit der Haupt-
gruppe 5 zugunsten der Hauptgruppe 8 zulassen 
kann. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
nicht verbrauchte Ausgaben der Obergruppe 42 
innerhalb eines Einzelplans Titel für die Zuführun-
gen an zweckgebundene Rücklagen, Entnahmen 
aus der Rücklage sowie andere damit im Zusam-
menhang stehende Titel einschließlich der ent-
sprechenden Haushaltsvermerke einzurichten und 
zu ändern. Die Mittel aus der Rücklage sind für 

  

Personalausgaben und für Maßnahmen zu veraus-
gaben, die dem Personal zugutekommen. Die Mit-
tel dienen somit der Verstärkung der entsprechen-
den Ausgabetitel. 
 
(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
nicht verbrauchte Ausgaben der Hauptgruppen 5 
bis 8 innerhalb eines Einzelplans Titel für die Zu-
führungen an Rücklagen, Entnahmen aus der 
Rücklage sowie andere damit im Zusammenhang 
stehende Titel einschließlich der entsprechenden 
Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern. 
 

 

§ 11 
Stellenpläne und Stellenübersichten 

 

 

(1) Die Einwilligung des Finanzministeriums nach § 
49 Absatz 5 Satz 2 LHO ist nicht erforderlich bei 
Abweichungen von den Stellenübersichten für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, soweit sie für 
die nach dem Überleitungstarifvertrag übergeleite-
ten Beschäftigten durch nach den Tarifverträgen 
vorzunehmende Höhergruppierungen, im Bewäh-
rungsaufstieg oder infolge Ablaufs einer bestimm-
ten Frist bedingt sind. 
 

 

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im 
Bewährungsaufstieg oder infolge Ablaufs einer 
bestimmten Frist höhergruppiert worden sind, sind 
auf den Stellen zu führen, aus denen die Höher-
gruppierungen erfolgt sind. 
 

 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
Stellenpläne und Stellenübersichten der Rechtsla-
ge anzupassen, wenn und soweit Rechtsvorschrif-
ten oder Tarifverträge mit besoldungs- oder tarif-
rechtlichen Auswirkungen dieses im Haushaltsjahr 
2019 zwangsläufig erfordern. 
 

 

(4) Zur Erprobung einer Bewirtschaftung von Plan-
stellen und Stellen auf der Grundlage von Planstel-
len- und Stellengruppen dürfen die Fachministerien 
mit Einwilligung des Finanzministeriums sowie im 
Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof in 
geeigneten Bereichen von den Anforderungen des 
§ 49 LHO abweichen. 
 

 

§ 12 
Leerstellen 

 

 

(1) Die obersten Landesbehörden, die Landtags-
verwaltung und der Landesrechnungshof dürfen 
Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ 
ausbringen, wenn Beamtinnen oder Beamte, Rich-
terinnen oder Richter oder Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer länger als sechs Monate aufgrund 
Gesetzes, Tarifvertrages oder Vereinbarung von 
ihrer Dienstleistungspflicht befreit sind und nach 
Wegfall des Befreiungsgrundes Anspruch auf Be-
schäftigung haben. Dasselbe gilt für Beamtinnen 
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und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für einen 
begrenzten Zeitraum zur Landtagsverwaltung oder 
zum Landesrechnungshof Schleswig-Holstein oder 
von der Landtagsverwaltung abgeordnet oder ver-
setzt werden oder abgeordnet oder versetzt wor-
den sind. 
 
(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur kann für Lehrkräfte und schulische Assis-
tenzkräfte Leerstellen mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend“ auch dann ausbringen, wenn die Lehr-
kraft oder die schulische Assistenzkraft aus den in 
Absatz 1 genannten Gründen für weniger als sechs 
Monate von der Dienstpflicht befreit ist. 
 

  

(3) Für die Hochschulen gilt Absatz 1 mit Zustim-
mung des für die Hochschulen zuständigen Minis-
teriums entsprechend. 
 

  

§ 13 
Ausbringung und Übertragung 

von Planstellen und Stellen 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der obersten Landesbehörden  
 
1. für freigestellte Personalratsmitglieder insgesamt 

bis zu 20 Planstellen und Stellen auszubringen; 
die Planstellen und Stellen sind mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ zu versehen; in den Vorjah-
ren ausgebrachte Planstellen und Stellen sind 
anzurechnen, 

 
2. im Rahmen der Hochschulprogramme des Lan-

des, des Bundes und/oder der Europäischen 
Union und für andere von Dritten durch Vereinba-
rung finanzierte Professuren und wissenschaftli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befristet zu-
sätzliche Planstellen und Stellen einzurichten, 
wenn und soweit die damit verbundenen Ausga-
ben gedeckt sind; über die Veränderungen ist der 
Finanzausschuss zu unterrichten; erfolgt die Fi-
nanzierung der zusätzlichen Planstellen und Stel-
len ausschließlich aus Landesmitteln, die im 
Rahmen von Hochschulprogrammen bereitge-
stellt werden, ist die Einwilligung des Finanzaus-
schusses erforderlich, 

 
3. zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in 

den allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen für 

 
a) auf Dauer für den Unterricht eingeschränkt 

dienstfähige oder volldienstunfähige Lehr-
kräfte und 

 
b) vorzeitig in den Ruhestand versetzte Lehr-

kräfte, die nach ihrer Reaktivierung auf Dau-
er für den Unterricht eingeschränkt dienstfä-

  

hig oder voll dienstunfähig sind, 
 

bis zu 15 zusätzliche Planstellen und Stellen ein-
zurichten; die Planstellen und Stellen erhalten 
den Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden 
der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers“ 
und können in andere Einzelpläne übertragen 
werden; in Anspruch genommene Ermächtigun-
gen aus den Vorjahren sind anzurechnen; wirk-
sam gewordene Vermerke „künftig wegfallend mit 
Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stel-
leninhabers“ fallen dem Ermächtigungsrahmen 
wieder zu (Stellenpool); die in 2019 entstehenden 
Mehrbedarfe werden gedeckt durch Einsparun-
gen in Höhe von 75 % zu Lasten des Kapitels 
1105 - Versorgung, Unfallfürsorge und Aus-
gleichsbeträge - und zu 25 % vom jeweils auf-
nehmenden Ressort; das Finanzministerium wird 
ermächtigt, die zur Deckung erforderlichen Haus-
haltsmittel umzusetzen, 
 

4. bei Vorliegen gesetzlicher Ansprüche (zum Bei-
spiel Rückkehr aus Beurlaubungen, Arbeitszei-
terhöhungen) zusätzliche Planstellen und Stellen 
einzurichten, sofern die Finanzierung gesichert 
ist; die Planstellen und Stellen sind mit dem Ver-
merk „künftig wegfallend“ zu versehen. 

 

 

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Schaffung von bis zu 78 zusätzlichen Ausbildungs-
plätzen, davon mindestens 16 für Kaufleute für 
Bürokommunikation, Mittel gegen Deckung an 
anderer Stelle des Haushalts bereitzustellen, ge-
gebenenfalls die erforderlichen Titel einzurichten, 
Mittel umzusetzen und Stellen auszubringen. In 
Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vor-
jahren sind anzurechnen. 
 

 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
Bedarf für das Kapitel 1319 neue Planstellen aus-
zubringen, sofern dies nicht zu einer Erhöhung des 
Zuschusses zum laufenden Betrieb des Landesla-
bors führt. 
 

 

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer 
obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit 
dem Zentralen Personalmanagement in der 
Staatskanzlei insgesamt bis zu fünf zusätzliche mit 
dem Vermerk „künftig wegfallend“ (spätestens 
nach drei Jahren) zu versehende Planstellen oder 
Stellen bis zur Besoldungsgruppe A 14 bzw. R 1 
oder der entsprechenden Entgeltgruppe in den 
jeweiligen Einzelplänen ausbringen, soweit dies zur 
Erfüllung unvorhergesehener und dringender Auf-
gaben erforderlich ist und die Ausgaben hierfür im 
jeweiligen Einzelplan gedeckt werden. 
 

 

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf der 
Grundlage von Dienstleistungsverträgen die Um-
setzung von Finanzierungsaufgaben im Rahmen 
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und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für einen 
begrenzten Zeitraum zur Landtagsverwaltung oder 
zum Landesrechnungshof Schleswig-Holstein oder 
von der Landtagsverwaltung abgeordnet oder ver-
setzt werden oder abgeordnet oder versetzt wor-
den sind. 
 
(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur kann für Lehrkräfte und schulische Assis-
tenzkräfte Leerstellen mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend“ auch dann ausbringen, wenn die Lehr-
kraft oder die schulische Assistenzkraft aus den in 
Absatz 1 genannten Gründen für weniger als sechs 
Monate von der Dienstpflicht befreit ist. 
 

  

(3) Für die Hochschulen gilt Absatz 1 mit Zustim-
mung des für die Hochschulen zuständigen Minis-
teriums entsprechend. 
 

  

§ 13 
Ausbringung und Übertragung 

von Planstellen und Stellen 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der obersten Landesbehörden  
 
1. für freigestellte Personalratsmitglieder insgesamt 

bis zu 20 Planstellen und Stellen auszubringen; 
die Planstellen und Stellen sind mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ zu versehen; in den Vorjah-
ren ausgebrachte Planstellen und Stellen sind 
anzurechnen, 

 
2. im Rahmen der Hochschulprogramme des Lan-

des, des Bundes und/oder der Europäischen 
Union und für andere von Dritten durch Vereinba-
rung finanzierte Professuren und wissenschaftli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befristet zu-
sätzliche Planstellen und Stellen einzurichten, 
wenn und soweit die damit verbundenen Ausga-
ben gedeckt sind; über die Veränderungen ist der 
Finanzausschuss zu unterrichten; erfolgt die Fi-
nanzierung der zusätzlichen Planstellen und Stel-
len ausschließlich aus Landesmitteln, die im 
Rahmen von Hochschulprogrammen bereitge-
stellt werden, ist die Einwilligung des Finanzaus-
schusses erforderlich, 

 
3. zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in 

den allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen für 

 
a) auf Dauer für den Unterricht eingeschränkt 

dienstfähige oder volldienstunfähige Lehr-
kräfte und 

 
b) vorzeitig in den Ruhestand versetzte Lehr-

kräfte, die nach ihrer Reaktivierung auf Dau-
er für den Unterricht eingeschränkt dienstfä-

  

hig oder voll dienstunfähig sind, 
 

bis zu 15 zusätzliche Planstellen und Stellen ein-
zurichten; die Planstellen und Stellen erhalten 
den Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden 
der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers“ 
und können in andere Einzelpläne übertragen 
werden; in Anspruch genommene Ermächtigun-
gen aus den Vorjahren sind anzurechnen; wirk-
sam gewordene Vermerke „künftig wegfallend mit 
Ausscheiden der Stelleninhaberin oder des Stel-
leninhabers“ fallen dem Ermächtigungsrahmen 
wieder zu (Stellenpool); die in 2019 entstehenden 
Mehrbedarfe werden gedeckt durch Einsparun-
gen in Höhe von 75 % zu Lasten des Kapitels 
1105 - Versorgung, Unfallfürsorge und Aus-
gleichsbeträge - und zu 25 % vom jeweils auf-
nehmenden Ressort; das Finanzministerium wird 
ermächtigt, die zur Deckung erforderlichen Haus-
haltsmittel umzusetzen, 
 

4. bei Vorliegen gesetzlicher Ansprüche (zum Bei-
spiel Rückkehr aus Beurlaubungen, Arbeitszei-
terhöhungen) zusätzliche Planstellen und Stellen 
einzurichten, sofern die Finanzierung gesichert 
ist; die Planstellen und Stellen sind mit dem Ver-
merk „künftig wegfallend“ zu versehen. 

 

 

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Schaffung von bis zu 78 zusätzlichen Ausbildungs-
plätzen, davon mindestens 16 für Kaufleute für 
Bürokommunikation, Mittel gegen Deckung an 
anderer Stelle des Haushalts bereitzustellen, ge-
gebenenfalls die erforderlichen Titel einzurichten, 
Mittel umzusetzen und Stellen auszubringen. In 
Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vor-
jahren sind anzurechnen. 
 

 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
Bedarf für das Kapitel 1319 neue Planstellen aus-
zubringen, sofern dies nicht zu einer Erhöhung des 
Zuschusses zum laufenden Betrieb des Landesla-
bors führt. 
 

 

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer 
obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit 
dem Zentralen Personalmanagement in der 
Staatskanzlei insgesamt bis zu fünf zusätzliche mit 
dem Vermerk „künftig wegfallend“ (spätestens 
nach drei Jahren) zu versehende Planstellen oder 
Stellen bis zur Besoldungsgruppe A 14 bzw. R 1 
oder der entsprechenden Entgeltgruppe in den 
jeweiligen Einzelplänen ausbringen, soweit dies zur 
Erfüllung unvorhergesehener und dringender Auf-
gaben erforderlich ist und die Ausgaben hierfür im 
jeweiligen Einzelplan gedeckt werden. 
 

 

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf der 
Grundlage von Dienstleistungsverträgen die Um-
setzung von Finanzierungsaufgaben im Rahmen 

 

 
 
 

 

der Unterstützungsmaßnahmen für die HSH Nord-
bank AG für die hsh finanzfonds AöR und die hsh 
portfoliomanagement AöR wahrzunehmen. Zur 
Deckung des entstehenden zusätzlichen Personal-
bedarfs darf das Finanzministerium im Kapi-
tel 0501 neue Planstellen und Stellen mit dem 
Vermerk „künftig wegfallend am 31.12.2019“ aus-
bringen sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einwilligen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung durch Entgelte für diese Tätigkeit er-
folgt oder rechtsverbindlich zugesagt ist. Das Fi-
nanzministerium darf dafür erforderliche Titel mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einrichten und ändern. 
 
(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa, Ver-
braucherschutz und Gleichstellung jährlich bis zu 
15 zusätzliche mit dem Vermerk „künftig wegfal-
lend“ (spätestens nach 30 Monaten) zu versehen-
de Stellen für Referendarinnen und Referendare 
(Anw. LG 2.2) im Einzelplan 09 auszubringen, so-
weit dies zur Vermeidung von Wartezeiten bei der 
Einstellung in den juristischen Vorbereitungsdienst 
erforderlich ist. 
 

  

(7) Das Finanzministerium darf auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Planstellen und Stellen für abzuordnende Lehrkräf-
te der Kapitel 0711 bis 0716 für die Kapitel 0701 
und 0717 ausbringen. 
 

  

§ 14 
Ermächtigungen für sonstige 

Personal bewirtschaftende Maßnahmen 
 

  

(1) In der Landesverwaltung sollen 20 % der neu 
zu besetzenden Stellen für Auszubildende, Anwär-
terinnen und Anwärter mit Schwerbehinderten be-
setzt werden. Das Nähere regelt die Staatskanzlei 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium. 
 

  

(2) Innerhalb der Einzelpläne dürfen in den Kapiteln 
ausgebrachte Planstellen und Stellen auch in an-
deren Kapiteln in Anspruch genommen werden. 
Dabei darf es zu keiner Verstärkung des Kapi-
tels 01 „Ministerium“ kommen. Über den weiteren 
Verbleib ist im nächsten Haushaltsplan zu bestim-
men. 
 

  

(3) Das Finanzministerium darf bei Bedarf auf An-
trag der Fachministerien Stellen für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in Planstellen umwan-
deln. Die Umwandlungen dürfen nicht zu Mehraus-
gaben führen. 
 

  

(4) Ausgaben für die Vergabe von Leistungsstufen 
nach § 28 Absatz 6 Besoldungsgesetz Schleswig-
Holstein in Verbindung mit der Leistungsstufenver-
ordnung vom 11. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. 

  

S. 597), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 30. November 2013 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 535), dürfen im Rahmen der rechtlichen Best-
immungen aus den verbindlichen Personalkosten-
ansätzen der Obergruppe 42 geleistet werden. 
(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
partiell dienstunfähige Beamtinnen und Beamte, 
die bei anderen Einrichtungen weiterbeschäftigt 
werden können, bis zu 75 % der Personalausga-
ben zu Lasten des Kapitels 1105 und zugunsten 
eines Zuschusses an diese Einrichtung umzuset-
zen und zu diesem Zweck eventuell erforderliche 
Titel einzurichten. 
 

 

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum 
Abbau von Personalüberhängen in der Landesver-
waltung Planstellen und Stellen einschließlich der 
Personalmittel umzusetzen.  
 

 

(7) Bei den allgemeinbildenden Schulen (Kapitel 
0711 bis 0715) und den berufsbildenden Schulen 
(Kapitel 0716) dürfen mit Einwilligung des Finanz-
ministeriums freie und besetzbare Planstellen oder 
Stellen für Lehrkräfte mit bis zu zwei Lehrkräften in 
Ausbildung besetzt werden. Die Ermächtigung gilt 
für bis zu 700 Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils 
drei freie und besetzbare Planstellen für Beamte im 
Vorbereitungsdienst in den allgemeinbildenden 
Schulen (Kapitel 0711 bis 0715) und den berufsbil-
denden Schulen (Kapitel 0716) dürfen mit Einwilli-
gung des Finanzministeriums mit einer Lehrkraft 
besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis zu 
100 Lehrkräfte. 
 

 

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im 
Zusammenhang mit den bundeseinheitlich durch-
zuführenden Personalbedarfsberechnungen der 
Steuerverwaltung erforderlichen Änderungen in 
den Stellenplänen des Kapitels 0505 vorzunehmen. 
In diesem Zusammenhang dürfen die aus stellen-
plansystematischen Gründen notwendigen Plan-
stellen und Stellen für das vorhandene Personal 
mit den erforderlichen Vermerken in den Stellen-
plänen angepasst und maximal bis zu 20 Planstel-
len und Stellen ausgebracht werden. Die Maßnah-
men dürfen nicht zur Erhöhung der Ausgaben füh-
ren. 
 

 

(9) Der durch Teilzeitbeschäftigung im Rahmen der 
Altersteilzeit nach § 63 Absatz 1 des Landesbeam-
tengesetzes freiwerdende Anteil einer Planstelle 
darf nicht wieder besetzt werden. Im nächsten 
Haushalt ist die betreffende Planstelle oder ein 
Äquivalent in Abgang zu stellen oder mit einem 
Vermerk „künftig wegfallend spätestens zum ...“ zu 
versehen. Als Zeitpunkt des spätesten Wegfalls ist 
das Ende der Altersteilzeit zu wählen. Abweichen-
de Regelungen aus Vorjahren mit Bezug auf ar-
beits- und beamtenrechtliche Regelungen gelten 
für Fälle aus diesen Jahren fort. Für den Fall der 
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Wiedereinführung der Altersteilzeit im Tarifbereich 
für die schleswig-holsteinische Landesverwaltung 
gilt für Tarifbeschäftigte Entsprechendes. 
 
(10) Planstellen, die im laufenden Haushaltsjahr 
durch die Inanspruchnahme der Vorruhestandsre-
gelung nach § 36 Absatz 4 Landesbeamtengesetz 
frei werden, dürfen nicht wieder besetzt werden. Im 
nächsten Haushalt ist die betreffende Planstelle 
oder ein Äquivalent in Abgang zu stellen. 
 

  

(11) Abfindungen an Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer dürfen in den jeweiligen Kapiteln zu 
Lasten der Titel der Gruppe 428 geleistet werden. 
Die betreffende Stelle darf im laufenden Haushalts-
jahr nicht wieder besetzt werden. Im nächsten 
Haushaltsjahr ist die Stelle oder ein Äquivalent in 
Abgang zu stellen. Das Nähere regelt das Finanz-
ministerium. 
 

  

(12) Die obersten Landesbehörden dürfen in den 
Kapiteln 0301 (ohne Titelgruppe 64) und 0720 und 
den Haushaltsplänen der Hochschulen Planstellen 
und Stellen heben, herabgruppieren und umwan-
deln. Das Finanzministerium und der Finanzaus-
schuss sind jeweils zum 31. März für das abgelau-
fene Jahr von den Änderungen der Stellenpläne 
und Stellenübersichten zu informieren. Das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann 
diese Befugnis für seinen Zuständigkeitsbereich 
auf die Hochschulen (Kapitel 0720 MG 06), mit 
Ausnahme der Hochschulmedizin (Tätigkeit am 
UKSH), übertragen. 
 

  

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, im Rahmen von Hoch-
schulprogrammen oder von Drittmittel finanzierten 
Projekten für die Hochschulen auch mehrjährige 
Zeitverträge zuzulassen oder abzuschließen. Über 
die Veränderungen ist der Finanzausschuss jähr-
lich zu unterrichten. 
 

  

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
einer sich abzeichnenden Budgetüberschreitung im 
Folgejahr eine Beförderungssperre für das jeweili-
ge Ressort zu erlassen. 
 

  

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Rahmen der ressortübergreifenden Vermittlung 
von Beschäftigten auf anderweitig zu besetzende 
Planstellen oder Stellen mit dem Ziel des Abbaus 
von Personalüberhängen im Einvernehmen mit 
den beteiligten Ressorts Fortbildungsmittel umzu-
setzen. 
 

  

(16) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, der Fach-
hochschule für Verwaltung und Dienstleistung in 
Altenholz für den Fachbereich Allgemeine Verwal-
tung bis zu eine Beamtin oder einen Beamten und 
für den Fachbereich Polizei bis zu fünf Beamtinnen 

  

oder Beamte der Laufbahngruppen 2.1 oder 2.2 
des Verwaltungs- oder Polizeivollzugsdienstes 
unter Verzicht auf die Erstattung von Personalaus-
gaben zur Verfügung zu stellen. 
 
(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-
sierung im Rahmen von Personalmaßnahmen 
Haushaltsmittel und Planstellen zwischen der 
Hauptgruppe 4 des Einzelplans 13 und den Perso-
nalkostenzuschusstiteln 1315 - 682 06, 1315 -
 682 07, 1317 - 671 23 MG 21, 1319 - 682 06 MG 
03, 1319 - 682 07 MG 03 sowie 1319 - 682 08 
MG 03 umzusetzen. 
 

 

(18) Soweit zur Deckung eines vorübergehenden 
unvorhergesehenen und unabweisbaren vordringli-
chen Personalbedarfs Planstellen und Stellen nach 
§ 50 Absatz 2 und 4 LHO umgesetzt werden, wird 
das Finanzministerium ermächtigt, diese für den 
Zeitraum der Umsetzung zu heben und umzuwan-
deln. Der Finanzausschuss ist zum 31. März durch 
das aufnehmende Ressort für das abgelaufene 
Jahr von den Änderungen der Stellenpläne und 
Stellenübersichten zu informieren. 
 

 

(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa, Ver-
braucherschutz und Gleichstellung im Zusammen-
hang mit der Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs bis zu insgesamt 15 im Kapitel 
0902 ausgebrachte Stellen für Rechtspflegeanwär-
terinnen oder Rechtspflegeanwärter und Jus-
tizobersekretäranwärterinnen oder Justizobersek-
retäranwärter in Planstellen der LG 2.1 und LG 1.2 
umzuwandeln sowie im Kapitel 0902 ausgebrachte 
Stellen für Auszubildende in die erforderlichen Stel-
len bei Titel 0902 - 428 01 umzuwandeln, wenn 
und soweit dies zur Übernahme der dafür ausge-
bildeten Nachwuchskräfte erforderlich ist. 
 

 

(20) Die obersten Landesbehörden, die Landtags-
verwaltung und der Landesrechnungshof dürfen 
zum Zwecke des Wissenstransfers Planstellen und 
Stellen unmittelbar vor dem Ausscheiden des je-
weiligen Stelleninhabers bis zu einer Dauer von 
maximal 6 Monaten doppelt besetzen. Die daraus 
entstehenden Ausgaben sind grundsätzlich aus 
dem Personalbudget des jeweiligen Ressorts zu 
decken. In begründeten Einzelfällen kann das Fi-
nanzministerium auf Antrag die zur Deckung benö-
tigten Haushaltsmittel aus dem Einzelplan 11 um-
setzen. Die Ressorts können die Regelung auf 
ihren Geschäftsbereich ausweiten; die Sätze 1 bis 
3 gelten entsprechend. Die Fälle gemäß Satz 4 
sind aus dem eigenen Budget zu decken. 
 

 

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa, Ver-
braucherschutz und Gleichstellung im Zusammen-
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Wiedereinführung der Altersteilzeit im Tarifbereich 
für die schleswig-holsteinische Landesverwaltung 
gilt für Tarifbeschäftigte Entsprechendes. 
 
(10) Planstellen, die im laufenden Haushaltsjahr 
durch die Inanspruchnahme der Vorruhestandsre-
gelung nach § 36 Absatz 4 Landesbeamtengesetz 
frei werden, dürfen nicht wieder besetzt werden. Im 
nächsten Haushalt ist die betreffende Planstelle 
oder ein Äquivalent in Abgang zu stellen. 
 

  

(11) Abfindungen an Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer dürfen in den jeweiligen Kapiteln zu 
Lasten der Titel der Gruppe 428 geleistet werden. 
Die betreffende Stelle darf im laufenden Haushalts-
jahr nicht wieder besetzt werden. Im nächsten 
Haushaltsjahr ist die Stelle oder ein Äquivalent in 
Abgang zu stellen. Das Nähere regelt das Finanz-
ministerium. 
 

  

(12) Die obersten Landesbehörden dürfen in den 
Kapiteln 0301 (ohne Titelgruppe 64) und 0720 und 
den Haushaltsplänen der Hochschulen Planstellen 
und Stellen heben, herabgruppieren und umwan-
deln. Das Finanzministerium und der Finanzaus-
schuss sind jeweils zum 31. März für das abgelau-
fene Jahr von den Änderungen der Stellenpläne 
und Stellenübersichten zu informieren. Das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann 
diese Befugnis für seinen Zuständigkeitsbereich 
auf die Hochschulen (Kapitel 0720 MG 06), mit 
Ausnahme der Hochschulmedizin (Tätigkeit am 
UKSH), übertragen. 
 

  

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, im Rahmen von Hoch-
schulprogrammen oder von Drittmittel finanzierten 
Projekten für die Hochschulen auch mehrjährige 
Zeitverträge zuzulassen oder abzuschließen. Über 
die Veränderungen ist der Finanzausschuss jähr-
lich zu unterrichten. 
 

  

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
einer sich abzeichnenden Budgetüberschreitung im 
Folgejahr eine Beförderungssperre für das jeweili-
ge Ressort zu erlassen. 
 

  

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Rahmen der ressortübergreifenden Vermittlung 
von Beschäftigten auf anderweitig zu besetzende 
Planstellen oder Stellen mit dem Ziel des Abbaus 
von Personalüberhängen im Einvernehmen mit 
den beteiligten Ressorts Fortbildungsmittel umzu-
setzen. 
 

  

(16) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, der Fach-
hochschule für Verwaltung und Dienstleistung in 
Altenholz für den Fachbereich Allgemeine Verwal-
tung bis zu eine Beamtin oder einen Beamten und 
für den Fachbereich Polizei bis zu fünf Beamtinnen 

  

oder Beamte der Laufbahngruppen 2.1 oder 2.2 
des Verwaltungs- oder Polizeivollzugsdienstes 
unter Verzicht auf die Erstattung von Personalaus-
gaben zur Verfügung zu stellen. 
 
(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-
sierung im Rahmen von Personalmaßnahmen 
Haushaltsmittel und Planstellen zwischen der 
Hauptgruppe 4 des Einzelplans 13 und den Perso-
nalkostenzuschusstiteln 1315 - 682 06, 1315 -
 682 07, 1317 - 671 23 MG 21, 1319 - 682 06 MG 
03, 1319 - 682 07 MG 03 sowie 1319 - 682 08 
MG 03 umzusetzen. 
 

 

(18) Soweit zur Deckung eines vorübergehenden 
unvorhergesehenen und unabweisbaren vordringli-
chen Personalbedarfs Planstellen und Stellen nach 
§ 50 Absatz 2 und 4 LHO umgesetzt werden, wird 
das Finanzministerium ermächtigt, diese für den 
Zeitraum der Umsetzung zu heben und umzuwan-
deln. Der Finanzausschuss ist zum 31. März durch 
das aufnehmende Ressort für das abgelaufene 
Jahr von den Änderungen der Stellenpläne und 
Stellenübersichten zu informieren. 
 

 

(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa, Ver-
braucherschutz und Gleichstellung im Zusammen-
hang mit der Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs bis zu insgesamt 15 im Kapitel 
0902 ausgebrachte Stellen für Rechtspflegeanwär-
terinnen oder Rechtspflegeanwärter und Jus-
tizobersekretäranwärterinnen oder Justizobersek-
retäranwärter in Planstellen der LG 2.1 und LG 1.2 
umzuwandeln sowie im Kapitel 0902 ausgebrachte 
Stellen für Auszubildende in die erforderlichen Stel-
len bei Titel 0902 - 428 01 umzuwandeln, wenn 
und soweit dies zur Übernahme der dafür ausge-
bildeten Nachwuchskräfte erforderlich ist. 
 

 

(20) Die obersten Landesbehörden, die Landtags-
verwaltung und der Landesrechnungshof dürfen 
zum Zwecke des Wissenstransfers Planstellen und 
Stellen unmittelbar vor dem Ausscheiden des je-
weiligen Stelleninhabers bis zu einer Dauer von 
maximal 6 Monaten doppelt besetzen. Die daraus 
entstehenden Ausgaben sind grundsätzlich aus 
dem Personalbudget des jeweiligen Ressorts zu 
decken. In begründeten Einzelfällen kann das Fi-
nanzministerium auf Antrag die zur Deckung benö-
tigten Haushaltsmittel aus dem Einzelplan 11 um-
setzen. Die Ressorts können die Regelung auf 
ihren Geschäftsbereich ausweiten; die Sätze 1 bis 
3 gelten entsprechend. Die Fälle gemäß Satz 4 
sind aus dem eigenen Budget zu decken. 
 

 

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa, Ver-
braucherschutz und Gleichstellung im Zusammen-

 

 
 
 

 

hang mit der Neuordnung der Ausbildung der 
Nachwuchskräfte der Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt 
erforderliche Planstellen und Stellen innerhalb des 
Einzelplanes 09 umzusetzen, zu heben oder um-
zuwandeln sowie Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, 
umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, 
wenn und soweit die Finanzierung gedeckt ist. 
 
(22) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, an Stelle 
von 5 Anwärterinnen oder Anwärtern für den mittle-
ren Dienst (LG 1.2) im Einstellungsjahr 2019 5 
Regierungsinspektoranwärterinnen oder Regie-
rungsinspektoranwärter (LG 2.1) einzustellen und 
die Stellen entsprechend umzuwandeln. 
 

  

(23) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume und Integration, des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Touris-
mus oder des Ministeriums für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
zur Steigerung der Attraktivität technischer Berufe 
Planstellen und Stellen zu heben sowie mit Zula-
gen zu versehen, soweit die damit verbundenen 
Ausgaben aus Titel 1111 - 971 07 gedeckt sind. 
 

  

§ 15 
Übernahme von geprüften  

Nachwuchskräften 
 

  

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag 
der obersten Landesbehörden 
 

  

1. bis zu 138 zusätzliche mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 
oder des Stelleninhabers, spätestens nach drei 
Jahren“ zu versehende Planstellen oder Stellen in 
den jeweiligen Einzelplänen auszubringen, soweit 
sie zur Übernahme aller Nachwuchskräfte - Be-
amtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst und Auszubildende - erforderlich 
sind, die ihre Ausbildung in der Staatskanzlei, in 
der Justiz und dem Justizvollzug, in der Steuer-
verwaltung des Landes Schleswig-Holstein, beim 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung, im Landesamt 
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
sowie im Landesamt für Vermessung und Geoin-
formation abgeleistet und die entsprechende Ab-
schlussprüfung bestanden haben, 

 

  

2. im Kapitel 0410 bis zu 100 zusätzliche, mit dem 
Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden der 
Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spä-
testens nach drei Jahren“ zu versehende Plan-
stellen auszubringen, soweit solche Planstellen 
zur Übernahme aller Nachwuchskräfte der Lan-

  

despolizei nach bestandener Prüfung erforderlich 
sind. 

 
§ 16 

Grundstücksangelegenheiten 
 

 

(1) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von 
den Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 4 LHO 
in folgenden Fällen zulassen: 
 
1. Zur grundbuchrechtlichen Bereinigung der Ei-

gentumsverhältnisse an landeseigenen Straßen 
und Grundstücken; 

 
2. zur ganz oder teilweise unentgeltlichen Übertra-

gung des Eigentums oder der Nutzungsbefugnis-
se an Dritte zur Nutzung im öffentlichen Interes-
se, soweit das Land gemäß § 1 Absatz 3 des 
Bundeswasserstraßengesetzes Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigter an gewonnenen Land- und 
Hafenflächen und errichteten Bauwerken gewor-
den ist; § 64 Absatz 2 und 3 LHO finden insoweit 
keine Anwendung; ab einer Grundstücksfläche 
von mehr als 5 000 m2 ist bei Übertragung des 
Eigentums der Finanzausschuss vor Einwilligung 
zu unterrichten; 

 
3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 

oder der Nutzungsrechte an Landesgrundstücken 
auf die Universität zu Lübeck im Rahmen der 
Umwandlung der Universität zu Lübeck in eine 
Stiftungsuniversität; 

 
4. zur mietzinsfreien Überlassung von landeseige-

nen Liegenschaften an Gemeinden und Gemein-
deverbände, soweit und solange diese der Unter-
bringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
(Erst- und Anschlussunterbringung) dienen. Die 
Überlassung erfolgt in dem jeweiligen aktuellen 
Bauzustand ohne Übernahme von Herrichtungs- 
oder Unterhaltungskosten. 

 

 

(2) In Einzelfällen wird zugelassen, dass landesei-
gene Grundstücke in Gebieten, die die Vorausset-
zung für die Durchführung von Sanierungsmaß-
nahmen im Sinne der §§ 136 bis 171 des Bauge-
setzbuchs erfüllen, auch ohne eine entsprechende 
förmliche Festlegung des Gebiets oder Förderung 
der Maßnahme zum sanierungs- oder entwicklungs-
unbeeinflussten Grundstückswert an die Gemeinde 
veräußert werden, wenn sich diese zur Durchfüh-
rung der beabsichtigten städtebaulichen Maßnah-
men auf dem Grundstück innerhalb von fünf Jah-
ren verpflichtet. 
 

 

(3) Die Fachministerien dürfen im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium landeseigene Grund-
stücke, die der Sicherung von Flächenansprüchen 
des Naturschutzes dienen sollen, unentgeltlich auf 
die Stiftung Naturschutz oder andere geeignete 
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Träger übertragen. Die Übertragung von Grundstü-
cken mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr  
als 250 000 Euro bedarf der Zustimmung des Fi-
nanzausschusses. 
 
(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, den Pächterinnen und Pächtern von lan-
deseigenen Fischereigehöften vertraglich den Er-
satz von Kosten für Renovierungsarbeiten sowie 
für Um- und Einbauten zuzusichern. Bei Inan-
spruchnahme sind die Ausgaben zu decken. 
 

  

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und, soweit Personal 
betroffen ist, im Einvernehmen mit dem Ministeri-
um für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung und nach Einwilligung des 
Finanzausschusses im Rahmen der Kommunali-
sierung und Privatisierung der landeseigenen Hä-
fen Vereinbarungen über die Übertragung des 
Eigentums von Hafengrundstücken, Wasserflä-
chen und sonstigen Vermögensgegenständen und 
des Hafenbetriebes einschließlich damit im Zu-
sammenhang stehender Rechtsgeschäfte schlie-
ßen. Für diese Fälle kann das Finanzministerium 
Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 63 und 
64 LHO zulassen. 
 

  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur ein landeseigenes Grund-
stück in Lübeck (noch zu vermessende Teilfläche 
der Flur 4 in der Gemarkung Strecknitz) für die 
Erweiterung einer Fraunhofer-Einrichtung an die 
Fraunhofer-Gesellschaft zu veräußern. 
 

  

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur oder des Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren zum 
Zweck der Errichtung preisgünstigen studentischen 
Wohnraums sowie zur Errichtung von Kindertages-
stätten Erbbaurechte an Grundstücken unter teil-
weisem oder vollständigem Verzicht auf den Erb-
bauzins zu bestellen. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur die landeseigene Liegen-
schaft Klaus-Groth-Platz 2 in Kiel für die Nutzung 
als Tagesklinik für Psychosomatik und Psychothe-
rapie und die landeseigene Liegenschaft Nie-
mannsweg 4 in Kiel für die Nutzung als Psychothe-
rapeutische Ambulanz an die Zentrum für Integrati-
ve Psychiatrie ZIP gGmbH zu veräußern. 
 

  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume und Integration zum Zweck der Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums landeseigene Grund-
stücke auf Sylt an die Gemeinde Sylt zu veräußern 
oder mit einem Erbbaurecht zu belasten. Ein 
Preisnachlass kann bis zu einem symbolischen 
Kaufpreis von 1 Euro gewährt werden oder es kann 
auf einen Erbbauzins teilweise oder vollständig 
verzichtet werden, wenn nachgewiesen wird, dass 
ein vollständiger Wertausgleich durch Belegungs-
rechte für Landesbedienstete sichergestellt ist. 
 

 

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das 
landeseigene Grundstück in Lübeck, Kronsforder 
Landstraße, bestehend aus den Flurstücken 34/35, 
46/34, 51/34 und 167, jeweils Flur 3 in der Gemar-
kung Genin, mit einer Gesamtgröße von 49 723 m² 
an die Hansestadt Lübeck oder eine mehrheitlich 
von ihr getragene Gesellschaft zu dem Preis zu 
verkaufen, den das Land beim Erwerb gezahlt hat, 
wenn vertraglich sichergestellt ist, dass das Grund-
stück unverzüglich nach Abschluss des Kaufver-
trages zu Wohnzwecken bebaut wird. Von den 
entstehenden Wohneinheiten sollen 30 % sozial-
gebunden sein. Dieser Anteil darf nur unterschrit-
ten werden, wenn eine Prüfung der Investitions-
bank Schleswig-Holstein ergibt, dass seine Einhal-
tung die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme gefähr-
det. 
 

 

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur ein Grundstück an der Maria-Goeppert-
Straße in Lübeck (noch zu vermessende Teilfläche 
der Flur 12 in der Gemarkung St. Jürgen) für die 
weitere Ausbauplanung der Fachhochschule 
Lübeck zu erwerben oder gegen ein landeseigenes 
Grundstück zu tauschen. Darüber hinaus soll im 
Rahmen der Auflösung der provisorischen 
Bustrasse ein landeseigenes Grundstück an die 
Stadt Lübeck übergehen (Tausch oder Veräuße-
rung). Wegen der vorgesehenen Übernahme der 
Straßenbaulast durch die Stadt Lübeck ist eine 
Veräußerung auch zu einem unterhalb des ermit-
telten Verkehrswerts liegenden Kauferlöses vorzu-
sehen. 
 

 

(12) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium die für das Land entbehrlich gewordenen 
Landesflächen am alten Hafen Brunsbüttel zu ver-
äußern. Bei der Übertragung sollen die vom Land 
zu tragenden Kosten für die Instandsetzung des 
entsprechenden Anliegerwegs und für die Sanie-
rung der vorhandenen Abwasserleitung gegenge-
rechnet werden.  
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Träger übertragen. Die Übertragung von Grundstü-
cken mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr  
als 250 000 Euro bedarf der Zustimmung des Fi-
nanzausschusses. 
 
(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, den Pächterinnen und Pächtern von lan-
deseigenen Fischereigehöften vertraglich den Er-
satz von Kosten für Renovierungsarbeiten sowie 
für Um- und Einbauten zuzusichern. Bei Inan-
spruchnahme sind die Ausgaben zu decken. 
 

  

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und, soweit Personal 
betroffen ist, im Einvernehmen mit dem Ministeri-
um für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung und nach Einwilligung des 
Finanzausschusses im Rahmen der Kommunali-
sierung und Privatisierung der landeseigenen Hä-
fen Vereinbarungen über die Übertragung des 
Eigentums von Hafengrundstücken, Wasserflä-
chen und sonstigen Vermögensgegenständen und 
des Hafenbetriebes einschließlich damit im Zu-
sammenhang stehender Rechtsgeschäfte schlie-
ßen. Für diese Fälle kann das Finanzministerium 
Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 63 und 
64 LHO zulassen. 
 

  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur ein landeseigenes Grund-
stück in Lübeck (noch zu vermessende Teilfläche 
der Flur 4 in der Gemarkung Strecknitz) für die 
Erweiterung einer Fraunhofer-Einrichtung an die 
Fraunhofer-Gesellschaft zu veräußern. 
 

  

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur oder des Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren zum 
Zweck der Errichtung preisgünstigen studentischen 
Wohnraums sowie zur Errichtung von Kindertages-
stätten Erbbaurechte an Grundstücken unter teil-
weisem oder vollständigem Verzicht auf den Erb-
bauzins zu bestellen. 
 

  

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur die landeseigene Liegen-
schaft Klaus-Groth-Platz 2 in Kiel für die Nutzung 
als Tagesklinik für Psychosomatik und Psychothe-
rapie und die landeseigene Liegenschaft Nie-
mannsweg 4 in Kiel für die Nutzung als Psychothe-
rapeutische Ambulanz an die Zentrum für Integrati-
ve Psychiatrie ZIP gGmbH zu veräußern. 
 

  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume und Integration zum Zweck der Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums landeseigene Grund-
stücke auf Sylt an die Gemeinde Sylt zu veräußern 
oder mit einem Erbbaurecht zu belasten. Ein 
Preisnachlass kann bis zu einem symbolischen 
Kaufpreis von 1 Euro gewährt werden oder es kann 
auf einen Erbbauzins teilweise oder vollständig 
verzichtet werden, wenn nachgewiesen wird, dass 
ein vollständiger Wertausgleich durch Belegungs-
rechte für Landesbedienstete sichergestellt ist. 
 

 

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das 
landeseigene Grundstück in Lübeck, Kronsforder 
Landstraße, bestehend aus den Flurstücken 34/35, 
46/34, 51/34 und 167, jeweils Flur 3 in der Gemar-
kung Genin, mit einer Gesamtgröße von 49 723 m² 
an die Hansestadt Lübeck oder eine mehrheitlich 
von ihr getragene Gesellschaft zu dem Preis zu 
verkaufen, den das Land beim Erwerb gezahlt hat, 
wenn vertraglich sichergestellt ist, dass das Grund-
stück unverzüglich nach Abschluss des Kaufver-
trages zu Wohnzwecken bebaut wird. Von den 
entstehenden Wohneinheiten sollen 30 % sozial-
gebunden sein. Dieser Anteil darf nur unterschrit-
ten werden, wenn eine Prüfung der Investitions-
bank Schleswig-Holstein ergibt, dass seine Einhal-
tung die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme gefähr-
det. 
 

 

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur ein Grundstück an der Maria-Goeppert-
Straße in Lübeck (noch zu vermessende Teilfläche 
der Flur 12 in der Gemarkung St. Jürgen) für die 
weitere Ausbauplanung der Fachhochschule 
Lübeck zu erwerben oder gegen ein landeseigenes 
Grundstück zu tauschen. Darüber hinaus soll im 
Rahmen der Auflösung der provisorischen 
Bustrasse ein landeseigenes Grundstück an die 
Stadt Lübeck übergehen (Tausch oder Veräuße-
rung). Wegen der vorgesehenen Übernahme der 
Straßenbaulast durch die Stadt Lübeck ist eine 
Veräußerung auch zu einem unterhalb des ermit-
telten Verkehrswerts liegenden Kauferlöses vorzu-
sehen. 
 

 

(12) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium die für das Land entbehrlich gewordenen 
Landesflächen am alten Hafen Brunsbüttel zu ver-
äußern. Bei der Übertragung sollen die vom Land 
zu tragenden Kosten für die Instandsetzung des 
entsprechenden Anliegerwegs und für die Sanie-
rung der vorhandenen Abwasserleitung gegenge-
rechnet werden.  
 

 

 
 
 

 

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
landeseigene Liegenschaft in Kiel Flur 17, Flur-
stück 734, Flur 18, Flurstücke 472 und 474 der 
Gemarkung Kiel-N sowie Flur 18, Flurstücke 541, 
546, 544 und 549 der Gemarkung Kiel-N, in Größe 
von insgesamt 7 684 qm, Postanschrift Lorent-
zendamm 6-8, zum Preis von 3 100 000 Euro an 
die Stiftung trias, Hattingen, und einen oder mehre-
re von ihr benannte Finanzierungspartner zu ver-
kaufen, wenn vertraglich sichergestellt ist, dass ein 
wirtschaftlich tragfähiges, genehmigungsfähiges 
Konzept vorliegt, das der dort angesiedelten kreati-
ven Szene eine dauerhafte Perspektive erhält und 
dass zu diesem Zweck eine konzeptentsprechende 
Nutzung langfristig festgeschrieben sowie die Spe-
kulation mit Grund und Boden sowie aufstehenden 
Gebäuden der genannten Liegenschaft ebenso 
langfristig ausgeschlossen und eine anteilige Nut-
zung für den sozial verträglichen Wohnungsbau 
festgeschrieben ist. 
 

  

§ 17 
Sonstige Vermögensgegenstände 

 

  

(1) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelas-
sen, dass von Landesdienststellen entwickelte oder 
erworbene Programme der automatisierten Daten-
verarbeitung unentgeltlich an Stellen der öffentli-
chen Verwaltung abgegeben werden, soweit Ge-
genseitigkeit besteht. 
 

  

(2) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von 
den Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 4 LHO 
zulassen 
 
1. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 

von für Zwecke des Landes entbehrlichen Gerä-
ten, Einrichtungsgegenständen und Fahrzeugen 
an osteuropäische Staaten, insbesondere Ost-
seeanrainerstaaten, sofern eine Ersatzbeschaf-
fung nicht erforderlich ist oder die Aufwendungen 
für eine Ersatzbeschaffung im Haushalt veran-
schlagt oder bereits finanziert sind, 

 
2. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 

oder zur unentgeltlichen Überlassung der Nut-
zung von Vermögensgegenständen in landesei-
genen Häfen oder der Übertragung oder Überlas-
sung unter vollem Wert, 

 

  

3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an bislang von der Universität zu Lübeck genutz-
ten beweglichen Vermögensgegenständen und 
zur unentgeltlichen Abtretung von der Universität 
zu Lübeck verwalteter Nutzungsrechte im Rah-
men der Umwandlung zur Stiftungsuniversität, 

 
4. zur Übertragung des Eigentums an einem dem 

Behördenzentrum Itzehoe zuzuordnenden Bron- 
 

  

zerelief (Kunst am Bau) an die Kulturstiftung 
Itzehoe für einen symbolischen Preis von 1 Euro, 

 
5. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 

an Containern, die ursprünglich für die Unterbrin-
gung von Asylsuchenden und Flüchtlingen vorge-
sehen waren, an  

 
a) schleswig-holsteinische Kommunen für Aufga-

ben der Daseinsvorsorge,  
 
b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen in 

öffentlicher oder freier Trägerschaft,  
 
c) als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-

nung anerkannte Körperschaften mit Sitz in 
Schleswig-Holstein zur Verfolgung ihrer als 
gemeinnützig anerkannten Zwecke; 

 
die Überlassung der Container erfolgt nach vor-
heriger Bestätigung der Entbehrlichkeit durch das 
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und In-
tegration ohne jegliche Gewährleistungsverpflich-
tung des Landes und ohne Übernahme weiterer 
Kosten, zum Beispiel für Transport, Schaffung 
der Infrastruktur, Rückbau und Unterhaltung, 

 
6. zur Veräußerung von Containern unter ihrem 

vollen Wert nach vorheriger Bestätigung der Ent-
behrlichkeit durch das Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration; sofern dabei im 
Einzelfall vom vollen Wert um mehr als  

 
50 000 Euro abgewichen wird, bedarf die Veräu-
ßerung der Zustimmung des Finanzausschusses, 

 
7. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 

an Einrichtungsgegenständen für Erstaufnahme-
einrichtungen sowie Hygieneartikeln, die ur-
sprünglich für Asylsuchende und Flüchtlinge vor-
gesehen waren, an 

 
a) schleswig-holsteinische Kommunen für Aufga-

ben der Daseinsvorsorge,  
 
b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen in 

öffentlicher oder freier Trägerschaft, 
 
c) als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-

nung anerkannte Körperschaften mit Sitz in 
Schleswig-Holstein zur Verfolgung ihrer als 
gemeinnützig anerkannten Zwecke, 

 

 

d) an die schleswig-holsteinischen Landesver-
bände der Hilfeleistungsorganisationen im Ka-
tastrophenschutz; 

 
die Überlassung der Einrichtungsgegenstände 
und Hygieneartikel erfolgt ohne jegliche Gewähr-
leistungsverpflichtung des Landes und ohne 

 



878 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 27. Dezember 2018 Nr. 19 
 
 

 

Übernahme weiterer Kosten, zum Beispiel für 
Transport, Aufbau und Unterhaltung, 

 
8. zur unentgeltlichen Übertragung des Landesei-

gentums an der Sammlung des Eisenkunst-
gussmuseums in Büdelsdorf gemäß Inventarver-
zeichnis von 1980 zuzüglich dem Museums-
Archiv, Katalogen, Fotos, Akten, Büchern sowie 
mit der Kunstgusssammlung zusammenhängen-
den Schriften an die Stiftung Schleswig-
Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, 

 

  

9. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an den vom Archäologischen Landesamt gemäß 
§ 15 Denkmalschutzgesetz als Landeseigentum 
in Besitz genommenen und an die Stiftung 
Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss 
Gottorf zur dauerhaften Aufbewahrung, Pflege 
und Erforschung übergebenen Objekte. 

 

  

§ 18 
Bürgschaften und andere Sekundär-

verpflichtungen 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ge-
meinsam mit dem jeweils zuständigen Fachminis-
terium zur Förderung der schleswig-holsteinischen 
Wirtschaft Bürgschaften und Gewährleistungen zu 
übernehmen sowie Kreditaufträge zu erteilen. Die 
Gesamthöhe der Verpflichtungen aus den Sicher-
heitsleistungen darf 500 000 000 Euro nicht über-
steigen. In Anspruch genommene Ermächtigungen 
aus Vorjahren sind anzurechnen. 
 

  

(2) Über die Ermächtigung des Absatzes 1 hinaus 
darf das Finanzministerium gemeinsam mit dem 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus zur Sicherung der Finanzie-
rung des Schiffbaus auf schleswig-holsteinischen 
Werften Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen bis zum Höchstbetrag von ins-
gesamt 500 000 000 Euro übernehmen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus Vorjah-
ren sind anzurechnen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ge-
meinsam mit dem jeweils zuständigen Fachminis-
terium Bürgschaften, Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen im Zusammenhang mit der Abde-
ckung von Haftpflichtrisiken oder künftigen finanzi-
ellen Verpflichtungen, die sich insbesondere aus 
Tätigkeiten ergeben, die in den Anwendungsbe-
reich des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses 
Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen, 
bis zur Höhe von insgesamt 75 000 000 Euro zu 
übernehmen. In Anspruch genommene Ermächti-
gungen aus Vorjahren sind anzurechnen. 
 

  

(4) Das Finanzministerium darf gemeinsam mit 
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur zur Absicherung der dem Land Schleswig-
Holstein, der Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schloss Gottorf, der Kunsthalle zu 
Kiel der Christian-Albrechts-Universität überlasse-
nen Leihgaben Landesgarantien bis zur Höhe von 
insgesamt 300 000 000 Euro übernehmen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus Vorjah-
ren sind anzurechnen. Das Nähere regelt das Fi-
nanzministerium im Benehmen mit dem Ministeri-
um für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 
 

 

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der IT-
Verbund Schleswig-Holstein AöR (IT-VSH) im 
Rahmen einer Vereinbarung eine teilweise Haf-
tungsfreistellung durch das Land Schleswig-
Holstein von der Trägerhaftung für Dataport nach 
§ 2 Absatz 5 des Dataport-Staatsvertrages, Anlage 
zum Gesetz vom 15. November 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 557), zuletzt geändert durch Staatsver-
trag vom 27. September 2013, Anlage zum Gesetz 
vom 1. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 511), 
bis zu einer Gesamthöhe von 10 000 000 Euro 
zuzusichern. Durch geeignete Regelungen ist si-
cherzustellen, dass das Land Schleswig-Holstein 
von der IT-VSH erst in Anspruch genommen wer-
den kann, wenn der Anteil der IT-VSH an dem 
Stammkapital von Dataport aufgebraucht ist. 
 

 

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zu-
gunsten des Universitätsklinikums Schleswig-
Holstein für Forderungen der Projektgesellschaft 
Immobilienpartner UKSH GMBH gemäß § 16.4.1 
des am 30. September 2014 geschlossenen ÖPP-
Vertrages eine Bürgschaft zu übernehmen. Die 
Gesamthöhe dieser Bürgschaft darf 
50 000 000 Euro nicht überschreiten. Inanspruch-
nahmen aus Vorjahren sind anzurechnen. 
 

 

§ 19 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Inneres, ländliche Räume  
und Integration 

 

 

(1) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration wird ermächtigt, eine Freihalteer-
klärung gegenüber dem Statistischen Amt für 
Hamburg und Schleswig-Holstein - Anstalt des 
öffentlichen Rechts für anteilige Pensionsbeihil-
feansprüche an Ruhestandsbeamtinnen und Ru-
hestandsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungszei-
ten beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in Hö-
he von 670 000 Euro abzugeben. 
 

 

(2) Der Überschuss der Einnahmen aus der Feuer-
schutzsteuer (Titel 1101 - 059 01) über die Ausga-
ben gemäß § 23 Absatz 1 des Finanzausgleichs-
gesetzes ist bei Titel 0405 - 883 61 TG 61 – Zuwei- 
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Übernahme weiterer Kosten, zum Beispiel für 
Transport, Aufbau und Unterhaltung, 

 
8. zur unentgeltlichen Übertragung des Landesei-

gentums an der Sammlung des Eisenkunst-
gussmuseums in Büdelsdorf gemäß Inventarver-
zeichnis von 1980 zuzüglich dem Museums-
Archiv, Katalogen, Fotos, Akten, Büchern sowie 
mit der Kunstgusssammlung zusammenhängen-
den Schriften an die Stiftung Schleswig-
Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, 

 

  

9. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an den vom Archäologischen Landesamt gemäß 
§ 15 Denkmalschutzgesetz als Landeseigentum 
in Besitz genommenen und an die Stiftung 
Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss 
Gottorf zur dauerhaften Aufbewahrung, Pflege 
und Erforschung übergebenen Objekte. 

 

  

§ 18 
Bürgschaften und andere Sekundär-

verpflichtungen 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ge-
meinsam mit dem jeweils zuständigen Fachminis-
terium zur Förderung der schleswig-holsteinischen 
Wirtschaft Bürgschaften und Gewährleistungen zu 
übernehmen sowie Kreditaufträge zu erteilen. Die 
Gesamthöhe der Verpflichtungen aus den Sicher-
heitsleistungen darf 500 000 000 Euro nicht über-
steigen. In Anspruch genommene Ermächtigungen 
aus Vorjahren sind anzurechnen. 
 

  

(2) Über die Ermächtigung des Absatzes 1 hinaus 
darf das Finanzministerium gemeinsam mit dem 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus zur Sicherung der Finanzie-
rung des Schiffbaus auf schleswig-holsteinischen 
Werften Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen bis zum Höchstbetrag von ins-
gesamt 500 000 000 Euro übernehmen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus Vorjah-
ren sind anzurechnen. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ge-
meinsam mit dem jeweils zuständigen Fachminis-
terium Bürgschaften, Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen im Zusammenhang mit der Abde-
ckung von Haftpflichtrisiken oder künftigen finanzi-
ellen Verpflichtungen, die sich insbesondere aus 
Tätigkeiten ergeben, die in den Anwendungsbe-
reich des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses 
Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen, 
bis zur Höhe von insgesamt 75 000 000 Euro zu 
übernehmen. In Anspruch genommene Ermächti-
gungen aus Vorjahren sind anzurechnen. 
 

  

(4) Das Finanzministerium darf gemeinsam mit 
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur zur Absicherung der dem Land Schleswig-
Holstein, der Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schloss Gottorf, der Kunsthalle zu 
Kiel der Christian-Albrechts-Universität überlasse-
nen Leihgaben Landesgarantien bis zur Höhe von 
insgesamt 300 000 000 Euro übernehmen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus Vorjah-
ren sind anzurechnen. Das Nähere regelt das Fi-
nanzministerium im Benehmen mit dem Ministeri-
um für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 
 

 

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der IT-
Verbund Schleswig-Holstein AöR (IT-VSH) im 
Rahmen einer Vereinbarung eine teilweise Haf-
tungsfreistellung durch das Land Schleswig-
Holstein von der Trägerhaftung für Dataport nach 
§ 2 Absatz 5 des Dataport-Staatsvertrages, Anlage 
zum Gesetz vom 15. November 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 557), zuletzt geändert durch Staatsver-
trag vom 27. September 2013, Anlage zum Gesetz 
vom 1. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 511), 
bis zu einer Gesamthöhe von 10 000 000 Euro 
zuzusichern. Durch geeignete Regelungen ist si-
cherzustellen, dass das Land Schleswig-Holstein 
von der IT-VSH erst in Anspruch genommen wer-
den kann, wenn der Anteil der IT-VSH an dem 
Stammkapital von Dataport aufgebraucht ist. 
 

 

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zu-
gunsten des Universitätsklinikums Schleswig-
Holstein für Forderungen der Projektgesellschaft 
Immobilienpartner UKSH GMBH gemäß § 16.4.1 
des am 30. September 2014 geschlossenen ÖPP-
Vertrages eine Bürgschaft zu übernehmen. Die 
Gesamthöhe dieser Bürgschaft darf 
50 000 000 Euro nicht überschreiten. Inanspruch-
nahmen aus Vorjahren sind anzurechnen. 
 

 

§ 19 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Inneres, ländliche Räume  
und Integration 

 

 

(1) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration wird ermächtigt, eine Freihalteer-
klärung gegenüber dem Statistischen Amt für 
Hamburg und Schleswig-Holstein - Anstalt des 
öffentlichen Rechts für anteilige Pensionsbeihil-
feansprüche an Ruhestandsbeamtinnen und Ru-
hestandsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungszei-
ten beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in Hö-
he von 670 000 Euro abzugeben. 
 

 

(2) Der Überschuss der Einnahmen aus der Feuer-
schutzsteuer (Titel 1101 - 059 01) über die Ausga-
ben gemäß § 23 Absatz 1 des Finanzausgleichs-
gesetzes ist bei Titel 0405 - 883 61 TG 61 – Zuwei- 
 

 

 
 
 

 

sungen an Kreise und Gemeinden für Investitionen 
zu übertragen. 
 
(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume und Integration im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz 
und Gleichstellung im Zusammenhang mit der 
Neugestaltung der Abschiebungshaft erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einzurichten, umzusetzen und zu än-
dern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
tungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(4) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium die Investitionsbank mit 
der Umsetzung eines Wohnungsbauprogrammes 
für Menschen mit geringem Einkommen zur Schaf-
fung von 5 000 Wohnungen zu beauftragen und 
der Investitionsbank die Erstattung der aus der 
Refinanzierung entstehenden Zinsen zuzusagen. 
 

  

(5) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration darf sich im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium gegenüber der Investitionsbank 
verpflichten, Darlehen, die die Investitionsbank ab 
dem 1. Januar 2016 im Zusammenhang mit dem 
Wohnungsbauprogramm für Menschen mit gerin-
gem Einkommen zur Schaffung von 5 000 Woh-
nungen gewährt, auf Anforderung der Investitions-
bank zum Nennwert zu übernehmen. 
 

  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume und Integration im Zusammenhang mit der 
Aufnahme von Personengruppen aus dem Ausland 
im Rahmen humanitärer Aufnahmeprogramme 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen 
und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist. 
 

  

(7) Das Ministeriums für Inneres, ländliche Räume 
und Integration wird ermächtigt, bei gemeinsam mit 
der Europäischen Union (EU) finanzierten Maß-
nahmen Zusagen in Höhe der jeweils vorgesehe-
nen EU-Fördermittel zu machen oder entspre-
chende Zahlungen zu leisten, soweit diese im 
Rahmen der bestehenden Ausgabeermächtigun-
gen eingelöst werden können. Diese Ermächtigung 
gilt für folgendes gemeinsam mit der EU finanzier-
ten Programm: 
Programm des Landes Schleswig-Holstein zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 

  

Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über die Förderung der ländlichen Entwick-
lung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 (ABl. L 347 S. 487, zuletzt ber. 2016 
ABl. L 130 S. 1), zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) Nr. 2017/825 (ABl. L 129 S. 1), sowie 
des Folgeprogramms auf der Grundlage der EU-
Verordnung über die Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raumes. 
 
(8) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration wird ermächtigt, mit den Städten 
Kiel, Lübeck, Brunsbüttel und Flensburg Verwal-
tungsvereinbarungen zu schließen, wonach diese 
die Landesaufgabe Brandbekämpfung, technische 
Hilfeleistung und Verletztenversorgung in den Küs-
tengewässern und auf Anforderung entsprechende 
Aufgaben auch in anderen Gewässern wahrneh-
men. Es darf zu diesem Zweck Verpflichtungen 
auch gegenüber anderen Stellen zur Übernahme 
der Kosten für Aus- und Fortbildung, Übungen, 
Ausstattung samt Unterhaltung, Organisation und 
Koordination, Haftungsrisiken sowie Absicherung 
der Unfallrisiken gegen Deckung eingehen. Es darf 
den Städten und anderen Stellen Kostenübernah-
me für den Einsatzfall gegen Deckung zusagen. 
 

 

§ 20 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 

Finanzministeriums 
 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für den 
Fachbereich Steuerverwaltung der Fachhochschu-
le für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz 
das notwendige Personal, insgesamt bis zu neun 
Personen, gegen Kostenübernahme zur Verfügung 
zu stellen. 
 

 

(2) Das Finanzministerium darf im Zusammenhang 
mit den Auswirkungen von Tierseuchen gegen 
Deckung zusätzliche Haushaltsmittel bereitstellen, 
erforderliche neue Titel einrichten und Haushalts-
mittel umsetzen. 
 

 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei der 
Umstellung des Kapitals (Grund-, Stiftungs-, 
Stammkapital) der Beteiligungen des Landes auf 
den Euro Kapitalerhöhungen vorzunehmen, die 
erforderlich sind, den gesetzlichen Vorgaben unter 
Beibehaltung der bestehenden Anteilsrelationen zu 
entsprechen. 
 

 

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus und 
nach Zustimmung des Finanzausschusses die 
Anteile des Landes an der AKN-Eisenbahn AG 
(AKN) zu veräußern. 
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(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zur 
Aufgabenerledigung der Fachaufsicht Geschäfts-
bereich Bundesbau durch das Amt für Bundesbau 
erforderlichen Anpassungen aufgrund sich ändern-
der Aufgaben und Bauvolumina vorzunehmen. In 
diesem Zusammenhang dürfen erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und den entspre-
chenden Haushaltsvermerken sowie im Einver-
nehmen mit dem Bund Planstellen und Stellen 
ausgebracht oder geändert werden, wenn und 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt 
ist. 
 

  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit den 
öffentlichen-rechtlichen Religionsgemeinschaften 
eine Vereinbarung über die Verteilung von Versor-
gungslasten bei Wechsel von Beamtinnen und 
Beamten oder Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amten zwischen dem Land und den öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften abzuschlie-
ßen, die den Regelungen des Versorgungslasten-
teilungsgesetzes vom 3. Juni 2010 (GVOBl. Schl.-
H. S. 493) entspricht. 
 

  

(7) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit den zuständigen Ressorts im Zusammenhang 
mit der Verwaltung von Sondervermögen des Lan-
des sowie der Umsetzung der aus diesen Sonder-
vermögen finanzierten Programme Titel und Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Haushaltsvermerken einrichten oder ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(8) Kassengeschäfte für die von der Investitions-
bank Schleswig-Holstein verwalteten Sonderver-
mögen des Landes dürfen vom Finanzministerium 
- Landeskasse - wahrgenommen werden. Das 
Nähere, insbesondere die Sicherstellung des Zah-
lungsausgleichs zum Jahresende, ist zwischen 
dem Finanzministerium und der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein zu vereinbaren. 
 

  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im 
Zusammenhang mit einer Neuausrichtung des 
strategischen Personalmanagements erforderli-
chen Änderungen in den Stellenplänen des Einzel-
plans 05 vorzunehmen. Planstellen und Stellen 
einschließlich notwendiger Vermerke dürfen umge-
setzt oder geändert werden. Die daraus resultie-
renden Mehrausgaben sind aus dem zur Verfü-
gung stehenden Personalausgabenbudget des 
Einzelplans 05 zu finanzieren. 
 

  

(10) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration zur Umsetzung des kommunalen 
Infrastrukturprogramms erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen und der 
entsprechenden Haushaltsvermerke einrichten 
oder ändern und in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung gedeckt ist. 
 

 

§ 21 
Beteiligung an der HSH Nordbank AG 

 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im 
Eigentum des Landes stehenden Beteiligungen an 
der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg zu veräußern 
und damit verbundene Erklärungen abzugeben. 
Die vertragliche Ausgestaltung steht unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung des Schleswig-
Holsteinischen Landtages. 
 

 

(2) Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Ak-
tien der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg sind 
nach Abzug der Kosten vollständig zur Tilgung von 
Krediten zu verwenden, die der Höhe nach der 
ursprünglichen Finanzierung der Beteiligung am 
Grundkapital der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg 
durch die Gesellschaft zur Verwaltung und Finan-
zierung von Beteiligungen des Landes Schleswig-
Holstein mbH entsprechen. 
 

 

(3) Das Finanzministerium darf zur Umsetzung der 
Maßnahmen der Absätze 1 und 2 erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und den ent-
sprechenden Haushaltsvermerken einrichten und 
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungen einwilligen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

 

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, sich 
gemeinsam mit der Freien und Hansestadt Ham-
burg am Stammkapital der hsh portfoliomanage-
ment AöR zu beteiligen und bis zu 50 000 Euro als 
Stammkapital einzuzahlen. Das Finanzministerium 
darf zur Umsetzung dieser Maßnahme erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigun-
gen mit den entsprechenden Ansätzen und den 
entsprechenden Haushaltsvermerken einrichten 
und ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

 

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum 
Zwecke der Deckung eines kurzfristigen Liquidi-
tätsbedarfs der hsh portfoliomanagement AöR oder  
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(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zur 
Aufgabenerledigung der Fachaufsicht Geschäfts-
bereich Bundesbau durch das Amt für Bundesbau 
erforderlichen Anpassungen aufgrund sich ändern-
der Aufgaben und Bauvolumina vorzunehmen. In 
diesem Zusammenhang dürfen erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit 
den entsprechenden Ansätzen und den entspre-
chenden Haushaltsvermerken sowie im Einver-
nehmen mit dem Bund Planstellen und Stellen 
ausgebracht oder geändert werden, wenn und 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt 
ist. 
 

  

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit den 
öffentlichen-rechtlichen Religionsgemeinschaften 
eine Vereinbarung über die Verteilung von Versor-
gungslasten bei Wechsel von Beamtinnen und 
Beamten oder Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amten zwischen dem Land und den öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften abzuschlie-
ßen, die den Regelungen des Versorgungslasten-
teilungsgesetzes vom 3. Juni 2010 (GVOBl. Schl.-
H. S. 493) entspricht. 
 

  

(7) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit den zuständigen Ressorts im Zusammenhang 
mit der Verwaltung von Sondervermögen des Lan-
des sowie der Umsetzung der aus diesen Sonder-
vermögen finanzierten Programme Titel und Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Haushaltsvermerken einrichten oder ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(8) Kassengeschäfte für die von der Investitions-
bank Schleswig-Holstein verwalteten Sonderver-
mögen des Landes dürfen vom Finanzministerium 
- Landeskasse - wahrgenommen werden. Das 
Nähere, insbesondere die Sicherstellung des Zah-
lungsausgleichs zum Jahresende, ist zwischen 
dem Finanzministerium und der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein zu vereinbaren. 
 

  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im 
Zusammenhang mit einer Neuausrichtung des 
strategischen Personalmanagements erforderli-
chen Änderungen in den Stellenplänen des Einzel-
plans 05 vorzunehmen. Planstellen und Stellen 
einschließlich notwendiger Vermerke dürfen umge-
setzt oder geändert werden. Die daraus resultie-
renden Mehrausgaben sind aus dem zur Verfü-
gung stehenden Personalausgabenbudget des 
Einzelplans 05 zu finanzieren. 
 

  

(10) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration zur Umsetzung des kommunalen 
Infrastrukturprogramms erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen und der 
entsprechenden Haushaltsvermerke einrichten 
oder ändern und in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung gedeckt ist. 
 

 

§ 21 
Beteiligung an der HSH Nordbank AG 

 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im 
Eigentum des Landes stehenden Beteiligungen an 
der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg zu veräußern 
und damit verbundene Erklärungen abzugeben. 
Die vertragliche Ausgestaltung steht unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung des Schleswig-
Holsteinischen Landtages. 
 

 

(2) Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Ak-
tien der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg sind 
nach Abzug der Kosten vollständig zur Tilgung von 
Krediten zu verwenden, die der Höhe nach der 
ursprünglichen Finanzierung der Beteiligung am 
Grundkapital der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg 
durch die Gesellschaft zur Verwaltung und Finan-
zierung von Beteiligungen des Landes Schleswig-
Holstein mbH entsprechen. 
 

 

(3) Das Finanzministerium darf zur Umsetzung der 
Maßnahmen der Absätze 1 und 2 erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und den ent-
sprechenden Haushaltsvermerken einrichten und 
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungen einwilligen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

 

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, sich 
gemeinsam mit der Freien und Hansestadt Ham-
burg am Stammkapital der hsh portfoliomanage-
ment AöR zu beteiligen und bis zu 50 000 Euro als 
Stammkapital einzuzahlen. Das Finanzministerium 
darf zur Umsetzung dieser Maßnahme erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigun-
gen mit den entsprechenden Ansätzen und den 
entsprechenden Haushaltsvermerken einrichten 
und ändern sowie in zusätzliche Ausgaben und 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

 

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum 
Zwecke der Deckung eines kurzfristigen Liquidi-
tätsbedarfs der hsh portfoliomanagement AöR oder  
 
 
 
 

 

 
 
 

 

der hsh finanzfonds AöR Darlehen an diese bis zur 
Höhe von insgesamt 1 000 000 000 Euro zu ge-
währen. Die gewährten Darlehen sind schnellst-
möglich, spätestens nach 6 Monaten ab Gewäh-
rung zurückzuzahlen. Sie sind marktüblich zu ver-
zinsen. Der damit verbundene Finanzierungsbedarf 
des Landes darf durch Kassenverstärkungskredite 
gedeckt werden. Eine Anrechnung auf die Ermäch-
tigung gemäß § 2 Absatz 6 Satz 1 findet nicht statt. 
Das Finanzministerium wird ermächtigt, die in die-
sem Zusammenhang erforderlichen Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und den entsprechen-
den Haushaltsvermerken auszubringen oder zu 
ändern. 
 
(6) Das Finanzministerium darf zur Umsetzung 
weiterer Maßnahmen, die sich unmittelbar aus dem 
Vollzug des Gesetzes zum Staatsvertrag zwischen 
der Freien und Hansestadt Hamburg und dem 
Land Schleswig-Holstein über die Errichtung der 
„hsh portfoliomanagement AöR“ als rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 8b des Fi-
nanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes vom 
18. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 421) und 
dem Beschluss der Europäischen Kommission 
vom 2. Mai 2016 über die staatliche Beihilfe und 
Maßnahmen SA.29338 (2013/C-30) und SA.44910 
(2016/N) zugunsten der HSH Nordbank AG erge-
ben, erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Ansätzen und den entsprechenden Haushaltsver-
merken einrichten und ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen, wenn 
und soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. Einzelmaßnahmen, die den Betrag von 
15 000 Euro überschreiten, bedürfen der Zustim-
mung des Finanzausschusses. 
 

  

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit der 
hsh finanzfonds AöR Vereinbarungen über die 
Zahlungszeitpunkte der Forderungen aus dem 
zwischen der hsh finanzfonds AöR sowie der 
Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land 
Schleswig-Holstein aufgrund § 3 Absatz 3 des 
Staatsvertrages zwischen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein 
über die Errichtung der “HSH Finanzfonds AöR” als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts vom 
5. April 2009, Anlage zum Gesetz vom 14. April 
2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 172), geändert durch 
Staatsvertrag vom 9. Dezember 2015, Anlage zum 
Gesetz vom 18. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 421), geschlossenen Rückgarantievertrag vom 
2. Juni 2009 zu schließen. 
 
 
 

  

§ 22 
Hochschulen und Forschungsinstitute 

 

 

(1) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium die staatlichen Hochschulen des Landes 
ermächtigen, zur Beteiligung an zu gründenden 
oder bereits bestehenden Gesellschaften Ge-
schäftsanteile jeweils bis zur Höhe von 25 000 
Euro gegen Deckung zu leisten sowie die erforder-
lichen Ausgabetitel einrichten. 
 

 

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in das 
Betriebsmittelverfahren für öffentliche Kassen ein-
zubeziehen. Das Nähere ist zwischen dem Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie 
dem Universitätsklinikum zu vereinbaren. 

 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur Erbbaurechte an Grundstücken zuguns-
ten der Stiftung Helmholtz-Zentrum für Ozeanfor-
schung (GEOMAR) unter vollständigem Verzicht 
auf den Erbbauzins zu bestellen. 
 

 

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur für den Umwandlungs-
prozess der Universität Lübeck in eine Stiftungs-
universität und für den Betrieb der Stiftungsuniver-
sität erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen und der entsprechenden 
Haushaltsvermerke einzurichten oder zu ändern 
sowie Planstellen und Stellen auszubringen, in 
zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzu-
willigen sowie erforderliche Umsetzungen von Mit-
teln vorzunehmen, wenn und soweit die Finanzie-
rung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 

 

(5) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
zusagen, für Verpflichtungen aus Risiken der Ver-
tragserfüllung im Rahmen des Solar-Orbiter-
Projektes im Innenverhältnis bis zu 2 400 000 Euro 
zu erstatten. 
 

 

(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium mit der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein vertragliche Vereinbarungen 
über die Sanierung, den Umbau und die Erweite-
rung von Gebäuden der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein in Osterrönfeld, die von der 
Fachhochschule Kiel genutzt werden, zu schließen. 
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Es kann entweder die Durchführung von Maßnah-
men durch die Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein oder die Durchführung als Landesbau-
maßnahmen vorgesehen werden. Zur Umsetzung 
des Vertrages kann das Finanzministerium erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungsermäch-
tigungen und der entsprechenden Haushaltsver-
merke einrichten oder ändern, in zusätzliche Aus-
gaben einwilligen sowie erforderliche Umsetzungen 
von Mitteln vornehmen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahme gedeckt ist. 
 
(7) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des 
Landes darf das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium neue Planstellen und Stellen ein-
richten sowie kw-Vermerke streichen, die in den 
Stellenplänen und -übersichten der Hochschulen 
aufzunehmen sind, wenn und soweit die Hoch-
schulen eine zwischen dem Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur und dem Finanzmi-
nisterium abgestimmte langfristige Personalpla-
nung vorlegen. Zur Deckung dringender Bedarfe 
können im Vorwege bis zu 30 Planstellen und Stel-
len ausgebracht werden. 
 
(8) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des 
Landes darf das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium neue befristete Planstellen und 
Stellen einrichten, die in den Stellenplänen und -
übersichten der Hochschulen aufzunehmen sind, 
sofern die zusätzlichen Ausgaben durch Titel 
0720 - 685 42 MG 04 gedeckt sind. 
 

  

  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ge-
meinsam mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zur Sicherstellung eines ge-
eigneten Insolvenzschutzes für die Arbeitszeitrege-
lungen über Langzeitkonten bei der Max-Planck-
Gesellschaft Bürgschaften und Gewährleistungen 
bis zu einer Gesamthöhe von 50 000 Euro zu 
übernehmen. 
 

  

(10) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium zum Aufbau eines Schiffspools Was-
serfahrzeuge kostenlos einer Betreibergemein-
schaft für deutsche Forschungsschiffe übereignen. 
Das Finanzministerium darf auf Antrag des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft und Kultur die 
entsprechenden Titel einrichten und aus dem Kapi-
tel 0723 TG 62 und 64 Mittel umsetzen. 
 
 
 
 
 

  

§ 23 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus 

 

 

(1) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung 
des Finanzausschusses mit Verkehrsunterneh-
men, Fahrzeugvorhaltegesellschaften und Finanziers 
Vereinbarungen zur Stabilisierung und Verbesse-
rung der Verkehrsbedienung im öffentlichen Schie-
nenpersonennahverkehr (SPNV) einschließlich et-
waiger SPNV-Ersatzleistungen mit dem Ziel, die 
Attraktivität zu erhöhen, schließen und dabei zusa-
gen, diese bei einer etwaigen Umsatzsteuerpflicht 
der Zuschüsse des Landes von entsprechenden 
Belastungen freizustellen. Hierzu gehören auch 
Garantien des Landes, mit denen es umfassend 
die Risiken aus der Finanzierung von SPNV-
Fahrzeugen, auch einrede- und einwendungsfrei, 
übernimmt. Darüber hinaus können Vereinbarun-
gen über die Beteiligung des Landes an Fahrzeug-
vorhaltegesellschaften zwecks Abwendung dro-
hender Insolvenz oder einer sonstigen Krisensitua-
tion getroffen werden. 
 

 

(2) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus oder anderen be-
troffenen Ressorts im Zusammenhang mit der 
Regionalisierung des öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen und der entspre-
chenden Haushaltsvermerke einrichten oder än-
dern sowie in zusätzliche Ausgaben einwilligen, die 
infolge Nichtbesetzung oder Wegfalls von Planstel-
len und Stellen erspart werden. 
 

 

(3) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung 
des Finanzausschusses mit der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, schleswig-holsteinischen Kreisen 
und kreisfreien Städten Vereinbarungen über ein 
ÖPNV-Angebot zur ausreichenden und sicheren 
Versorgung der Bevölkerung mit Nahverkehrsleis-
tungen, über die Einführung eines landesweit gel-
tenden Tarifsystems zur transparenteren ÖPNV-
Nutzung sowie zur Gründung und zum Betrieb 
einer diesen Zielen dienenden Nahverkehrsinstitu-
tion schließen, in denen auch die Finanzierung 
geregelt wird. 
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Es kann entweder die Durchführung von Maßnah-
men durch die Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein oder die Durchführung als Landesbau-
maßnahmen vorgesehen werden. Zur Umsetzung 
des Vertrages kann das Finanzministerium erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungsermäch-
tigungen und der entsprechenden Haushaltsver-
merke einrichten oder ändern, in zusätzliche Aus-
gaben einwilligen sowie erforderliche Umsetzungen 
von Mitteln vornehmen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahme gedeckt ist. 
 
(7) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des 
Landes darf das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium neue Planstellen und Stellen ein-
richten sowie kw-Vermerke streichen, die in den 
Stellenplänen und -übersichten der Hochschulen 
aufzunehmen sind, wenn und soweit die Hoch-
schulen eine zwischen dem Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur und dem Finanzmi-
nisterium abgestimmte langfristige Personalpla-
nung vorlegen. Zur Deckung dringender Bedarfe 
können im Vorwege bis zu 30 Planstellen und Stel-
len ausgebracht werden. 
 
(8) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des 
Landes darf das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium neue befristete Planstellen und 
Stellen einrichten, die in den Stellenplänen und -
übersichten der Hochschulen aufzunehmen sind, 
sofern die zusätzlichen Ausgaben durch Titel 
0720 - 685 42 MG 04 gedeckt sind. 
 

  

  

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ge-
meinsam mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zur Sicherstellung eines ge-
eigneten Insolvenzschutzes für die Arbeitszeitrege-
lungen über Langzeitkonten bei der Max-Planck-
Gesellschaft Bürgschaften und Gewährleistungen 
bis zu einer Gesamthöhe von 50 000 Euro zu 
übernehmen. 
 

  

(10) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium zum Aufbau eines Schiffspools Was-
serfahrzeuge kostenlos einer Betreibergemein-
schaft für deutsche Forschungsschiffe übereignen. 
Das Finanzministerium darf auf Antrag des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft und Kultur die 
entsprechenden Titel einrichten und aus dem Kapi-
tel 0723 TG 62 und 64 Mittel umsetzen. 
 
 
 
 
 

  

§ 23 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus 

 

 

(1) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung 
des Finanzausschusses mit Verkehrsunterneh-
men, Fahrzeugvorhaltegesellschaften und Finanziers 
Vereinbarungen zur Stabilisierung und Verbesse-
rung der Verkehrsbedienung im öffentlichen Schie-
nenpersonennahverkehr (SPNV) einschließlich et-
waiger SPNV-Ersatzleistungen mit dem Ziel, die 
Attraktivität zu erhöhen, schließen und dabei zusa-
gen, diese bei einer etwaigen Umsatzsteuerpflicht 
der Zuschüsse des Landes von entsprechenden 
Belastungen freizustellen. Hierzu gehören auch 
Garantien des Landes, mit denen es umfassend 
die Risiken aus der Finanzierung von SPNV-
Fahrzeugen, auch einrede- und einwendungsfrei, 
übernimmt. Darüber hinaus können Vereinbarun-
gen über die Beteiligung des Landes an Fahrzeug-
vorhaltegesellschaften zwecks Abwendung dro-
hender Insolvenz oder einer sonstigen Krisensitua-
tion getroffen werden. 
 

 

(2) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus oder anderen be-
troffenen Ressorts im Zusammenhang mit der 
Regionalisierung des öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen und der entspre-
chenden Haushaltsvermerke einrichten oder än-
dern sowie in zusätzliche Ausgaben einwilligen, die 
infolge Nichtbesetzung oder Wegfalls von Planstel-
len und Stellen erspart werden. 
 

 

(3) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung 
des Finanzausschusses mit der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, schleswig-holsteinischen Kreisen 
und kreisfreien Städten Vereinbarungen über ein 
ÖPNV-Angebot zur ausreichenden und sicheren 
Versorgung der Bevölkerung mit Nahverkehrsleis-
tungen, über die Einführung eines landesweit gel-
tenden Tarifsystems zur transparenteren ÖPNV-
Nutzung sowie zur Gründung und zum Betrieb 
einer diesen Zielen dienenden Nahverkehrsinstitu-
tion schließen, in denen auch die Finanzierung 
geregelt wird. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

(4) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus bei Übernahme oder 
Umstellung der Verwaltung von Kreisstraßen durch 
das Land gemäß § 53 des Straßen- und Wegege-
setzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. November 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. März 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 68), erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen und der 
entsprechenden Haushaltsvermerke einrichten 
oder ändern sowie Planstellen und Stellen ausbrin-
gen und in zusätzliche Ausgaben oder Verpflich-
tungen einwilligen, wenn und soweit hierfür nicht 
veranschlagte Mittel von anderer Seite zweckge-
bunden gezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt 
sind oder die Finanzierung der Maßnahmen an-
derweitig gedeckt ist. 
 

  

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung 
des Finanzausschusses mit Eisenbahninfrastruktu-
runternehmen Verträge schließen mit der Zusage, 
sich im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen 
an den Planungskosten für Schieneninfrastruktur-
maßnahmen zu beteiligen sowie im Falle der Nicht-
realisierung der betreffenden Maßnahmen den 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu erstatten, 
wenn das jeweilige Projekt aus Gründen, die das 
Land zu vertreten hat, nicht realisiert wird. Zudem 
dürfen Vereinbarungen mit dem Bund, der Freien 
und Hansestadt Hamburg und den Eisenbahninfra-
strukturunternehmen zur Finanzierung der Reali-
sierung von Eisenbahninfrastrukturprojekten getrof-
fen werden. Ferner dürfen Verträge, die auch Fi-
nanzierungsregelungen enthalten, mit Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen geschlossen wer-
den, um gefährdete Trassen zu sichern oder um 
die Eisenbahninfrastruktur zu erhalten oder zu 
verbessern. Das Finanzministerium darf erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigun-
gen und der entsprechenden Haushaltstitel einrich-
ten oder ändern sowie in zusätzliche Ausgaben 
oder Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit 
die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist. 
 

  

(6) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, eine 
Freihalteerklärung gegenüber der Eichdirektion 
Nord - Anstalt des öffentlichen Rechts für anteilige 
Beihilfeansprüche an Ruhestandsbeamtinnen und 
Ruhestandsbeamte, soweit sie auf Beschäfti-
gungszeiten beim Land Schleswig-Holstein beru-
hen, in Höhe bis zu 300 000 Euro abzugeben. 
 

  

(7) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium der Investitionsbank die 

  

Übernahme entstehender Ausfälle von im Rahmen 
der Darlehensprogramme „IB.SH Wachstumsdar-
lehen“ und des Existenzgründungsprogramms 
„IB.SH Starthilfedarlehen“ für das Jahr 2019 zuge-
sagten Darlehen garantieren. Die von der Investiti-
onsbank zugesagten Darlehen dürfen eine Laufzeit 
von maximal zehn Jahren haben. Das Obligo die-
ser Darlehen darf für das Haushaltsjahr 2019 in der 
Summe 5 000 000 Euro nicht übersteigen. Die 
Ausfallgarantie des Landes darf bis zu 35 % betra-
gen. 
 
(8) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, im 
Rahmen der Kommunalisierung, Privatisierung und 
Einziehung der landeseigenen Häfen Vereinbarun-
gen über die Übertragung des Eigentums von Ha-
fengrundstücken, Wasserflächen und sonstigen 
Vermögensgegenständen und des Hafenbetriebes 
einschließlich damit im Zusammenhang stehender 
Rechtsgeschäfte zu schließen. Für diese Fälle 
kann das Finanzministerium auf Antrag des Minis-
teriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Techno-
logie Ausnahmen von den §§ 63 und 64 LHO zu-
lassen; es darf erforderliche Titel sowie Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Haushaltsvermerken einrichten oder ändern sowie 
in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen ein-
willigen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist. 
 

 

(9) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung 
durch den Finanzausschuss zur Absicherung be-
stimmter Kredite der AKN Eisenbahn AG oder ihrer 
Tochtergesellschaften Bürgschaften, Garantien 
oder sonstige Gewährleistungen bis zur Höhe von 
insgesamt 70 000 000 Euro übernehmen. 
 

 

(10) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt, 
für die Durchführung des Global Economic Sympo-
sium (GES) Vereinbarungen zum Defizitausgleich 
zu schließen, soweit die Finanzierung der Maß-
nahme im Einzelplan 06 gedeckt ist. 
 

 

(11) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt, 
eine Freihalteerklärung gegenüber der Wirtschafts-
förderung und Technologie Transfer Schleswig-
Holstein GmbH (WTSH) für Pensionsansprüche 
ehemaliger Mitarbeiter bis zur Höhe von 40 000 
Euro abzugeben. 
 

 

(12) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt, 
bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 65 LHO 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium An-
teile am Stammkapital der Tourismusagentur 
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Schleswig-Holstein GmbH (TASH) zu erwerben 
und in diesem Zusammenhang erforderliche Erklä-
rungen abzugeben. Das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus darf 
gegebenenfalls erforderliche Titel und Haushalts-
vermerke einrichten und/oder vorhandene Titel 
gegen Deckung aus dem Haushalt des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technolo-
gie aufstocken. 
 
(13) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt, 
für den Aufbau und die Unterhaltung des Verbin-
dungsbüros in San Francisco Vereinbarungen zum 
Defizitausgleich zu schließen, soweit die Finanzie-
rung der Maßnahme gedeckt ist. 
 

  

(14) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus darf im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium die Übernah-
me entstehender Ausfälle von im Rahmen des 
Förderprogramms „Unternehmensübernahme 
Plus“ bis 2023 gewährten Beteiligungen garantie-
ren. Das Beteiligungsvolumen darf während des 
Investitionszeitraums den Betrag von 
10 000 000 Euro nicht überschreiten. Die Garantie 
des Landes darf bei dem zu Grunde gelegten Be-
teiligungsvolumen bis zu 40 % betragen. Die aus 
diesem Volumen gewährten Beteiligungen dürfen 
maximal eine Laufzeit von 10 Jahren haben. Sie 
dürfen einmalig um bis zu fünf Jahre verlängert 
werden.  
 

  

(15) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus darf im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium die Übernah-
me entstehender Ausfälle von im Rahmen des 
Mittelstandsfonds Schleswig-Holstein (MSH) bis 
2023 gewährten Beteiligungen garantieren. Das 
Fondsvolumen darf während des Investitionszeit-
raums den Betrag von 50 000 000 Euro nicht über-
schreiten. Die Garantie des Landes darf bei dem 
zu Grunde gelegten Fondsvolumen bis zu 50 % 
betragen. Die aus diesem Fonds gewährten Betei-
ligungen dürfen maximal eine Laufzeit von 15 Jah-
ren haben. Bestehende Verträge können ange-
passt werden. 
 

  

§ 24 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur der Zahlung von Anwärtersonderzu-
schlägen entsprechend § 69 Besoldungsgesetz 
Schleswig-Holstein in der Lehrerlaufbahn der Stu-
dienrätinnen und Studienräte an Berufsbildenden 
Schulen bis zur Höhe von jeweils 600 000 Euro in 
den Jahren 2019, 2020 und 2021 zuzustimmen. 
Zur Deckung der Mehrausgaben sind bis zu  

  

15 Planstellen je Haushaltsjahr im Kapitel 0716 
nicht zu besetzen. 
 
(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Förderung von Betreu-
ungs- und Ganztagsangeboten auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mittel aus den in den Kapiteln 0711 bis 0716 ver-
anschlagten Personalkostenansätzen umzusetzen, 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und der entsprechenden Haushalts-
vermerke einzurichten oder zu ändern sowie Plan-
stellen und Stellen auszubringen, in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen sowie 
erforderliche Umsetzungen von Mitteln vorzuneh-
men, wenn und soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
 

 

(3) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur die im Zusammenhang mit der Neuordnung 
der vertraglichen Beziehungen mit der Freien und 
Hansestadt Hamburg erforderlich werdenden Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigung mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermer-
ken einrichten und ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen 
einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung ge-
deckt ist 
. 

 

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
oder anderer Ressorts und gegebenenfalls im Ein-
vernehmen mit weiteren Ressorts im Zusammen-
hang mit Veränderungen bei Landesförderzentren 
im Sinne von § 54 Absatz 2 Schulgesetz erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigun-
gen mit den entsprechenden Ansätzen und ent-
sprechenden Haushaltsvermerken einrichten, um-
setzen und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen, übertragen und ändern sowie in zu-
sätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einwilli-
gen, wenn und soweit die Maßnahmen gedeckt 
sind. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur oder andere Ressorts dürfen im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium in diesem 
Zusammenhang Verträge zur Regelung der Ange-
legenheiten dieser Förderzentren schließen, soweit 
die Finanzierung gedeckt ist. 
 

 

(5) Zur Durchführung des Freiwilligen Sozialen 
Jahres (Schule) darf das Finanzministerium auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushaltsver-
merken einrichten, umsetzen und ändern sowie 
Planstellen und Stellen ausbringen, wenn und so-
weit die Maßnahmen gedeckt sind. 
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Schleswig-Holstein GmbH (TASH) zu erwerben 
und in diesem Zusammenhang erforderliche Erklä-
rungen abzugeben. Das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus darf 
gegebenenfalls erforderliche Titel und Haushalts-
vermerke einrichten und/oder vorhandene Titel 
gegen Deckung aus dem Haushalt des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technolo-
gie aufstocken. 
 
(13) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt, 
für den Aufbau und die Unterhaltung des Verbin-
dungsbüros in San Francisco Vereinbarungen zum 
Defizitausgleich zu schließen, soweit die Finanzie-
rung der Maßnahme gedeckt ist. 
 

  

(14) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus darf im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium die Übernah-
me entstehender Ausfälle von im Rahmen des 
Förderprogramms „Unternehmensübernahme 
Plus“ bis 2023 gewährten Beteiligungen garantie-
ren. Das Beteiligungsvolumen darf während des 
Investitionszeitraums den Betrag von 
10 000 000 Euro nicht überschreiten. Die Garantie 
des Landes darf bei dem zu Grunde gelegten Be-
teiligungsvolumen bis zu 40 % betragen. Die aus 
diesem Volumen gewährten Beteiligungen dürfen 
maximal eine Laufzeit von 10 Jahren haben. Sie 
dürfen einmalig um bis zu fünf Jahre verlängert 
werden.  
 

  

(15) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus darf im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium die Übernah-
me entstehender Ausfälle von im Rahmen des 
Mittelstandsfonds Schleswig-Holstein (MSH) bis 
2023 gewährten Beteiligungen garantieren. Das 
Fondsvolumen darf während des Investitionszeit-
raums den Betrag von 50 000 000 Euro nicht über-
schreiten. Die Garantie des Landes darf bei dem 
zu Grunde gelegten Fondsvolumen bis zu 50 % 
betragen. Die aus diesem Fonds gewährten Betei-
ligungen dürfen maximal eine Laufzeit von 15 Jah-
ren haben. Bestehende Verträge können ange-
passt werden. 
 

  

§ 24 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur der Zahlung von Anwärtersonderzu-
schlägen entsprechend § 69 Besoldungsgesetz 
Schleswig-Holstein in der Lehrerlaufbahn der Stu-
dienrätinnen und Studienräte an Berufsbildenden 
Schulen bis zur Höhe von jeweils 600 000 Euro in 
den Jahren 2019, 2020 und 2021 zuzustimmen. 
Zur Deckung der Mehrausgaben sind bis zu  

  

15 Planstellen je Haushaltsjahr im Kapitel 0716 
nicht zu besetzen. 
 
(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Förderung von Betreu-
ungs- und Ganztagsangeboten auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mittel aus den in den Kapiteln 0711 bis 0716 ver-
anschlagten Personalkostenansätzen umzusetzen, 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und der entsprechenden Haushalts-
vermerke einzurichten oder zu ändern sowie Plan-
stellen und Stellen auszubringen, in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen sowie 
erforderliche Umsetzungen von Mitteln vorzuneh-
men, wenn und soweit die Finanzierung der Maß-
nahmen gedeckt ist. 
 

 

(3) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur die im Zusammenhang mit der Neuordnung 
der vertraglichen Beziehungen mit der Freien und 
Hansestadt Hamburg erforderlich werdenden Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigung mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermer-
ken einrichten und ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen 
einwilligen, wenn und soweit die Finanzierung ge-
deckt ist 
. 

 

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
oder anderer Ressorts und gegebenenfalls im Ein-
vernehmen mit weiteren Ressorts im Zusammen-
hang mit Veränderungen bei Landesförderzentren 
im Sinne von § 54 Absatz 2 Schulgesetz erforderli-
che Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigun-
gen mit den entsprechenden Ansätzen und ent-
sprechenden Haushaltsvermerken einrichten, um-
setzen und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen, übertragen und ändern sowie in zu-
sätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einwilli-
gen, wenn und soweit die Maßnahmen gedeckt 
sind. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur oder andere Ressorts dürfen im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium in diesem 
Zusammenhang Verträge zur Regelung der Ange-
legenheiten dieser Förderzentren schließen, soweit 
die Finanzierung gedeckt ist. 
 

 

(5) Zur Durchführung des Freiwilligen Sozialen 
Jahres (Schule) darf das Finanzministerium auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushaltsver-
merken einrichten, umsetzen und ändern sowie 
Planstellen und Stellen ausbringen, wenn und so-
weit die Maßnahmen gedeckt sind. 
 

 

 
 
 

 

(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf der Kulturstiftung des Landes und der 
Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenk-
stätten zusagen, dass auf die Erstattung von Per-
sonal- und Sachausgaben verzichtet wird, die 
durch den Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Landes im Rahmen der Geschäftsfüh-
rung der Kulturstiftung und der Bürgerstiftung 
Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten entstehen. 
 

  

(7) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf die Kulturstiftung des Landes Schles-
wig-Holstein ermächtigen, die in 1995 übertrage-
nen 511 290 Euro sowie die seit 2013 übertrage-
nen weiteren Beträge aus dem Aufkommen aus 
der Abgabe auf Glücksspiele Ertrag bringend anzu-
legen und die Erträge, getrennt vom sonstigen 
Stiftungsvermögen, im Sinne des Stiftungszwecks 
gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Geset-
zes zur Umwandlung der Kulturstiftung des Landes 
Schleswig-Holstein in eine Stiftung des öffentlichen 
Rechts vom 30. Mai 1995 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 221), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnun-
gen zuletzt ersetzt durch Artikel 27 der Verordnung 
vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), für die 
Kulturarbeit der Friesen im Lande einzusetzen. 
 

  

(8) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium zur Sicherung der Finanzierung der Stiftung 
Schleswig-Holstein Musik Festival Bürgschaften, 
Garantien, Sicherheitsleistungen einschließlich 
Patronatserklärungen oder sonstige Gewährleis-
tungen bis zu einem Betrag von 1 200 000 Euro 
übernehmen. In Anspruch genommene Ermächti-
gungen aus Vorjahren sind anzurechnen. 
 

  

(9) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, der Landeshauptstadt Kiel 
die Zusage zu erteilen, sich an den Kosten der 
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des 
Konzertsaalgebäudes „Kieler Schloss“ mit bis zu 
8 000 000 Euro zu beteiligen, sofern die Gesamtfi-
nanzierung gesichert ist. Im Falle einer Kostenstei-
gerung über die bisher zugrunde gelegten Ge-
samtkosten von 24 000 000 Euro hinaus kann das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
sich zur Hälfte an den weiteren Kosten beteiligen 
unter der Voraussetzung, dass die andere Hälfte 
von der Stadt Kiel getragen wird. Hierfür wird das 
Finanzministerium ermächtigt, auf Antrag des Mi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur im 
Einzelplan 16 Titel mit entsprechendem Ansatz und 
Verpflichtungsermächtigung sowie Haushaltsver-
merken einzurichten. Die Deckung der Ausgaben  
 
 
 
 
 

  

und Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch Ent-
nahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030. 
 
(10) Auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur darf das Finanzministerium 
für das Archäologische Landesamt Schleswig-
Holstein Stellen einrichten, kw-Vermerke ausbrin-
gen und streichen wenn und soweit die Finanzie-
rung gesichert ist. 
 

 

(11) Im Falle einer bestehenden Verpflichtung des 
Landes zur Zahlung von Zuschüssen zu Unterbrin-
gungs- und Fahrtkosten von berufsschulpflichtigen 
Schülerinnen und Schülern bei Berufsschulunter-
richt an zentralen Orten darf das Finanzministerium 
auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und erforderlichen Haushalts-
vermerken einrichten, umsetzen und ändern sowie 
Planstellen und Stellen ausbringen, wenn und so-
weit die Maßnahmen gedeckt sind. 
 

 

(12) Zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019-
2023 darf das Finanzministerium auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, 
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stel-
len ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen 
gedeckt sind. 
 

 

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird ermächtigt, der Stadt Schleswig für 
die Theaterspielstätte Schleswig neben den im 
Kapitel 1607 bereits veranschlagten IMPULS-
Mitteln in Höhe von 2 500 000 Euro die Zusage zu 
erteilen, sich an den über die bisher zugrunde ge-
legten Gesamtkosten von 9 500 000 Euro hinaus 
gehenden Kosten zur Hälfte, maximal 1 000 000 
Euro zu beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung 
gesichert ist. Die Deckung der Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigung erfolgt durch Entnahme 
aus dem Sondervermögen IMPULS 2030. 
 

 

(14) Zur Umsetzung des Bildungsbonus (0710 - 
MG 27) darf das Finanzministerium auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, 
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stel-
len ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen 
gedeckt sind. 
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§ 25 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz 
und Gleichstellung 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa, Ver-
braucherschutz und Gleichstellung im Zusammen-
hang mit der Neuausrichtung der Unterbringung 
und Betreuung der Sicherungsverwahrten sowie 
der Strafgefangenen mit angeordneter oder vorbe-
haltener Sicherungsverwahrung im Einzelplan 09 
und Einzelplan 12 erforderliche Titel mit den ent-
sprechenden Ansätzen, Verpflichtungsermächti-
gungen und Haushaltsvermerken einzurichten, 
wenn und soweit die Finanzierung gedeckt ist. 
 

  

(2) Das Ministerium für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium Aufga-
benübertragungsverträge mit der Investitionsbank 
gemäß § 8 des Investitionsbankgesetzes vom 
7. Mai 2003 (GVOBl Schl.-H. S. 206), geändert 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789), Ressortbezeich-
nung ersetzt durch Artikel 68 der Verordnung vom 
4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), zur Über-
tragung der verwaltungsmäßigen Durchführung der 
EU-Förderprogramme der „Europäischen Territori-
alen Zusammenarbeit“ (INTERREG) abzuschlie-
ßen. Das Ministerium für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung wird des Weiteren 
ermächtigt, gegenüber der EU Gewährleistungen 
für die Beteiligung von Partnern aus Schleswig- 
Holstein an den Förderprogrammen der „Europäi-
schen Territorialen Zusammenarbeit“ bis zu einem 
Betrag von 15 000 000 Euro zu übernehmen. In 
Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vor-
jahren sind anzurechnen. 
 

  

(3) Das Ministerium für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium zusätz-
liche Ausgaben im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung des elektronischen Rechtsverkehrs zu tätigen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahme 
im Einzelplan 09 gesichert ist. Hierzu wird das Fi-
nanzministerium ermächtigt, auf Antrag des Minis-
teriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 
Gleichstellung erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und entsprechenden Haus-
haltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu 
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Neuordnung der Erstat-
tung von Kosten in Staatsschutzsachen bei dem 
Hanseatischen Oberlandesgericht und der Ham-

  

burger Generalstaatsanwaltschaft an die Freie und 
Hansestadt Hamburg auf Antrag des Ministeriums 
für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleich-
stellung erforderliche Titel mit den entsprechenden 
Ansätzen, Verpflichtungsermächtigungen und 
Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und 
zu ändern, wenn und soweit die Finanzierung ge-
deckt ist. 
 

§ 26 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, 

Familie und Senioren  
 

 

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren im Zusammenhang mit der 
Sicherung der Impfstoffversorgung im Pandemie-
fall auf Basis eines joint procurement agreements 
(JPA) die entsprechenden Mittel bereitzustellen 
und gegebenenfalls Verpflichtungsermächtigungen 
auszubringen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahme gedeckt ist. 
 

 

§ 27 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 

Umwelt, Natur und Digitalisierung  
 

(1) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, mit Waldeigentümerinnen und Waldei-
gentümern zur Erhaltung der NATURA 2000 - Ge-
biete und der Flächen entsprechend Artikel 10 
FFH-Richtlinie im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes langfristige Verträge zu schließen. Die 
erforderlichen Haushaltsmittel werden innerhalb 
des Einzelplans 13 gedeckt. 

 

 

(2) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, bei gemeinsam mit der Europäischen 
Union (EU) finanzierten Maßnahmen Zusagen in 
Höhe der jeweils vorgesehenen EU-Fördermittel zu 
machen oder entsprechende Zahlungen zu leisten, 
soweit diese im Rahmen der bestehenden Ausga-
beermächtigungen eingelöst werden können. Diese 
Ermächtigung gilt für folgende gemeinsam mit der 
EU finanzierten Programme: 
 

 

1. Programm des Landes Schleswig-Holstein zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes nach der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 149 S. 1, ber. 
2017 ABl. L 88 S. 22), zuletzt geändert durch 
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§ 25 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz 
und Gleichstellung 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Justiz, Europa, Ver-
braucherschutz und Gleichstellung im Zusammen-
hang mit der Neuausrichtung der Unterbringung 
und Betreuung der Sicherungsverwahrten sowie 
der Strafgefangenen mit angeordneter oder vorbe-
haltener Sicherungsverwahrung im Einzelplan 09 
und Einzelplan 12 erforderliche Titel mit den ent-
sprechenden Ansätzen, Verpflichtungsermächti-
gungen und Haushaltsvermerken einzurichten, 
wenn und soweit die Finanzierung gedeckt ist. 
 

  

(2) Das Ministerium für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium Aufga-
benübertragungsverträge mit der Investitionsbank 
gemäß § 8 des Investitionsbankgesetzes vom 
7. Mai 2003 (GVOBl Schl.-H. S. 206), geändert 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789), Ressortbezeich-
nung ersetzt durch Artikel 68 der Verordnung vom 
4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), zur Über-
tragung der verwaltungsmäßigen Durchführung der 
EU-Förderprogramme der „Europäischen Territori-
alen Zusammenarbeit“ (INTERREG) abzuschlie-
ßen. Das Ministerium für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung wird des Weiteren 
ermächtigt, gegenüber der EU Gewährleistungen 
für die Beteiligung von Partnern aus Schleswig- 
Holstein an den Förderprogrammen der „Europäi-
schen Territorialen Zusammenarbeit“ bis zu einem 
Betrag von 15 000 000 Euro zu übernehmen. In 
Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vor-
jahren sind anzurechnen. 
 

  

(3) Das Ministerium für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium zusätz-
liche Ausgaben im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung des elektronischen Rechtsverkehrs zu tätigen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahme 
im Einzelplan 09 gesichert ist. Hierzu wird das Fi-
nanzministerium ermächtigt, auf Antrag des Minis-
teriums für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 
Gleichstellung erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und entsprechenden Haus-
haltsvermerken einzurichten, umzusetzen und zu 
ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Neuordnung der Erstat-
tung von Kosten in Staatsschutzsachen bei dem 
Hanseatischen Oberlandesgericht und der Ham-

  

burger Generalstaatsanwaltschaft an die Freie und 
Hansestadt Hamburg auf Antrag des Ministeriums 
für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleich-
stellung erforderliche Titel mit den entsprechenden 
Ansätzen, Verpflichtungsermächtigungen und 
Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen und 
zu ändern, wenn und soweit die Finanzierung ge-
deckt ist. 
 

§ 26 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, 

Familie und Senioren  
 

 

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren im Zusammenhang mit der 
Sicherung der Impfstoffversorgung im Pandemie-
fall auf Basis eines joint procurement agreements 
(JPA) die entsprechenden Mittel bereitzustellen 
und gegebenenfalls Verpflichtungsermächtigungen 
auszubringen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahme gedeckt ist. 
 

 

§ 27 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 

Umwelt, Natur und Digitalisierung  
 

(1) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, mit Waldeigentümerinnen und Waldei-
gentümern zur Erhaltung der NATURA 2000 - Ge-
biete und der Flächen entsprechend Artikel 10 
FFH-Richtlinie im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes langfristige Verträge zu schließen. Die 
erforderlichen Haushaltsmittel werden innerhalb 
des Einzelplans 13 gedeckt. 

 

 

(2) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, bei gemeinsam mit der Europäischen 
Union (EU) finanzierten Maßnahmen Zusagen in 
Höhe der jeweils vorgesehenen EU-Fördermittel zu 
machen oder entsprechende Zahlungen zu leisten, 
soweit diese im Rahmen der bestehenden Ausga-
beermächtigungen eingelöst werden können. Diese 
Ermächtigung gilt für folgende gemeinsam mit der 
EU finanzierten Programme: 
 

 

1. Programm des Landes Schleswig-Holstein zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes nach der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 149 S. 1, ber. 
2017 ABl. L 88 S. 22), zuletzt geändert durch 

 

 
 
 

 

Verordnung (EU) 2017/1787 vom 12. Juni 2017 
(ABl. L 256 S. 1), sowie des Folgeprogramms 
auf der Grundlage der EU-Verordnung über die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raumes 

 
2. Operationelles Programm für Deutschland für 

den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
(EMFF) Förderperiode 2014-2020 (CCl-Nr. 
2014 DE14MFP001) gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Mai 2014 über den Europäi-
schen Meeres- und Fischereifonds und zur Auf-
hebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, 
(EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und 
(EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verord-
nung (EU) Nr. 1255/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 149 S. 1). 

 

  

(3) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, der Akademie für ländliche Räume e.V. 
im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume am Standort Flintbek Büroinfra-
struktur in einem Gegenwert von bis zu 
10 000 Euro zur unentgeltlichen Nutzung zur Ver-
fügung zu stellen. 
 

  

(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, eine Freihalteerklärung gegenüber den 
Schleswig-Holsteinischen Landesforsten - Anstalt 
des öffentlichen Rechts für anteilige Pensionsan-
sprüche an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten 
beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe 
von 255 000 Euro und für anteilige Pensionsbeihil-
feansprüche an Ruhestandsbeamtinnen und Ru-
hestandsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungszei-
ten beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in Hö-
he von 30 000 Euro abzugeben. 
 

  

(5) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung darf für 
die Vergabe von Gutachten im Bereich der atom-
rechtlichen Verfahren Verpflichtungen in Höhe der 
von den Betreibern zu erstattenden Mittel einge-
hen. 
 

  

(6) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium Verpflichtungen zur Erstattung der Kosten 
für die auftragsweise Wahrnehmung bergbehördli-
cher Aufgaben und Aufgaben der Kohlenwasser-
stoffgeologie des Landes Schleswig-Holstein durch 
niedersächsische Behörden einzugehen oder zu 
verlängern. 
 

  

(7) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, gegenüber der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein auf die Abführung von Einnah-
men aus Gebühren, Bußgeldern und sonstigen 
Erlösen, die über den in die Berechnung des Zu-
schusses bei Titel 1317 - 671 23 MG 21 eingestell-
ten Einnahmebetrag hinausgehen, zu verzichten, 
wenn diese zusätzlichen Einnahmen zur Deckung 
von notwendigen Kosten der Landwirtschaftskam-
mer aus der Wahrnehmung der Weisungsaufgabe 
verwendet werden. 
 

 

(8) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium bei 100 % fremdfinanzierten Projekten bis 
zu sechs befristet zusätzliche wissenschaftliche 
Planstellen und Stellen im Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume einzurichten, 
wenn und soweit die damit verbundenen Ausgaben 
gedeckt sind. 
 

 

(9) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium die unentgeltliche Übertragung von Teilen 
der unteren Treene (sog. Sielzüge) nebst angren-
zenden Uferbereichen an die Stadt Friedrichstadt 
vertraglich zu regeln. In diesem Zusammenhang 
kann das Finanzministerium Ausnahmen von den 
Bestimmungen des § 64 LHO zulassen. 
 

 

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung im 
Zusammenhang mit der Neuerrichtung von Ge-
bäuden auf den Halligen infolge der Umsetzung 
des Warftverstärkungs- und Entwicklungspro-
grammes erforderliche Titel zur sozialen Abfede-
rung der erhöhten Kosten bei der Erneuerung der 
Gebäude auf den Halligen einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten. 
 

 

§ 28 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 

Ministerpräsidenten - Staatskanzlei 
 

 

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag 
der Staatskanzlei für unvorhersehbare aufgrund 
der aktuellen Sicherheitslage entstehende notwen-
dige Mehrbedarfe, die für die Ausrichtung des Ta-
ges der Deutschen Einheit 2019 entstehen und 
nicht durch den Einzelplan 03 abgedeckt werden 
können, in zusätzliche Ausgaben einzuwilligen und 
diese bereitzustellen, wenn und soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
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§ 29 
Ermächtigungen für den Einzelplan 14 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) bei der Übertragung von Aufgaben an Data-
port oder an andere Dienstleister im Bereich der IT 
durch die Ressorts (Outsourcing), den Titel 1402 -
 533 56 (Ausgaben aufgrund von Werkverträgen 
und anderen Vertragsformen) in Höhe der anfal-
lenden Mehrausgaben für korrespondierende 
Dienstleistungsverträge zu erhöhen, wenn sie 
durch Minderausgaben in den Einzelplänen der 
betreffenden Ressorts gedeckt sind. 
 

  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) im Zusammenhang mit dem Betrieb und der 
Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes 
Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT- 
und E-Government-Maßnahmen die erforderlichen 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einzurichten und zu ändern, Haus-
haltsmittel sowie im Einvernehmen mit den be-
troffenen Ressorts auch Planstellen und Stellen 
innerhalb eines Einzelplans oder zwischen den 
Einzelplänen umzusetzen sowie in zusätzliche 
Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn 
und soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) und den beteiligten Ressorts erforderliche 
Titel mit den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken einzurichten, umzusetzen oder zu 
ändern, wenn und soweit aufgrund von IT-
Verfahren erzielte Einnahmen zur Refinanzierung 
von IT-Maßnahmen im Kapitel 1402 verwendet 
werden und die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) und den beteiligten Ressorts zur Bündelung 
der mobilen Kommunikationsdienste (wie zum 
Beispiel Mobiltelefonie) und zum Aufbau einer zent-
ralen Steuerung der hiermit im Zusammenhang 
stehenden Ausgaben der unmittelbaren Landes-
verwaltung im Kapitel 1402 erforderliche Titel mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken sowie Planstellen und Stellen einschließ-
lich notwendiger Vermerke einzurichten und umzu-
setzen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) und den beteiligten Ressorts zur Bündelung 

  

der Beschaffung von Multifunktionsgeräten (wie 
zum Beispiel Netzdrucker, Kopierer und Mehrfach-
funktionsgeräte mit Fax- und Mailfunktionen usw.) 
und zum Aufbau einer zentralen Steuerung der 
hiermit im Zusammenhang stehenden Ausgaben 
der unmittelbaren Landesverwaltung im Kapitel 
1402 erforderliche Titel mit den entsprechenden 
Ansätzen und Haushaltsvermerken sowie Planstel-
len und Stellen einschließlich notwendiger Vermer-
ke einzurichten und umzusetzen, wenn und soweit 
die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 
(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) bei der Übertragung von Aufgaben des Digi-
talfunks in Schleswig-Holstein an Dataport oder 
andere Dienstleister im Rahmen der Reorganisati-
on der Informationstechnik in der Landespolizei 
Mittel in Höhe der anfallenden Mehrausgaben für 
korrespondierende Dienstleistungsverträge in das 
Kapitel 1406 (Digitalfunk Schleswig-Holstein) um-
zusetzen. 
 

 

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) und mit Beschlussfassung der Landesregie-
rung (in Gestalt des Digitalisierungskabinetts) zur 
zentralen Finanzierung und Steuerung der Maß-
nahmen aus dem Digitalisierungsprogramm die 
hierfür in den Ressorteinzelplänen zur Verfügung 
gestellten Ausgabeermächtigungen in den Einzel-
plan 14 zu übertragen und erforderliche Titel mit 
entsprechenden Ansätzen, Verpflichtungsermäch-
tigungen und Haushaltsvermerken einzurichten. 
 

 

§ 30 
Investitionsbank 

 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Titel 
einzurichten und in zusätzliche Ausgaben einzuwil-
ligen, wenn die Erfüllung von Förderaufgaben ge-
gen Entgelt auf die Investitionsbank übertragen 
wird, sofern die Haushaltsdeckung dargelegt wird. 
 

 

(2) Die zuständigen Fachministerien dürfen im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium der 
Investitionsbank die Erstattung ihrer gesamten 
Pensionsleistungen für die Landesbeamtinnen und 
Landesbeamten zusagen, die mit der Übertragung 
von Förderaufgaben zu deren Bearbeitung in den 
Dienst der Investitionsbank treten. 
 

 

§ 31 
Ermächtigung zur Änderung der 

Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben 
 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben „Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
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§ 29 
Ermächtigungen für den Einzelplan 14 

 

  

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) bei der Übertragung von Aufgaben an Data-
port oder an andere Dienstleister im Bereich der IT 
durch die Ressorts (Outsourcing), den Titel 1402 -
 533 56 (Ausgaben aufgrund von Werkverträgen 
und anderen Vertragsformen) in Höhe der anfal-
lenden Mehrausgaben für korrespondierende 
Dienstleistungsverträge zu erhöhen, wenn sie 
durch Minderausgaben in den Einzelplänen der 
betreffenden Ressorts gedeckt sind. 
 

  

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) im Zusammenhang mit dem Betrieb und der 
Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes 
Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT- 
und E-Government-Maßnahmen die erforderlichen 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einzurichten und zu ändern, Haus-
haltsmittel sowie im Einvernehmen mit den be-
troffenen Ressorts auch Planstellen und Stellen 
innerhalb eines Einzelplans oder zwischen den 
Einzelplänen umzusetzen sowie in zusätzliche 
Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn 
und soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist. 
 

  

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) und den beteiligten Ressorts erforderliche 
Titel mit den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken einzurichten, umzusetzen oder zu 
ändern, wenn und soweit aufgrund von IT-
Verfahren erzielte Einnahmen zur Refinanzierung 
von IT-Maßnahmen im Kapitel 1402 verwendet 
werden und die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist. 
 

  

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) und den beteiligten Ressorts zur Bündelung 
der mobilen Kommunikationsdienste (wie zum 
Beispiel Mobiltelefonie) und zum Aufbau einer zent-
ralen Steuerung der hiermit im Zusammenhang 
stehenden Ausgaben der unmittelbaren Landes-
verwaltung im Kapitel 1402 erforderliche Titel mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken sowie Planstellen und Stellen einschließ-
lich notwendiger Vermerke einzurichten und umzu-
setzen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist. 
 

  

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) und den beteiligten Ressorts zur Bündelung 

  

der Beschaffung von Multifunktionsgeräten (wie 
zum Beispiel Netzdrucker, Kopierer und Mehrfach-
funktionsgeräte mit Fax- und Mailfunktionen usw.) 
und zum Aufbau einer zentralen Steuerung der 
hiermit im Zusammenhang stehenden Ausgaben 
der unmittelbaren Landesverwaltung im Kapitel 
1402 erforderliche Titel mit den entsprechenden 
Ansätzen und Haushaltsvermerken sowie Planstel-
len und Stellen einschließlich notwendiger Vermer-
ke einzurichten und umzusetzen, wenn und soweit 
die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist. 
 
(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) bei der Übertragung von Aufgaben des Digi-
talfunks in Schleswig-Holstein an Dataport oder 
andere Dienstleister im Rahmen der Reorganisati-
on der Informationstechnik in der Landespolizei 
Mittel in Höhe der anfallenden Mehrausgaben für 
korrespondierende Dienstleistungsverträge in das 
Kapitel 1406 (Digitalfunk Schleswig-Holstein) um-
zusetzen. 
 

 

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Chief Information Officer 
(CIO) und mit Beschlussfassung der Landesregie-
rung (in Gestalt des Digitalisierungskabinetts) zur 
zentralen Finanzierung und Steuerung der Maß-
nahmen aus dem Digitalisierungsprogramm die 
hierfür in den Ressorteinzelplänen zur Verfügung 
gestellten Ausgabeermächtigungen in den Einzel-
plan 14 zu übertragen und erforderliche Titel mit 
entsprechenden Ansätzen, Verpflichtungsermäch-
tigungen und Haushaltsvermerken einzurichten. 
 

 

§ 30 
Investitionsbank 

 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Titel 
einzurichten und in zusätzliche Ausgaben einzuwil-
ligen, wenn die Erfüllung von Förderaufgaben ge-
gen Entgelt auf die Investitionsbank übertragen 
wird, sofern die Haushaltsdeckung dargelegt wird. 
 

 

(2) Die zuständigen Fachministerien dürfen im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium der 
Investitionsbank die Erstattung ihrer gesamten 
Pensionsleistungen für die Landesbeamtinnen und 
Landesbeamten zusagen, die mit der Übertragung 
von Förderaufgaben zu deren Bearbeitung in den 
Dienst der Investitionsbank treten. 
 

 

§ 31 
Ermächtigung zur Änderung der 

Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben 
 

 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben „Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-

 

 
 
 

 

schutzes“ an die dem Land endgültig vom Bund 
bereitgestellten Beträge anzupassen. Eine sich 
daraus ergebende Nettomehrbelastung des Lan-
des ist durch Einsparungen an anderer Stelle des 
Haushalts zu decken. 
 
(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, inner-
halb der Kapitel für die im Absatz 1 genannten 
Gemeinschaftsaufgaben zusätzliche Titel mit neu-
en Zweckbestimmungen einzurichten, wenn das 
zur Anpassung an den endgültig festgestellten 
Rahmenplan oder Koordinierungsrahmen erforder-
lich ist. 
 

  

§ 32 
Solländerungen 

 

  

(1) Die zusätzlichen Ausgaben und Verpflichtungen 
sowie die zur Deckung erforderlichen Beträge nach 
folgenden Bestimmungen: 
 
1.   §  6 Absatz 1 
2.   §  8 Absatz 8, 12 und 14 
3.   §  9 Absatz 1 und 2 
4.   § 13 Absatz 5 
5.   § 14 Absatz 21 
6.   § 19 Absatz 3 und 6 
7.   § 20 Absatz 2 
8.   § 21 Absatz 3, 4 und 6 
9.   § 22 Absatz 4, 6 und 8 
10. § 23 Absatz 2, 4, 5, 8 und 12 
11. § 24 Absatz 2 bis 5 und 11 
12. § 25 Absatz 1 und 3 
13. § 28 
14. § 29 Absatz 1, 2 und 4  
15. § 30 Absatz 1 
 
gelten als Änderung des Haushaltssolls. 
 

  

(2) Die Umsetzungen nach folgenden Bestimmun-
gen des Haushaltsgesetzes 
 
1.   § 8  Absatz 7, 10, 11, 12, 14 und 15  
2.   § 9  Absatz 4 
3.   § 13 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 
4.   § 14 Absatz 5, 6, 15, 17, 20 und 21 
5.   § 19 Absatz 3 und 6 
6.   § 20 Absatz 2, 5 und 7 
7.   § 22 Absatz 4, 6 und 10 
8.   § 24 Absatz 2, 4, 5, 12 und 14 
9.   § 25 Absatz 3 und 4 
10. § 29 Absatz 2 bis 7 
 
und nach den Haushaltsvermerken im Haushalts-
plan gelten als Änderungen des Haushaltssolls. 
 

  

(3) Die Anpassung der endgültig festgestellten 
Rahmenpläne nach § 31 Absatz 1 sowie die zur 
Deckung der Nettomehrbelastung erforderlichen 
Einsparungen gelten als Änderung des Haus-
haltssolls. 

  

§ 33 
Weitergeltung von Bestimmungen 

 

 

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächtigungen 
gelten bis zum Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes 
für das folgende Haushaltsjahr weiter. § 18 Absatz 
2 LHO bleibt hiervon unberührt. 
 

 

 
§ 34 

Schulgirokonten 
 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, durch eine Richtlinie, die 
der Zustimmung des Finanzministeriums bedarf, 

die Einrichtung von Girokonten bei Kreditinstituten 
für Schulen in öffentlicher Trägerschaft zu regeln. 

 

 

§ 35 
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über die 

Stiftungsuniversität zu Lübeck 
 

Abweichend von § 9 Absatz 5 des Gesetzes über  
die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) vom 
24. September 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 306), 
geändert durch Gesetz vom 11. Januar 2016 
(GVOBl. Schl.-H. S. 2), darf die Stiftungs-
universität außerhalb der nach § 4 Absatz 4 
StiftULG oder § 8a Absatz 2 Hochschulgesetz fest-
gelegten Personalkostenobergrenze bis zu einer 
ergänzenden Kostenobergrenze in Höhe von  
2 060 606 Euro zusätzlich Beschäftigte und Beam-
tinnen und Beamte einstellen, wenn die damit ver-
bundenen Ausgaben durch die mit den Hochschu-
len geschlossenen Zielvereinbarungen dauerhaft 
ge-deckt sind. Die für zusätzlich Beschäftigte nach 
Satz 1 anfallenden Personalkosten müssen nicht 
aus dem Stiftungsvermögen finanziert werden. Im 
Übrigen bleibt § 9 Absatz 5 StiftULG unberührt. 
 

 

§ 36 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2019 in Kraft. 
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Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 
 
 
Kiel, 12.Dezember 2018 
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Haushaltsübersicht 2019

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2019

Einnahmen

Einzel-
plan

Bezeichnung Jahr
01 - 09

Steuern und
steuer-

ähnliche
Abgaben

11 - 19
Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen

aus
Schulden-
dienst und

dgl.

21 - 29
Zuwendun-

gen mit
Ausnahme

für
Investitionen

31 - 34
Schulden-
aufnahme,
Zuwendun-

gen für
Investitionen

35 - 39
Besondere
Finanzie-

rungs-
einnahmen

Gesamt-
einnahmen

- T€ -

01 Landtag 2019 0,0 284,4 0,0 0,0 0,0 284,4

02 Landesrechnungshof 2019 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

03 Ministerpräsident, Staatskanz-
lei

2019 0,0 99,0 303,0 0,0 0,0 402,0

04 Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integra-
tion

2019 0,0 28.721,1 33.666,6 69.737,3 25.005,5 157.130,5

05 Finanzministerium 2019 0,0 27.929,4 12.065,0 0,0 0,0 39.994,4

06 Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus

2019 0,0 5.194,4 284.915,7 132.981,3 8,5 423.099,9

07 Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur

2019 0,0 1.146,7 185.596,7 32.360,0 1.118,6 220.222,0

09 Ministerium für Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz und Gleich-
stellung

2019 0,0 174.497,7 791,6 0,0 0,0 175.289,3

10 Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren

2019 0,0 3.425,7 348.453,8 33.711,5 3.147,8 388.738,8

11 Allgemeine Finanzverwaltung 2019 9.735.530,0 111.947,8 867.218,8 4.997.872,7 108.738,0 15.821.307,3

12 Hochbaumaßnahmen und 
Raumbedarfsdeckung des 
Landes

2019 0,0 3.235,3 0,0 21.793,0 0,0 25.028,3

13 Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung

2019 57.050,0 33.802,0 99.473,5 38.533,7 881,8 229.741,0

14 Informations- und 
Kommunikationstechnologien, 
E-Government und Digitali-
sierung

2019 0,0 755,0 0,0 0,0 1.115,0 1.870,0

15 Landesverfassungsgericht 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 InfrastrukturModernisierungs-
Programm für unser Land 
Schleswig-Holstein (IMPULS 
2030)

2019 0,0 0,0 0,0 237.801,4 0,0 237.801,4

Summe Haushalt 2019 2019 9.792.580,0 391.039,0 1.832.484,7 5.564.790,9 140.015,2 17.720.909,8

Summe Haushalt 2018 2018 9.341.040,0 389.543,7 1.896.463,1 6.156.091,6 68.315,5 17.851.453,9

mehr(+) / weniger(-) +451.540,0 +1.495,3 -63.978,4 -591.300,7 +71.699,7 -130.544,1

- 3 -

Ausgaben

41 - 49
Personal-
ausgaben

51 - 55
Sächliche

Verwaltungs-
ausgaben

56 - 59
Schulden-

dienst

61 - 69
Zuwendun-

gen mit
Ausnahme

für
Investitionen

71 - 79
Baumaß-
nahmen

81 - 89
Sonstige

Investitionen
und

Investitions-
förderungs-
maßnahmen

91 - 99
Besondere 
Finanzie-

rungs-
ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss
(+)
/

Zuschuss
(-)

- T€ -

34.456,1 4.822,4 0,0 8.105,2 0,0 75,0 0,0 47.458,7 -47.174,3

5.937,8 487,8 0,0 5,1 0,0 63,0 0,0 6.493,7 -6.493,2

15.925,7 10.729,1 0,0 2.646,2 0,0 158,0 0,0 29.459,0 -29.057,0

454.788,9 81.447,3 400,0 224.955,5 2.850,0 146.871,6 0,0 911.313,3 -754.182,8

205.937,5 14.045,6 0,0 725,1 0,0 545,0 115,0 221.368,2 -181.373,8

17.818,2 13.172,7 0,0 419.623,2 2.040,0 225.816,4 200,0 678.670,5 -255.570,6

1.512.459,6 24.131,6 0,0 980.704,3 331,7 95.443,2 1.310,7 2.614.381,1 -2.394.159,1

278.163,1 156.815,5 0,0 22.615,3 0,0 2.589,0 8,5 460.191,4 -284.902,1

35.410,9 11.677,0 0,0 1.681.465,7 0,0 80.534,8 12,3 1.809.100,7 -1.420.361,9

1.818.661,7 11.660,3 5.100.879,9 2.070.015,7 15.000,0 577.823,0 89.786,0 9.683.826,6 +6.137.480,7

0,0 142.367,3 0,0 201,5 98.022,1 5.960,0 0,0 246.550,9 -221.522,6

72.836,6 51.993,9 0,0 159.994,0 850,0 99.867,0 1.022,7 386.564,2 -156.823,2

0,0 173.951,0 0,0 9.673,0 10,0 7.434,5 0,0 191.068,5 -189.198,5

51,7 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,7 -63,7

0,0 15.073,0 0,0 2.000,0 85.293,3 332.033,0 0,0 434.399,3 -196.597,9

4.452.447,8 712.386,5 5.101.279,9 5.582.729,8 204.397,1 1.575.213,5 92.455,2 17.720.909,8 +0,0

4.231.174,3 674.612,0 3.392.679,9 5.391.219,6 176.157,8 3.944.687,6 40.922,7 17.851.453,9 +0,0

+221.273,5 +37.774,5 +1.708.600,0 +191.510,2 +28.239,3 -2.369.474,1 +51.532,5 -130.544,1
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Haushaltsübersicht 2019

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2019

Einnahmen

Einzel-
plan

Bezeichnung Jahr
01 - 09

Steuern und
steuer-

ähnliche
Abgaben

11 - 19
Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen

aus
Schulden-
dienst und

dgl.

21 - 29
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Ausnahme

für
Investitionen

31 - 34
Schulden-
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35 - 39
Besondere
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einnahmen
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einnahmen

- T€ -

01 Landtag 2019 0,0 284,4 0,0 0,0 0,0 284,4

02 Landesrechnungshof 2019 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

03 Ministerpräsident, Staatskanz-
lei

2019 0,0 99,0 303,0 0,0 0,0 402,0

04 Ministerium für Inneres, 
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2019 0,0 28.721,1 33.666,6 69.737,3 25.005,5 157.130,5

05 Finanzministerium 2019 0,0 27.929,4 12.065,0 0,0 0,0 39.994,4

06 Ministerium für Wirtschaft, Ver-
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Tourismus

2019 0,0 5.194,4 284.915,7 132.981,3 8,5 423.099,9

07 Ministerium für Bildung, Wis-
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2019 0,0 1.146,7 185.596,7 32.360,0 1.118,6 220.222,0

09 Ministerium für Justiz, Europa, 
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2019 0,0 174.497,7 791,6 0,0 0,0 175.289,3

10 Ministerium für Soziales, 
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2019 0,0 3.235,3 0,0 21.793,0 0,0 25.028,3
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2019 57.050,0 33.802,0 99.473,5 38.533,7 881,8 229.741,0
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E-Government und Digitali-
sierung

2019 0,0 755,0 0,0 0,0 1.115,0 1.870,0

15 Landesverfassungsgericht 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 InfrastrukturModernisierungs-
Programm für unser Land 
Schleswig-Holstein (IMPULS 
2030)

2019 0,0 0,0 0,0 237.801,4 0,0 237.801,4

Summe Haushalt 2019 2019 9.792.580,0 391.039,0 1.832.484,7 5.564.790,9 140.015,2 17.720.909,8

Summe Haushalt 2018 2018 9.341.040,0 389.543,7 1.896.463,1 6.156.091,6 68.315,5 17.851.453,9
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(+)
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(-)
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34.456,1 4.822,4 0,0 8.105,2 0,0 75,0 0,0 47.458,7 -47.174,3
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205.937,5 14.045,6 0,0 725,1 0,0 545,0 115,0 221.368,2 -181.373,8
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1.818.661,7 11.660,3 5.100.879,9 2.070.015,7 15.000,0 577.823,0 89.786,0 9.683.826,6 +6.137.480,7
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Verpflichtungsermächtigungen 2019

noch Haushaltsübersicht 2019

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€) 

Einzel-
plan Bezeichnung

Ver-
pflich-
tungs-

ermächti-
gungen

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen
fällig werden

2019 2020 2021 2022 2023 ff.

T€

1 2 3 4 5 6 7

01 Landtag 100,0 100,0

03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 2.100,0 950,0 700,0 450,0

04 Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integ-
ration

99.830,0 41.704,0 35.698,0 14.043,0 8.385,0

06 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Techno-
logie und Tourismus

315.905,0 137.704,0 95.745,0 74.908,0 7.548,0

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 28.703,0 22.427,0 4.727,0 1.253,0 296,0

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren

48.230,0 14.551,0 15.337,0 10.881,0 7.461,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

12 Hochbaumaßnahmen und Raumbedarfsdeckung 
des Landes

123.177,0 54.477,0 38.550,0 23.150,0 7.000,0

13 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung

157.372,0 67.128,0 42.751,0 28.656,0 18.837,0

16 InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser 
Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)

643.644,0 206.816,0 192.110,0 115.769,0 128.949,0

Zusammen: 1.422.061,0 546.857,0 426.618,0 270.110,0 178.476,0
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Finanzierungsübersicht 2019

Teil II:   Finanzierungsübersicht 2019

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos
1. Einnahmen

(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus 
Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen) 12.737.087,1 T€

2. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an 
Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) 13.093.569,1 T€

3. Finanzierungssaldo -356.482,0 T€

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
4. Netto-Neuverschuldung / Netto-Tilgung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 4.982.822,7 T€

4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 4.627.340,7 T€

Netto-Neuverschuldung (+) / Netto-Tilgung (-) (Saldo aus 4.1 und 4.2) 355.482,0 T€

5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge - T€

6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen - T€

7. Rücklagen

7.1 Entnahmen aus Rücklagen 1.000,0 T€

7.2 Zuführungen an Rücklagen - T€

Saldo aus 7.1 und 7.2 + 1.000,0 T€

8. Saldo aus 4. bis 7. 356.482,0 T€

Teil III:   Kreditfinanzierungsplan 2019

I. Kredite am Kreditmarkt
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 4.982.822,7 T€

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

4.627.340,7 T€

- T€

- T€ 4.627.340,7 T€

3. Saldo aus 1. und 2. 355.482,0 T€

II. Kredite im öffentlichen Bereich (nachrichtlich)
4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften - T€

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften 409,1 T€
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1775/2018
Haushaltsbegleitgesetz 2019

Vom 12. Dezember 2018
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Artikel 2 Änderung des Schulgesetzes

Artikel 3 Änderung des Landesbeamtengesetzes

Artikel 4 Änderung des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein

Artikel 5 Änderung des Beamtenversorgungsge-
setzes Schleswig-Holstein

Artikel 6 Änderung des Gesetzes zur Erhaltung 
von Dauergrünland und zur Änderung an-
derer Vorschriften

Artikel 7 Änderung des Gesetzes über die Versor-
gungsausgleichskasse der Kommunalver-
bände in Schleswig-Holstein

Artikel 8 Änderung des Schleswig-Holsteinischen 
Rettungsdienstgesetzes

Artikel 9 Inkrafttreten

Artikel 1 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes1)

Das Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 
2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 70), wird wie folgt geändert:

 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift zu § 8 wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 8  Zuweisungen an die Gemeinde Helgo-
land und an die Gemeinden auf den 
nordfriesischen Marschinseln und Hal-
ligen“

b) Es wird die Überschrift zu § 18a eingefügt:

„§ 18a  Zuweisungen für die Verwaltungs-
akademie Bordesholm“

 2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„In den Jahren 2019 bis 2023 wird die 
Finanzausgleichsmasse für die Konsoli-
dierungshilfen nach § 11 jährlich um 
15 Millionen Euro erhöht.“

bb) Satz 5 erhält folgende Fassung:

„Ferner wird die Finanzausgleichs-
masse in den Jahren 2019 und 2020 
zusätzlich um jeweils 836.800 Euro 

und ab dem Jahr 2021 um jährlich 
324.000 Euro für die Förderung von 
Frauenhäusern und Frauenberatungs-
stellen nach § 16 sowie ab dem Jahr 
2017 um 10 Millionen Euro, im Jahr 
2018 um zusätzlich 15 Millionen Euro 
und in den Jahren 2019 und 2020 um 
zusätzlich 20 Millionen Euro für die 
Förderung von Kindertageseinrichtun-
gen und Tagespflegestellen nach § 18 
erhöht.“

b) Absatz 2 Nummer 1 erhält folgende Fas-
sung:

„1.  das dem Land zustehende Aufkommen 
aus der Einkommensteuer, der Körper-
schaftsteuer und der Umsatzsteuer (Ar-
tikel 106 Absatz 3 und Artikel 107 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes) unter Berück-
sichtigung der Zuweisungen des Landes 
nach §§ 22 Absatz 11, 25 Absatz 1 und 
26 Absatz 1, der vom Bund zur Entlas-
tung von Ländern und Kommunen im Zu-
sammenhang mit der Aufnahme, Unter-
bringung, Versorgung und Gesundheits-
versorgung von Asylbewerberinnen und 
Asylbewerbern bereitgestellten Mittel 
sowie der vom Bund zum Ausgleich für 
Belastungen der Länder aus dem Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Qualität und 
zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung 
bereitgestellten Mittel,“

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Ein Unterschied zwischen den Ansät-
zen im ursprünglichen Landeshaushaltsplan 
und den Ist-Einnahmen wird spätestens bei 
der Finanzausgleichsmasse des nächsten 
Haushaltsjahres berücksichtigt, das dem 
Zeitpunkt der Feststellung der Ist-Einnah-
men folgt. Eine abweichende Verwendung 
kann mit den Landesverbänden der Gemein-
den und Kreise vereinbart werden. Bei ei-
nem Doppelhaushalt erfolgt die Berücksich-
tigung des Unterschiedes spätestens bei 
der Finanzausgleichsmasse des übernächs-
ten Haushaltsjahres.“

 3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 1 werden die Worte 
„eine Finanzzuweisung an die Gemeinde 
Helgoland“ durch die Worte „Finanzzuwei-
sungen an die Gemeinde Helgoland und Ge-
meinden, deren Gemeindegebiete aus-
schließlich auf den nordfriesischen Marsch-
inseln und Halligen liegen,“ ersetzt.

1) Ändert Gesetz vom 10. Dezember 2014,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 6030-3
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Aus der Finanzausgleichsmasse wer-
den jährlich bereitgestellt für
1. die Konsolidie-

rungshilfen 
nach § 11

45,0 Millionen 
Euro in den Jahren 

2019 bis 2023,
2. die Fehlbe-

tragszuwei-
sungen nach 
§ 12

45,0 Millionen 
Euro in den Jahren 

2019 bis 2023 
sowie 50,0 

Millionen Euro ab 
dem Jahr 2024,

3. die Sonderbe-
darfszuwei-
sungen nach 
§ 13

5,0 Millionen Euro,

4. die Zuweisun-
gen für 
Theater und 
Orchester 
nach § 14

40,129 Millionen 
Euro im Jahr 

2019, 40,731 
Millionen Euro im 

Jahr 2020, 
41,342 Millionen 

Euro im Jahr 2021 
sowie 41,962 

Millionen Euro im 
Jahr 2022,

5. a)  die Zuwei-
sungen für 
Straßenbau 
nach § 15 
Absatz 1 
bis 3

b)  die Zuwei-
sungen für 
Infrastruk-
turlasten 
nach § 15 
Absatz 4

 
 
 
 

24,0 Millionen 
Euro, 

 
 
 
 

11,5 Millionen 
Euro,

6. die Zuweisun-
gen zur 
Förderung von 
Frauenhäusern 
und Frauenbe-
ratungsstellen 
nach § 16

6,3786 Millionen 
Euro in den Jahren 

2019 und 2020, 
5,677 Millionen 

Euro ab dem Jahr 
2021,

7. die Zuweisun-
gen zur 
Förderung des 
Büchereiwe-
sens nach  
§ 17

7,878 Millionen 
Euro im Jahr 2019, 

7,996 Millionen Euro 
im Jahr 2020, 

8,116 Millionen Euro 
im Jahr 2021 

sowie  
8,238 Millionen 

Euro im Jahr 
2022,

8. die Zuweisun-
gen zur Förde-
rung von 
Kindertagesein-
richtungen und 
Tagespflegestel-
len nach § 18

100 Millionen Euro 
in den Jahren 

2019 und 2020 
sowie 80 Millionen 
Euro ab dem Jahr 

2021,

9. die Zuweisun-
gen für die 
Verwaltungs-
akademie 
Bordesholm 
nach § 18a

0,900 Millionen 
Euro in den Jahren 

2019 und 2020 
(Vorwegabzüge).“

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Werden für Vorwegabzüge bereitge-
stellte Mittel nicht benötigt, sind sie 
im Folgejahr den Mitteln nach Absatz 1 
zuzuführen, sofern im Einzelfall nichts 
Abweichendes bestimmt oder mit den 
Landesverbänden der Gemeinden und 
Kreise vereinbart wird.“

c) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Werden für Vorwegabzüge bereitgestellte 
Mittel nicht benötigt, sind sie im Folgejahr 
den Mitteln nach Absatz 1 zuzuführen, so-
fern im Einzelfall nichts Abweichendes be-
stimmt oder mit den Landesverbänden der 
Gemeinden und Kreise vereinbart wird.“

 4. In § 6 Absatz 2 werden die Worte „die Finanz-
zuweisung an die Gemeinde Helgoland“ durch 
die Worte „Finanzzuweisungen an die Gemeinde 
Helgoland und Gemeinden, deren Gemeindege-
biete ausschließlich auf den nordfriesischen 
Marschinseln und Halligen liegen,“ ersetzt.

 5. § 8 erhält folgende Fassung:

„§ 8  
Zuweisungen an die Gemeinde 

Helgoland und an die Gemeinden auf  
den nordfriesischen Marschinseln  

und Halligen

Die Gemeinde Helgoland und Gemeinden, deren 
Gemeindegebiete ausschließlich auf den nord-
friesischen Marschinseln und Halligen liegen, 
können allgemeine Finanzzuweisungen erhalten, 
deren Höhe jährlich vom für Inneres zuständigen 
Ministerium festgesetzt wird. Die Zuweisungen 
werden unmittelbar an die Gemeinden gezahlt. 
Vor der Entscheidung soll der Beirat für den kom-
munalen Finanzausgleich gehört werden.“

 6. § 11 erhält folgende Fassung:

„§ 11 
Konsolidierungshilfen

(1) Kreisfreie Städte, die ihren Haushalt nicht 
ausgleichen können oder aufgelaufene Jahres-
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fehlbeträge ausweisen, können in den Jahren 
2019 bis 2023 aus den nach § 4 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 bereitgestellten Mitteln Kon-
solidierungshilfen erhalten. Mit der Gewährung 
der Konsolidierungshilfen sollen die bisher auf-
gelaufenen sowie die künftig noch entstehen-
den Jahresfehlbeträge bis zum Jahr 2023 zu-
rückgeführt werden.

(2) Als Voraussetzung für die Gewährung von 
Konsolidierungshilfen ist der nach dem bisheri-
gen Vertrag über die Konsolidierungshilfen 
(2012 bis 2018) vereinbarte Eigenanteil wei-
terhin zu erbringen. In einem Konsolidierungs-
konzept sind sowohl die Erreichung des Eigen-
anteils bis 2018 als auch die Erreichung eines 
darüber hinausgehenden Eigenanteils darzu-
stellen. Darin enthaltene neue Maßnahmen der 
Haushaltskonsolidierung sind mit ihren finanzi-
ellen Auswirkungen darzustellen. Die Höhe des 
darüber hinausgehenden Eigenanteils beträgt 
10 Euro je Einwohnerin und Einwohner auf Grund-
lage der Einwohnerzahl zum 31. März 2018.

(3) Konsolidierungshilfen können gewährt wer-
den, wenn diese bis zum 30. Juni 2019 bean-
tragt werden und

1. ein Konsolidierungskonzept nach Absatz 2 
erstellt wird,

2. auf der Grundlage dieses Konsolidierungs-
konzepts die notwendigen Konsolidierungs-
maßnahmen zwischen der kreisfreien Stadt 
und dem für Inneres zuständigen Ministe-
rium nach Beteiligung des für Finanzen zu-
ständigen Ministeriums sowie nach Anhö-
rung der Landesverbände der Gemeinden 
und Kreise einvernehmlich abgestimmt und 
in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag ver-
bindlich festgelegt worden sind und

3. die Stadtvertretung dem Abschluss des öf-
fentlich-rechtlichen Vertrages nach Num-
mer 2 innerhalb von zwei Monaten nach 
Unterzeichnung zugestimmt hat. Vor Be-
schlussfassung durch die Stadtvertretung 
sind die öffentlich-rechtlichen Verträge 
nach Satz 1 Nummer 2 dem Innen- und 
Rechtsausschuss sowie dem Finanzaus-
schuss des Schleswig-Holsteinischen Land-
tages zur Kenntnis vorzulegen.

(4) Die nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
jährlich bereitgestellten Mittel werden unter 
den kreisfreien Städten im Verhältnis ihrer auf-
gelaufenen Jahresfehlbeträge des Vorjahres 
aufgeteilt. Die aufgelaufenen Jahresfehlbe-
träge setzen sich aus dem aufgelaufenen Fehl-
betrag vor Umstellung auf die doppelte Buch-
führung und den seit der Umstellung auf die 
doppelte Buchführung ausgewiesenen Jahres-

fehlbeträgen zusammen. Haben sich seit der 
Umstellung auf die doppelte Buchführung 
Überschüsse ergeben, vermindern diese be-
reits in Vorjahren aufgelaufene Fehlbeträge 
oder Jahresfehlbeträge. Werden die Mittel 
nach Satz 1 nicht vollständig benötigt, sind die 
nicht benötigten Mittel zugunsten der Fehlbe-
tragszuweisungen nach § 12 zu verwenden.

(5) Über die Bewilligung der Konsolidierungs-
hilfen im Einzelnen entscheidet das für Inneres 
zuständige Ministerium. Sofern einzelne Kon-
solidierungsmaßnahmen, die in den nach Ab-
satz 2 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 be-
schlossenen Konsolidierungskonzepten enthal-
ten sind, nicht umgesetzt wurden, entscheidet 
das für Inneres zuständige Ministerium nach 
Beteiligung des für Finanzen zuständigen Mi-
nisteriums und Anhörung der Landesverbände 
der Gemeinden und Kreise über die Gewäh-
rung der Zuweisung.

(6) Soweit die Höhe der Konsolidierungshilfe 
im Einzelfall noch nicht endgültig feststeht, 
können Abschlagszahlungen gewährt werden. 
Gewährte Abschlagszahlungen sind zurückzu-
zahlen, soweit sie die endgültig feststehende 
Konsolidierungshilfe überschreiten oder ein öf-
fentlich-rechtlicher Vertrag nach Absatz 3 
nicht geschlossen wird. Die Rückzahlungen 
können mit den Ansprüchen nach § 4 Absatz 1 
Satz 1 verrechnet werden.

(7) Das für Inneres zuständige Ministerium be-
richtet dem Innen- und Rechtsausschuss des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages regelmä-
ßig über die Finanzentwicklung der kreisfreien 
Städte, mit denen ein öffentlich-rechtlicher 
Vertrag nach Absatz 3 geschlossen wurde.“

 7. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Kreisangehörige Gemeinden und Kreise 
können zum Ausgleich von unvermeidlichen 
Fehlbeträgen oder Jahresfehlbeträgen der 
abgelaufenen Haushaltsjahre Fehlbetragszu-
weisungen erhalten.“

b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Davon abweichend werden bei den Kreisen 
und Städten, die der Kommunalaufsicht des 
für Inneres zuständigen Ministeriums unter-
stehen, jeweils zwei Drittel der bis zum Ende 
des Jahres 2018 aufgelaufenen Fehlbeträge 
oder Jahresfehlbeträge sowie der ab 2019 
entstehenden neuen Fehlbeträge oder Jah-
resfehlbeträge als unvermeidlich anerkannt.“

c) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Kreisangehörigen Gemeinden und Kreisen 
können Fehlbetragszuweisungen aus den 
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nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bereit-
gestellten Mitteln gewährt werden, wenn 
der in dem Haushaltsjahr entstandene oder 
voraussichtlich entstehende unvermeidliche 
Fehlbetrag oder Jahresfehlbetrag mindes-
tens 80.000 Euro beträgt.“

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Werden die nach § 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 in den Jahren 2019 bis 2023 
bereitgestellten Mittel nicht vollständig be-
nötigt, sind die nicht benötigten Mittel zu-
gunsten der Konsolidierungshilfe nach § 11 
zu verwenden.“

e) Absatz 6 wird gestrichen.

 8. § 18a wird eingefügt:

„§ 18a  
Zuweisungen für die 

Verwaltungsakademie Bordesholm

Diejenigen Kommunen, die durch ihre Mitglied-
schaft im Schulverein mittelbar Träger der Ver-
waltungsakademie Bordesholm sind, erhalten 
aus den nach § 4 Absatz 2 Nummer 9 bereit-
gestellten Mitteln Zuweisungen zur Finanzie-
rung der Verwaltungsakademie für laufende 
Betriebskosten sowie Maßnahmen der Bauun-
terhaltung. Über die Bewilligung der Zuweisun-
gen entscheidet das für Personalentwicklung 
zuständige Ministerium.“

 9. In § 20 werden in dem Klammerzusatz die 
Worte „§ 21 Absatz 2 Satz 1 Amtsordnung“ 
gestrichen und durch die Worte „§ 22 Absatz 
2 Satz 1 Amtsordnung“ ersetzt.

10. In § 22 werden nach Absatz 10 folgende Ab-
sätze 11 bis 13 angefügt:

„(11) Als weitere selbstständige Fördersäule 
werden den Kommunen für Infrastrukturmaß-
nahmen jährlich 34 Millionen Euro aus der Wei-
terleitung der Bundesentlastung für Kommu-
nen, die über den Landesanteil an der Umsatz-
steuer zunächst im Landeshaushalt 
vereinnahmt werden, zur Verfügung gestellt. 
Zur Stärkung der Investitionskraft der Gemein-
den und Kreise werden die Mittel nach Satz 1 
in den Jahren 2018 bis 2020 um jährlich 15 
Millionen Euro aus Landesmitteln erhöht.

(12) Von diesen Mitteln werden 4 Millionen 
Euro jährlich für projektbezogene Infrastruktur- 
investitionen zur Verfügung gestellt. Zu-
schüsse können im Einvernehmen mit den Lan-
desverbänden der Gemeinden und Kreise für 
jährlich festzulegende Förderschwerpunkte 
vergeben werden. Nicht verausgabte Mittel er-
höhen den Betrag aus Absatz 13.

(13) Von den Mitteln nach Absatz 11 werden 
in den Jahren 2018 bis 2020 45 Millionen 

Euro, ab 2021 30 Millionen Euro jährlich über 
den folgenden Verteilungsschlüssel zum  
1. April jedes Jahres durch das für Inneres zu-
ständige Ministerium ohne Festlegung von För-
derschwerpunkten verteilt:

1. Die kreisfreien Städte erhalten einen Anteil 
von 31,5 %. Die Aufteilung auf die kreis-
freien Städte erfolgt im Verhältnis der Ein-
wohnerzahlen nach § 30 Absatz 1 Satz 1.

2. Die Kreise und kreisangehörigen Gemein-
den erhalten einen Anteil von 68,5 %.

a) Von diesen Mitteln erhalten die Kreise ei-
nen Anteil von 30 %. Die Aufteilung auf 
die Kreise erfolgt im Verhältnis der Ein-
wohnerzahlen nach § 30 Absatz 1 Satz 1.

b) Die kreisangehörigen Gemeinden erhal-
ten einen Anteil von 70 %.

c) Die Aufteilung auf die kreisangehörigen 
Gemeinden erfolgt zu 70 % im Verhältnis 
der für die Aufteilung des Gemeindeanteils 
an der Umsatzsteuer geltenden Schlüssel-
zahlen sowie zu 30 % im Verhältnis der 
Einwohnerzahlen nach § 30 Absatz 1 Satz 
1. Für die Auszahlung der Mittel an die 
kreisangehörigen Gemeinden findet § 33 
Absatz 3 entsprechend Anwendung.“

11.  In § 30 Absatz 1 wird Satz 4 gestrichen.

12. In § 31 Absatz 4 wird in Satz 1 nach dem 
Wort „als“ das Wort „gerundeter“ eingefügt.

Artikel 2 
Änderung des Schulgesetzes2)

Das Schulgesetz vom 24. Januar 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Februar 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 58), wird wie folgt geändert:

In § 150 Absatz 5 wird die Jahresangabe „Jahr 2018“ 
durch die Jahresangabe „Jahr 2021“ ersetzt.

Artikel 3 
Änderung des Landesbeamtengesetzes3)

Das Landesbeamtengesetz vom 26. März 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 93, ber. S. 261), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 8. November 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 691), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt X, Unterabschnitt 4 erhält fol-
gende Fassung:

„Unterabschnitt 4 Straf- und Abschiebungs-
haftvollzug“

b) Die Überschrift zu § 114 erhält folgende Fassung:

2) Ändert Ges. i.d.F. vom 24. Januar 2007,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9

3) Ändert Ges. vom 26. März 2009,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16
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„§ 114 Beamtinnen und Beamte des Straf- 
und Abschiebungshaftvollzugs“

2. Abschnitt X, Unterabschnitt 4 erhält folgende 
Fassung:

„Unterabschnitt 4 Straf- und Abschiebungshaft-
vollzug“

3. Die Überschrift zu § 114 erhält folgende Fassung:

„§ 114 Beamtinnen und Beamte des Straf- und 
Abschiebungshaftvollzugs“

4. In § 114 Satz 1 werden die Worte „Vollzugs-
dienst und Werkdienst“ durch die Worte „Voll-
zugsdienst, Werkdienst und Abschiebungshaft-
vollzug“ ersetzt.

Artikel 4 
Änderung des Besoldungsgesetzes  

Schleswig-Holstein4)

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom  
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 8. November 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 691), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht erhält § 51 folgende 
Fassung:

„§ 51 Zulage für Beamtinnen und Beamte bei 
Justizvollzugseinrichtungen, Psychiatrischen 
Krankenhäusern, Erziehungsanstalten und in 
Abschiebungshafteinrichtungen“

2. In § 47 Nummer 1 werden nach dem Wort 
„Justizvollzugsanstalten“ die Worte „und in der 
Funktion des Abschiebungshaftvollzugs bei ei-
ner Abschiebungshafteinrichtung“ eingefügt.

3. § 51 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 51 
Zulage für Beamtinnen und Beamte bei 

Justizvollzugseinrichtungen, Psychiatrischen 
Krankenhäusern, Erziehungsanstalten und in 

Abschiebungshafteinrichtungen“

b) In Absatz 1 wird das Wort „Abschiebehaft-
einrichtungen“ durch das Wort „Abschie-
bungshafteinrichtungen“ ersetzt.

c) In Absatz 2 wird das Wort „Abschiebehaft-
einrichtungen“ durch das Wort „Abschie-
bungshafteinrichtungen“ ersetzt.

4. In Anlage 1 werden in der Fußnote 3) zur Besol-
dungsgruppe A 8 nach dem Wort „Justizvoll-
zugsanstalten“ die Worte „und in der Funktion 
des Abschiebungshaftvollzugs bei einer Ab-
schiebungshafteinrichtung“ eingefügt.

Artikel 5 
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes5)

Das Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-Hol-
stein vom 26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. No-
vember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 691), wird wie 
folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

Nach der Überschrift zu § 51 wird folgende 
Überschrift angefügt:

„§ 51a Meldung von Dienstunfalldaten“

2. Es wird folgender § 51a angefügt:

„§ 51a 
Meldung von Dienstunfalldaten

(1) Die meldepflichtigen Daten über Dienstun-
fälle von Beamtinnen und Beamten im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 349/20111) werden an die 
Unfallkasse Nord gemeldet. Die Unfallkasse 
Nord übernimmt die Weiterleitung.

(2) Einzelheiten zum Verfahren und zur Kosten-
erstattung werden in einer Verwaltungsverein-
barung geregelt.“

Fußnote 1):

Verordnung (EU) Nr. 349/2011 vom 11. April 
2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nummer 1338/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates zu Gemeinschaftsstatisti-
ken über öffentliche Gesundheit und über Ge-
sundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz 
betreffend Statistiken über Arbeitsunfälle (ABl. 
L 97 Seite 3)

3. In § 64 erhält Absatz 9 folgende Fassung:

„(9) Für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, deren Versetzung in den Ruhe-
stand nach § 36 Absätze 1 bis 3 LBG vor dem 
1. Januar 2019 wirksam geworden ist und die 
in besonderem dienstlichen Interesse eine Er-
werbstätigkeit für ihren früheren Dienstherrn 
ausüben, kann das für das Beamtenversor-
gungsrecht zuständige Ministerium auf Antrag 
der obersten Dienstbehörde bis zum 31. Dezem-
ber 2020 Ausnahmen von dem Ruhen der Ver-
sorgungsbezüge nach Absatz 1 zulassen.“

Artikel 6 
Änderung des Gesetzes zur Erhaltung  

von Dauergrünland und zur Änderung anderer 
Vorschriften6)

Das Gesetz zur Erhaltung von Dauergrünland und 
zur Änderung anderer Vorschriften vom 7. Oktober 

4) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012,  
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-20

5) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012 , 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-22

6) Ändert Ges. vom 7. Oktober 2013, GVOBl. Schl.-H. 
S. 387
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2013 (GVOBl. Schl.-H. 2013, S. 387) wird wie 
folgt geändert:

In Artikel 4, Satz 3 wird die Angabe „31. Dezem-
ber 2018“ durch die Angabe „28. Februar 2019“ 
ersetzt.

Artikel 7 
Änderung des Gesetzes über die 
Versorgungsausgleichskasse der  

Kommunalverbände in Schleswig-Holstein7)

Das Gesetz über die Versorgungsausgleichskasse 
der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein vom 
30. Mai 1949 (GVOBl. Schl.-H. S. 114), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22. März 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 371), wird wie folgt ge-
ändert:

Es wird folgender neuer § 2c eingefügt:

„§ 2c

„Für die Mittel des Sondervermögens „Kommuna-
ler Pensionsfonds“, in dem die Versorgungsaus-
gleichskasse die bislang nach § 18 des Besol-
dungsgesetzes Schleswig-Holstein angesparte Ver-
sorgungsrücklage gemäß § 2 Absatz 5 des 
Versorgungsfondsgesetzes (VersFondsG S-H) vom 
14. März 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 137) weiter-
führt, gelten §§ 3 Absatz 2 bis 4, 4 Absatz 2 Satz 1 
und 2 und 12 Absatz 1 und 2 VersFondsG S-H ent-
sprechend. Die Mitglieder des Anlageausschusses 

werden durch den Vorstand der Versorgungsaus-
gleichskasse benannt. Weitere Dienstherren kön-
nen sich auf Basis gesonderter Beteiligungsverein-
barung an dem Sondervermögen beteiligen. Das 
Nähere regelt die Satzung.“

Artikel 8 
Änderung des Schleswig-Holsteinischen  

Rettungsdienstgesetzes8)

Das Schleswig-Holsteinische Rettungsdienstgesetz 
vom 28. März 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 256), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 10. September 
2018 (GVOBI. Schl.-H. S. 456), wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 5 Absatz 4 wird das Wort „Schleswig-Hol-
stein“ gestrichen.

2. In § 12 Absatz 2 Satz 2 werden die Worte 
„Krankenkraftwagen Typ A2“ durch die Worte 
„Krankentransportwagen Typ A2 der DIN EN 
1789“ ersetzt.

Artikel 9 
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Hier-
von abweichend treten Artikel 1 Nummer 2 Buch-
stabe b und c und Nummer 3 Buchstabe b, bb so-
wie Artikel 6 am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 12. Dezember 2018

 Dan i e l  Gün the r  Mon i ka  He i no l d
 Ministerpräsident Finanzministerin

 D r.  Sab i ne  Sü t t e r l i n -Waack  Ka r i n  P r i en
 Ministerin Ministerin
 für Justiz, Europa, Verbraucherschutz  für Bildung, Wissenschaft und Kultur
 und Gleichstellung

 Hans - Joach im  G ro t e  Jan  Ph i l i p p  A l b rech t
 Minister Minister
 für Inneres, ländliche Räume  für Energiewende, Landwirtschaft,
 und Integration Umwelt, Natur und Digitalisierung

 D r.  Be rnd  Buchho l z  D r.  He i ne r  Ga rg
 Minister Minister
 für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,  für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
 Technologie und Tourismus Familie und Senioren

7) Ändert Ges. vom  30. Mai 1949, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-4
8) Ändert Ges. vom 28. März 2017, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2120-22



902 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 27. Dezember 2018 Nr. 19

1781/2018
Gesetz 

zur Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts  
„IT-Verbund Schleswig-Holstein“

Vom 14. Dezember 2018
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz zur Errichtung einer Anstalt öffentlichen 

Rechts „IT-Verbund Schleswig-Holstein“ 
(Errichtungsgesetz ITVSH)
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-19

Inhaltsübersicht

Teil 1 - Grundlagen

§ 1 Errichtung, Rechtsform, Name, Siegel, Trä-
gerschaft

§ 2 Auflösung, Rechtsnachfolge

Teil 2 - Aufgaben und Finanzierung

§ 3 Aufgaben

§ 4 Haftung, Anstaltslast

§ 5 Finanzierung

Teil 3 - Innere Organisation

§ 6 Satzung 

§ 7 Organe 

§ 8 Verwaltungsrat 

§ 9 Aufgaben des Verwaltungsrats 

§ 10 Geschäftsführung 

§ 11 Trägerversammlung

§ 12 Fachbeiräte

Teil 4 - Personal, Aufsicht und Wirtschaftsführung

§ 13 Personal der Anstalt

§ 14 Aufsicht

§ 15 Wirtschaftsführung, Geschäftsjahr, Jahres-
abschluss 

§ 16 Anwendung der Landeshaushaltsordnung 
und Gemeindeordnung

§ 17 Finanzkontrolle

Teil 5 - Besondere Vorschriften für die Aufgaben des 
Einheitlichen Ansprechpartners Schleswig-Holstein

§ 18 Anwendungsbereich

§ 19 Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpart-
ners 

§ 20 Unterstützungspflichten

§ 21 Mitteilungspflichten der Dienstleistungser-
bringer

§ 22 Gebühren

§ 23 Datenschutz

§ 24 Schadensersatz

Teil 6 - Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 25 Überleitung der Beschäftigungsverhältnisse

§ 26 Veröffentlichungen

§ 27 Verfahrensbestimmungen

§ 28 Evaluation

Teil 1 - Grundlagen

§ 1 
Errichtung, Rechtsform, Name, Siegel,  

Trägerschaft

(1) Das Land Schleswig-Holstein errichtet zum  
1. Januar 2019 eine rechtsfähige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts mit der Bezeichnung „IT-Verbund 
Schleswig-Holstein“ (Anstalt).

(2) Die Anstalt besitzt Dienstherrnfähigkeit.

(3) Die Anstalt führt das Landessiegel mit der In-
schrift „IT-Verbund Schleswig-Holstein“.

(4) Träger der Anstalt sind alle Gemeinden, Ämter 
und Kreise des Landes Schleswig-Holsteins. 

(5) Weitere Träger können durch öffentlich-rechtli-
chen Vertrag aufgenommen werden. 

(6) Die Interessen der Gemeinden, Ämter und 
Kreise werden in der Anstalt durch den Schleswig-
Holsteinischen Gemeindetag, den Städteverband 
Schleswig-Holstein und den Schleswig-Holsteini-
schen Landkreistag vertreten.

§ 2  
Auflösung, Rechtsnachfolge

(1) Die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts „Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-
Holstein“, errichtet durch Gesetz vom 17. Septem-
ber 2009 (GVOBl. Schl. H. S. 577), zuletzt geän-
dert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 2. Mai 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), wird aufgelöst. 
Das gemeinsame Kommunalunternehmen „IT-Ver-
bund Schleswig-Holstein AöR“, errichtet auf Grund 
von §§ 19b, 19c und 19d des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 21. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 528) in Verbindung mit § 106a der Gemeinde-
ordnung, wird aufgelöst.

(2) Im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gehen die 
Rechte und Pflichten der Anstalt des öffentlichen 
Rechts „Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-
Holstein“ und des gemeinsamen Kommunalunter-
nehmens „IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR“ auf 
die Anstalt über. Hiervon ausgenommen ist das 
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Stammkapital des gemeinsamen Kommunalunter-
nehmens „IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR“. 
Nach der Auflösung erhalten die Träger ihre jewei-
lige Stammeinlage zurück.

Teil 2 - Aufgaben und Finanzierung

§ 3 
Aufgaben

(1) Die Anstalt ist kommunales Kompetenzzentrum 
für die Digitalisierung in Kommunen und für den 
kommunalen Einsatz von Informationstechnologie 
(IT). Sie fördert die Entwicklung einer gemeinsa-
men IT-Strategie ihrer Träger. Zu diesem Zweck 
nimmt sie insbesondere folgende Aufgaben wahr:

1. die Realisierung verwaltungsübergreifender Pro-
jekte, 

2. die Steuerung von IT-Dienstleistern im Rahmen 
von Projekten,

3. die Ermöglichung und Förderung der Kommuni-
kation zwischen den Trägern, den kommunalen 
Landesverbänden und Dritten sowie die Interes-
senvertretung der Träger gegenüber Dritten in 
den Bereichen IT und Digitalisierung, 

4. die Förderung und Entwicklung gemeinsamer IT-
Standards im Land Schleswig-Holstein.

(2) Die Anstalt kann für gemeinsame Digitalisie-
rungs- und E-Government-Infrastrukturen sowie für 
zentrale Verwaltungsverfahren die Betriebsverant-
wortung übernehmen.

(3) Die Anstalt hat die Aufgabe, die Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 2017 
(BGBl. I S. 3122, 3138) durch die Kommunen fach-
lich zu unterstützen und zentral zu koordinieren.

(4) Das Nähere regelt die Satzung der Anstalt.

(5) Die Anstalt nimmt die Aufgaben des Einheitli-
chen Ansprechpartners nach Maßgabe der §§ 18 
bis 24 dieses Gesetzes wahr.

(6) Die Anstalt kann weitere Aufgaben durch öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag übernehmen. 

(7) Durch Verordnung kann die für die Rechtsauf-
sicht zuständige oberste Landesbehörde nach Maß-
gabe des § 27 weitere öffentliche Aufgaben, die 
mit den Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpart-
ners im Zusammenhang stehen, auf die Anstalt 
übertragen.

§ 4 
Haftung, Anstaltslast

(1) Für die Verbindlichkeiten der Anstalt haften die 
Träger unbeschränkt, wenn und soweit Gläubiger 
aus dem Vermögen der Anstalt nicht befriedigt 
worden sind. 

(2) Die Haftung der Träger im Innenverhältnis wird 
durch Satzung geregelt.

(3) Die Träger stellen sicher, dass die Anstalt für 
die Dauer ihres Bestehens als Einrichtung funkti-
onsfähig bleibt (Anstaltslast).

§ 5  
Finanzierung

(1) Für die Erfüllung der Aufgaben nach § 3 erhält 
die Anstalt von den Trägern sowie aus dem Landes-
haushalt Finanzmittel als Globalzuweisung. 

(2) Der Finanzierungsanteil der Träger bestimmt sich 
nach Maßgabe des § 22 Absatz 3 des Finanzaus-
gleichsgesetzes vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 70). 

(3) Der Finanzierungsanteil des Landes erfolgt nach 
Maßgabe und vorbehaltlich eines beschlossenen 
Landeshaushalts.

(4) Der Finanzbedarf der Anstalt wird jährlich vom 
Verwaltungsrat im Wirtschaftsplan niedergelegt. 
Die für die Rechtsaufsicht zuständige Stelle ist zu 
beteiligen. Das Land und die Anstalt verständigen 
sich vor Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres 
über den Finanzierungsanteil des Landes sowie 
über eine mittelfristige Finanzplanung für einen 
Zeitraum von mindestens fünf Jahren. 

(5) Zur Finanzierung der Aufgaben nach § 3 Absatz 2 
kann die Anstalt Finanzierungsvereinbarungen mit 
den einzelnen Trägern schließen, soweit diese die 
von der Anstalt bereitgestellten Dienste einsetzen.

Teil 3 - Innere Organisation

§ 6  
Satzung

Die Anstalt regelt ihre inneren Verhältnisse durch 
Satzung. Der Erlass oder die Änderung der Satzung 
bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsicht.

§ 7 
Organe

Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat, die 
Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer (Ge-
schäftsführung) und die Trägerversammlung.

§ 8  
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus sechs Mitglie-
dern. Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag, 
der Städteverband Schleswig-Holstein und der 
Schleswig-Holsteinische Landkreistag schlagen für 
die kommunalen Träger der Anstalt jeweils zwei 
Mitglieder vor. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von 
der Trägerversammlung nach Maßgabe des § 11 
Absatz 2 für die Dauer von fünf Jahren bestellt.

(3) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte den 
Vorsitz sowie dessen Stellvertreterin oder Stellver-
treter.
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(4) Der Verwaltungsrat beschließt mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder, sofern für den Einzelfall nicht et-
was anderes geregelt ist.

(5) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsord-
nung.

§ 9  
Aufgaben des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat beschließt über

 1. den Sitz der Anstalt,

 2. die Grundsätze der Führung der Geschäfte, 

 3. die Auswahl, Einstellung und Entlassung der 
Geschäftsführung,

 4. die Übernahme weiterer Aufgaben gemäß § 3 
Absatz 2 und 6,

 5. allgemeine Vereinbarungen und Maßnahmen 
zur Regelung der arbeits-, dienst- und versor-
gungsrechtlichen Verhältnisse der Beschäftig-
ten,

 6. Grundsatzfragen der Personalverwaltung,

 7. die Feststellung des Wirtschaftsplanes und 
seine Änderungen,

 8. die Entlastung der Geschäftsführung,

 9. die Bestellung der Jahresabschlussprüferin 
oder des Jahresabschlussprüfers,

10. die Feststellung des Jahresabschlusses und 
die Genehmigung des Lageberichts,

11.  die Ergebnisverwendung, 

12. jährliche Unternehmensziele.

Der Beschluss nach Nummer 4 bedarf zu seiner 
Wirksamkeit der Einstimmigkeit. Ein Beschluss 
nach Nummer 4 bedarf der Genehmigung der 
Rechtsaufsicht. 

(2) Der Verwaltungsrat berät und überwacht die 
Geschäftsführung. Er kann von der Geschäftsfüh-
rung jederzeit Auskunft über alle Angelegenheiten 
der Anstalt verlangen und deren Bücher und Schrif-
ten einsehen.  

(3) Der Verwaltungsrat vertritt die Anstalt gericht-
lich und außergerichtlich gegenüber der Geschäfts-
führung.

(4) Der Verwaltungsrat ist Dienstvorgesetzter der 
Geschäftsführung.

§ 10  
Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer 
(Geschäftsführung) wird vom Verwaltungsrat be-
stellt.

(2) Die Geschäftsführung vertritt die Anstalt ge-
richtlich und außergerichtlich.

(3) Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der 
Anstalt eigenverantwortlich nach wirtschaftlichen 

Grundsätzen mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns im Rahmen der Gesetze, der Satzung 
und der Grundsätze für die Geschäftsführung im 
Rahmen der Weisungen des Verwaltungsrates. Sie 
bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsrates vor 
und führt diese aus.

§ 11  
Trägerversammlung

(1) Bei der Anstalt wird eine Trägerversammlung 
eingerichtet. Jeder Träger entsendet ein Mitglied in 
die Trägerversammlung. Jeder Träger verfügt über 
eine Stimme in der Trägerversammlung. Die Inter-
essen der amtsangehörigen Gemeinden werden in 
der Trägerversammlung von den Ämtern wahrge-
nommen. Soweit das Amt gemäß § 1 Absatz 3 
Satz 2 Amtsordnung die Verwaltung einer größeren 
amtsangehörigen Gemeinde in Anspruch nimmt 
oder eine Verwaltungsgemeinschaft mit einer nicht 
amtsangehörigen Gemeinde oder einem anderen 
Amt gebildet hat, tritt an die Stelle des Amtes 
nach Satz 3 die Körperschaft, die die Verwaltung 
für das Amt führt.

(2) Die Mitglieder der Trägerversammlung bilden 
der Interessenvertretung nach § 1 Absatz 6 ent-
sprechend drei Gruppen. Für Träger gemäß § 1 Ab-
satz 5 ist im Beitrittsvertrag festzulegen, welcher 
Gruppe sie zuzurechnen sind. Sofern nicht etwas 
anderes bestimmt ist, ist ein Beschluss der Träger-
versammlung nur gefasst, wenn jeweils innerhalb 
der Gruppen eine einfache Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder erreicht wird.

(3) Die Trägerversammlung beschließt über

1. die Satzung der Anstalt nach § 6 und ihre Än-
derung,

2. die Beteiligung der Anstalt an anderen Unter-
nehmen,

3. Bestellungen und Abberufungen von Mitgliedern 
des Verwaltungsrats,

4. die mittelfristige Finanzplanung,

5. die strategischen Unternehmensziele für einen 
Zeitraum von fünf Jahren,

6. die Aufnahme weiterer Träger gemäß § 1 Ab-
satz 5.

Beschlüsse nach Nummer 1, 2 und 6 bedürfen der 
Genehmigung der Rechtsaufsicht.

(4) Die Trägerversammlung kann Aufgaben des Ver-
waltungsrates nach § 9 durch Beschluss, welcher 
einer einfachen Mehrheit gemäß Absatz 2 bedarf, 
an sich ziehen. 

(5) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben kann die Trä-
gerversammlung vom Verwaltungsrat jederzeit 
Auskunft über alle Angelegenheiten der Anstalt 
verlangen.
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(6) Die Trägerversammlung tagt mindestens einmal 
jährlich. Die Einberufung weiterer Trägerversamm-
lungen kann ohne Beachtung der Gruppenzugehö-
rigkeit nach Absatz 2 durch ein Viertel ihrer Mit-
glieder oder durch ein Drittel der Mitglieder einer 
Gruppe gemäß Absatz 2 verlangt werden.

§ 12  
Fachbeiräte

Der Verwaltungsrat kann zur Unterstützung der 
Aufgaben der Anstalt Fachbeiräte einsetzen. Für 
die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners 
nach § 19 ist ein Fachbeirat unter Einbindung der 
Industrie- und Handelskammern sowie der Hand-
werkskammern und der für die Umsetzung der 
Richtlinie 2006/123/EG1) (DLRL) zuständigen 
obersten Landesbehörde einzurichten. 

Teil 4 - Personal, Aufsicht und Wirtschaftsführung

§ 13  
Personal der Anstalt

(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer 
wird im Beschäftigtenverhältnis eingestellt. Die Be-
fristung des Beschäftigtenverhältnisses ist zuläs-
sig. 

(2) Die Geschäftsführung ist oberste Dienstbe-
hörde und Dienstvorgesetzter der Beamtinnen und 
Beamten sowie der übrigen Beschäftigten der An-
stalt. Sie ernennt und entlässt die Beamtinnen und 
Beamten. Die Geschäftsführung entscheidet über 
die Einstellung und Kündigung sowie über weitere 
arbeitsrechtliche Maßnahmen gegenüber den Be-
schäftigten. Sie kann diese Befugnisse auf Be-
schäftigte der Anstalt übertragen. Die Vorschrift 
des § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 5 und 6 bleibt 
unberührt.

(3) Für eigenes Personal der Anstalt gilt der Tarif-
vertrag für den Öffentlichen Dienst für den Bereich 
der Verwaltung (TVöD-V). Zur Sicherung der An-
sprüche auf eine zusätzliche Alters- und Hinterblie-
benenversorgung der von Satz 1 erfassten Be-
schäftigten stellt die Anstalt sicher, dass die nach 
der Satzung der Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder für eine Beteiligungsvereinbarung 
geforderten tatsächlichen und rechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden und erhalten blei-
ben.

§ 14  
Aufsicht

Die Rechtsaufsicht über die Anstalt obliegt der für 
Digitalisierung zuständigen obersten Landesbe-
hörde (Aufsichtsbehörde). Für die Wahrnehmung 
der Aufgaben des Teil 5 dieses Gesetzes obliegt der 

für Digitalisierung zuständigen obersten Landesbe-
hörde die Fachaufsicht.

§ 15  
Wirtschaftsführung, Geschäftsjahr,  

Jahresabschluss

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Die Anstalt wird nach kaufmännischen Grund-
sätzen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten ge-
führt. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Zweck 
der Anstalt. 

(3) Die Anstalt stellt vor dem Beginn eines jeden 
Geschäftsjahres einen mittelfristigen Wirtschafts-
plan auf, der einen Erfolgs- und einen Finanzplan 
umfasst. Im Erfolgsplan sind die voraussichtlichen 
Aufwendungen und Erträge und im Finanzplan die 
geplanten Änderungen der Vermögensteile und des 
Kapitalbestandes darzustellen.

(4) Die Geschäftsführung stellt in den ersten drei 
Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene 
Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lage-
bericht auf und legt diese zur Abschlussprüfung 
vor. Für die Aufstellung und Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes sind die Vorschrif-
ten des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches 
für große Kapitalgesellschaften entsprechend anzu-
wenden.

(5) Auf die Jahresabschlussprüfung findet § 53 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 19. August 
1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 10 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I 
S. 3122), entsprechende Anwendung. Die Auf-
sichtsbehörde übt die Rechte nach § 68 Landes-
haushaltsordnung Schleswig-Holstein (LHO) aus.

(6) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss 
und den Lagebericht sowie den Prüfungsbericht 
der Abschlussprüferin oder dem Abschlussprüfer 
unverzüglich dem Verwaltungsrat vorzulegen. Der 
Verwaltungsrat beschließt spätestens bis zum Ab-
schluss der ersten sechs Monate des neuen Ge-
schäftsjahres über die Feststellung des Jahresab-
schlusses und die Genehmigung des Lageberichts.

(7) Zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben 
soll sich die Anstalt Dritter bedienen.

(8) § 285 Nummer 9 Buchstabe a des Handelsge-
setzbuches ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten 
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung sowie die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 
gewährten Leistungen für die Mitglieder des Ver-
waltungsrates im Anhang des für jede Personen-
gruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die 
Bezüge und Leistungen für jedes einzelne Mitglied 
dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach 
Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 
Buchstabe a des Handelsgesetzbuches angegeben 

1) „Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (Dienstleistungs-
richtlinie; ABl. L 376 S. 36)“
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werden, soweit es sich um Leistungen des Kommu-
nalunternehmens handelt.

§ 16  
Anwendung der Landeshaushaltsordnung und 

Gemeindeordnung

Die §§ 1 bis 87 und §§ 106 bis 109 der LHO fin-
den mit Ausnahme des § 65 Absatz 1 bis 5, des  
§ 68 Absatz 1 und des § 69 LHO keine Anwen-
dung. Die §§ 75 Absatz 1, 76 und 83 Gemeinde-
ordnung sind entsprechend anzuwenden. 

§ 17  
Finanzkontrolle

Der Rechnungshof des Landes Schleswig-Holstein 
überwacht die Wirtschaftsführung der Anstalt ge-
mäß § 111 der Landeshaushaltsordnung.

Teil 5 - Besondere Vorschriften für  
die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners 

Schleswig-Holstein

§ 18  
Anwendungsbereich

(1) Dieser Abschnitt findet auf alle von der DLRL 
erfassten Dienstleistungstätigkeiten und auf solche 
Dienstleistungen Anwendung, deren Abwicklung 
über die einheitliche Stelle durch Rechtsvorschrift 
angeordnet ist. Der Service der Anstalt kann von 
in- und ausländischen Dienstleistungserbringern in 
Anspruch genommen werden. Die Anstalt betreut 
Verfahren im Zusammenhang mit der dauerhaften 
Niederlassung ebenso wie Verfahren im Zusam-
menhang mit der vorübergehenden Dienstleis-
tungstätigkeit. Durch Verordnung kann die für die 
betroffenen Branchen oder Nicht-Dienstleistungen 
fachlich zuständige oberste Landesbehörde nach 
Maßgabe des § 27 Absatz 1 sowie im Benehmen 
mit der für die Umsetzung der DLRL zuständigen 
obersten Landesbehörde den Anwendungsbereich 
um alle oder einzelne vom Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes ausgenommenen Branchen oder um 
Nicht-Dienstleistungen erweitern.

(2) Über die Anstalt können alle Verfahren und For-
malitäten abgewickelt werden, die unter Artikel 6 
DLRL fallen oder deren Abwicklung über die ein-
heitliche Stelle durch Rechtsvorschrift angeordnet 
ist. Durch Verordnung kann die für die betroffenen 
Verfahren fachlich zuständige oberste Landesbe-
hörde nach Maßgabe des § 27 Absatz 1 sowie im 
Benehmen mit der für die Umsetzung der DLRL zu-
ständigen obersten Landesbehörde den Anwen-
dungsbereich um weitere von der DLRL nicht er-
fasste Verfahren und Formalitäten erweitern.

§ 19  
Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners

(1) Die Anstalt hat nach Artikel 6 DLRL die Auf-
gabe, die Durchführung staatlicher Verfahren und 
Formalitäten zu erleichtern. Sie wirkt gemeinsam 

mit den zuständigen Stellen auf die einfache, zü-
gige und zweckmäßige Durchführung des Verfah-
rens hin. Sie hat die im Sinne dieses Gesetzes an 
sie herangetragenen Anliegen gegenüber den zu-
ständigen Stellen zu koordinieren. Die Anstalt un-
terstützt Dienstleistungserbringer bei sämtlichen 
Verfahren und Formalitäten, die die Aufnahme oder 
Ausübung ihrer Dienstleistungstätigkeit betreffen.

(2) Die Anstalt ist einheitliche Stelle im Sinne des  
§ 138a Landesverwaltungsgesetz (LVwG).

(3) Die Anstalt prüft eingehende Anträge und Mit-
teilungen summarisch auf Vollständigkeit und of-
fensichtliche Fehler. Sie leitet die Anträge und Mit-
teilungen unverzüglich an die zuständigen Stellen 
weiter. Bei offensichtlicher Unvollständigkeit oder 
Fehlerhaftigkeit weist die Anstalt den Dienstleis-
tungserbringer darauf hin; § 138b Absatz 4 LVwG 
bleibt unberührt. Die Anstalt wickelt für die an sie 
herangetragenen Verfahren die gesamte Verfahren-
skorrespondenz einschließlich der Zustellung und 
Bekanntgabe von Verwaltungsakten sowie die Wei-
terleitung dienstleistungsspezifischer Informatio-
nen der zuständigen Behörden nach §§ 83a und 
138c Absatz 2 LVwG ab, soweit der Dienstleis-
tungserbringer nicht etwas anderes verlangt. Die 
Aufgaben der Anstalt nach diesem Absatz lassen 
die gesetzlichen Verpflichtungen und Zuständigkei-
ten der zuständigen Behörden unberührt.

(4) Die Anstalt stellt Dienstleistungserbringern und 
Dienstleistungsempfängern allgemeine Informatio-
nen beispielsweise über

1. die Anforderungen, die insbesondere für im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes niedergelassene 
Dienstleistungserbringer beispielsweise bezüg-
lich der Verfahren und Formalitäten für die Auf-
nahme und Ausübung von Dienstleistungstätig-
keiten gelten,

2. die zuständigen Stellen, einschließlich der für 
die Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten zu-
ständigen Stellen, um eine direkte Kontaktauf-
nahme mit diesen zu ermöglichen,

3. die Mittel und Bedingungen für den Zugang zu 
öffentlichen Registern und Datenbanken über 
Dienstleistungserbringer und Dienstleistungen,

4. die allgemein verfügbaren Rechtsbehelfe im 
Falle von Streitigkeiten zwischen den zuständi-
gen Stellen und den Dienstleistungserbringern 
oder -empfängern oder zwischen Dienstleis-
tungserbringern und -empfängern oder zwi-
schen Dienstleistungserbringern,

5. Verbände oder Organisationen, die, ohne eine 
zuständige Behörde zu sein, Dienstleistungser-
bringer oder -empfänger praktisch unterstützen, 

zur Verfügung. Die Informationen müssen in einer 
klaren und unzweideutigen Weise erteilt werden, 
aus der Ferne und elektronisch leicht zugänglich 
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sein und dem neuesten Stand entsprechen. Zu die-
sem Zweck betreibt die Anstalt ein elektronisches 
Wissens- und Informationssystem.

(5) Soweit in den Gemeinden und Kreisen für den 
nach Kapitel VI der DLRL erforderlichen Informati-
onsaustausch das nach Artikel 34 Absatz 1 DLRL 
von der Europäischen Kommission eingerichtete 
elektronische System genutzt wird, nimmt die An-
stalt für sie die technische Abwicklung für den In-
formationsaustausch wahr; die Rechte und Pflich-
ten der zuständigen Behörden der Gemeinden und 
Kreise bleiben unberührt. Auf Antrag überträgt die 
Aufsichtsbehörde die technische Abwicklung für 
den Informationsaustausch mittels des in Satz 1 
genannten elektronischen Systems auf die Gemein-
den und Kreise.

§ 20  
Unterstützungspflichten

(1) Die für die Durchführung der nach § 18 Absatz 2 
erfassten Verfahren und Formalitäten zuständigen 
Stellen sind verpflichtet, die Anstalt bei der Erfül-
lung der Aufgaben nach § 19 zu unterstützen. Die 
zuständige Stelle erteilt der Anstalt auf Nachfrage 
Auskunft über den Stand der bei ihr anhängigen 
Verfahren.

(2) Soweit ein Dienstleistungserbringer Informatio-
nen nach Artikel 7 Absatz 2 DLRL über die Anstalt 
begehrt, ist die zuständige Stelle verpflichtet, diese 
der Anstalt unverzüglich und elektronisch zur Wei-
terleitung zur Verfügung zu stellen.

(3) Die zuständigen Stellen sind verpflichtet, der 
Anstalt die Informationen zur Verfügung zu stellen, 
die diese benötigt, um ihre Aufgaben erfüllen zu 
können. Eine entsprechende Pflicht obliegt auch 
der Anstalt im Verhältnis zu den zuständigen Be-
hörden.

§ 21  
Mitteilungspflichten der Dienstleistungserbringer

Dienstleistungserbringer, die zum Zweck der Ver-
fahrensabwicklung die Anstalt eingeschaltet ha-
ben, informieren diese unverzüglich

1. über die Gründung von Tochtergesellschaften, 
deren Tätigkeiten der Genehmigungsregelung 
unterworfen sind, sowie

2. über Änderungen, die zum Wegfall der Voraus-
setzungen für die Erteilung der Genehmigung 
führen.

§ 22  
Gebühren

(1) Die Anstalt kann für die Abwicklung von Ver-
fahren und Formalitäten nach diesem Abschnitt 
Verwaltungsgebühren und Auslagen erheben. Diese 
dürfen die tatsächlich entstandenen Kosten nicht 
übersteigen (Kostendeckungsprinzip), müssen in 
einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten des 

Verfahrens stehen und vertretbar sein. Die einzel-
nen Amtshandlungen, für die Verwaltungsgebüh-
ren und Auslagen erhoben werden, sowie die Ge-
bührensätze werden durch die Satzung bestimmt. 
Die Satzung bedarf der Genehmigung durch die 
Rechtsaufsicht.

(2) Wird ein Verfahren oder eine Formalität über die 
Anstalt abgewickelt, werden die anfallenden Ge-
bühren und Auslagen des Verfahrens für die zu-
ständige Stelle von der Anstalt eingezogen. Die 
Anstalt hat diese unverzüglich an die zuständige 
Stelle weiterzuleiten und gegebenenfalls ein Voll-
streckungsverfahren gegen den Gebührenschuld-
ner zu veranlassen.

§ 23  
Datenschutz

(1) Die Anstalt darf die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Informationen einschließlich perso-
nenbezogener Daten verarbeiten, soweit nicht die 
anzuwendenden Bestimmungen des Datenschutz-
rechts oder die Bestimmungen dieses Gesetzes 
entgegenstehen. Soweit die zuständigen Stellen 
gegenüber der Anstalt zur Unterstützung verpflich-
tet sind, dürfen diese die hierfür erforderlichen per-
sonenbezogenen Daten gegenüber der Anstalt 
durch Übermittlung offenlegen. Beschränkt der 
Dienstleistungserbringer das Tätigwerden der An-
stalt auf bestimmte Verfahrensgegenstände oder 
Verfahrenshandlungen, so darf die Anstalt perso-
nenbezogene Daten nur in dem hierfür erforderli-
chen Maße verarbeiten.

(2) Das gemäß § 19 Absatz 4 Satz 3 von der An-
stalt betriebene Wissens- und Informationssystem 
darf personenbezogene Daten enthalten, soweit es 
zur Aufgabenerledigung erforderlich ist.

§ 24  
Schadensersatz

(1) Für die Erfüllung der Informationsaufgaben 
nach § 19 Absatz 4 ist unabhängig von der Ver-
pflichtung der zuständigen Stellen nach § 20 die 
Anstalt verantwortlich. Soweit die Anstalt Informa-
tionen der zuständigen Stellen gemäß § 19 Absatz 
3 Satz 4 weiterleitet, bleibt die zuständige Stelle 
verantwortlich, wenn diese als Urheberin der Infor-
mationen erkennbar ist und ihre Informationen in-
haltlich unzutreffend sind. Andernfalls trifft die Au-
ßenverantwortlichkeit die Anstalt. Die Anstalt haf-
tet nach außen unbegrenzt für bei Dritten 
entstehende Schäden im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen.

(2) Unabhängig von den verfahrensmittelnden Be-
fugnissen der Anstalt nach §§ 19 und 20 bleibt für 
die Sachentscheidung allein die zuständige Stelle 
verantwortlich. Dies gilt auch, wenn durch eine 
Pflichtverletzung der Anstalt Fristen versäumt wer-
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den oder durch eine Verzögerung der Anstalt eine 
Genehmigungsfiktion eintritt.

(3) Im Innenverhältnis der Anstalt zur zuständigen 
Stelle bestimmt sich die Haftung nach dem Grad 
der Verantwortlichkeit. 

Teil 6 - Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 25  
Überleitung der Beschäftigungsverhältnisse

(1) Mit Errichtung der Anstalt gehen die Beschäfti-
gungsverhältnisse der am Tag des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes beim Einheitlichen Ansprechpart-
ner tätigen Beschäftigten mit allen Rechten und 
Pflichten auf die Anstalt über. 

(2) Betriebsbedingte Kündigungen durch die An-
stalt im Zusammenhang mit der Überleitung der 
Beschäftigungsverhältnisse sind unzulässig. Die 
Anstalt stellt sicher, dass die erworbenen Rechte 
der übergeleiteten Beschäftigten nach Absatz 1 in 
rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer Natur in 
Folge der Übernahme nicht eingeschränkt werden 
(Ausschluss von Schlechterstellungen). 

(3) Ein Widerspruchsrecht der von Absatz 1 erfass-
ten Beschäftigten gegen den Übergang ihrer Be-
schäftigungsverhältnisse ist ausgeschlossen. 

(4) Für die von Absatz 1 erfassten Beschäftigten 
werden die Zeiten einer Beschäftigung beim Ein-
heitlichen Ansprechpartner so angerechnet, als 
wenn sie bei der Anstalt geleistet worden wären. 

(5) § 13 Absatz 3 Satz 2 gilt für die Beschäftigten, 
deren Beschäftigungsverhältnis nach Absatz 1 
übergegangen ist, entsprechend.

§ 26  
Veröffentlichungen

Die Satzungen, ihre Änderungen sowie der Jahres-
abschluss werden im Amtsblatt für Schleswig-Hol-
stein veröffentlicht.

§ 27  
Verfahrensbestimmungen

(1) Die in diesem Gesetz zum Erlass von Verord-
nungen ermächtigten obersten Landesbehörden 
haben die Interessen der Anstalt und ihrer Träger 

hinreichend zu berücksichtigen. Der Verwaltungs-
rat der Anstalt ist anzuhören.

(2) Soweit dieses Gesetz eine Zustimmung der 
Rechtsaufsicht verlangt, hat diese, wenn sie die 
Genehmigung versagen will, der Anstalt die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme zu geben.

§ 28  
Evaluation

Die Landesregierung evaluiert innerhalb von 5 Jah-
ren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die Erfül-
lung der Aufgaben nach § 3 durch die Anstalt. Die 
Anstalt hat zum Zwecke der Evaluation der Landes-
regierung sämtliche benötigten Informationen zur 
Verfügung zu stellen.

Artikel 2 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes1)

Das Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 
2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 70), wird wie folgt geändert:

§ 22 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Aus dem Vermögen des Kommunalen Investiti-
onsfonds werden jährlich zum 1. April Mittel in 
Höhe von 1,0 Millionen Euro entnommen, im Ein-
zelplan 14 des Landeshaushalts vereinnahmt und 
der rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts 
„IT-Verbund Schleswig-Holstein“, errichtet durch 
Gesetz vom 14. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 902), zweckgebunden zur Finanzierung von 
Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender 
Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnik einschließlich der Grundla-
gen- und Entwicklungsarbeit bereitgestellt. Nicht 
benötigte Mittel werden dem Vermögen des Kom-
munalen Investitionsfonds wieder zugeführt.“

Artikel 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Errichtungsgesetz Einheitlicher 
Ansprechpartner vom 17. September 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 577)2), zuletzt geändert durch 
Artikel 26 des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 162), außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 14. Dezember 2018
Für den Ministerpräsidenten

D r .  S a b i n e  S ü t t e r l i n - W a a c k 
Ministerin

für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
Natur und Digitalisierung

  Für den Minister für Inneres,
  ländliche Räume und Integration
 J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t K a r i n  P r i e n
 Minister Ministerin
 für Justiz, Europa, Verbraucherschutz für Bildung, Wissenschaft
 und Gleichstellung und Kultur

1) Ändert Ges. vom 10. Dezember 2014, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 6030-3 
2) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-15
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


